Stadt Braunschweig 24-24133

Der Oberburgermeister Beschlussvorlage
offentlich

Betreff:

Bebauungsplan "GlogaustraBe-Sud", ME 69

Stadtgebiet zwischen GlogaustraBe, Bezirkssportanlage Melverode
und Lubenstrae (Geltungsbereich A),

Stadtgebiet zwischen Mittellandkanal, Oker und Pillmannstrafe
(Geltungsbereich B)

Beschluss iiber die erneute Beteiligung der Offentlichkeit

Organisationseinheit: Datum:
Dezernat lll 12.08.2024
61 Fachbereich Stadtplanung und Geoinformation

Beratungsfolge Sitzungstermin Status
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 322 Nérdliche Schunter-/Okeraue 20.08.2024 C
(Anhdérung) i
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 211 Braunschweig-Sud (Anhérung) 22.08.2024 O
Ausschuss fur Planung und Hochbau (Vorberatung) 04.09.2024 o]
Verwaltungsausschuss (Entscheidung) 10.09.2024 N
Beschluss:

"1. Dem Entwurf des Bebauungsplanes mit ortlicher Bauvorschrift ,Glogaustrale-Sud“, ME
69, sowie der Begrindung mit Umweltbericht wird zugestimmt.

2. Zu den Entwirfen ist die Offentlichkeit gemaR § 4a (3) Baugesetzbuch (BauGB) erneut
zu beteiligen.

3. Stellungnahmen kénnen geman § 4a (3) Satz 2 BauGB nur zu den Anderungen und
Erganzungen abgegeben werden.

4. Die Dauer der Beteiligung der Offentlichkeit wird gemaR § 4a (3) Satz 3 BauGB auf zwei
Wochen verkirzt.”

Sachverhalt:

Beschlusskompetenz

Die Beschlusskompetenz des Verwaltungsausschusses ergibt sich aus § 76 (2) S. 1 Nieder-
sachsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG). Im Sinne dieser Zustandigkeitsnorm
handelt es sich bei der Entscheidung Uber die Beteiligung der Offentlichkeit gemaR § 4a (3)
BauGB zu Bauleitplanen um eine Angelegenheit, Gber die weder der Rat oder die Stadt-
bezirksrate zu beschlieRen haben noch der Hauptverwaltungsbeamte zustandig ist. Daher
besteht eine Beschlusszustandigkeit des Verwaltungsausschusses. Diese wurde auch nicht
auf einen Ausschuss gemaf § 6 Hauptsatzung tbertragen. Daher bleibt es bei der
Zustandigkeit des Verwaltungsausschusses.

Das Anhdrungsrecht des Stadtbezirksrates 322 Noérdliche Schunter- /Okeraue entsprechend
§ 94 NKomVG bezieht sich auf die naturschutzrechtliche Ausgleichsflache im
Geltungsbereich B des Bebauungsplanes (Anlage Nr. 3 b).

Aufstellungsbeschluss und Planungsziel
Der Aufstellungsbeschluss flr den Bebauungsplan "Glogaustrafe-Sud", ME 69, wurde am




17.02.2020 o6ffentlich bekannt gemacht. Das wesentliche Ziel der Planung ist die Entwicklung
eines Allgemeinen Wohngebietes. Der Bebauungsplan lasst insgesamt maximal 153
Wohneinheiten (Mehrfamilien- und Reihenhauser) bzw. maximal 181 Wohneinheiten (tlw.
Sonderwohnformen) zu.

Es ist vorgesehen, dass das Baugebiet durch die Grundstiicksgesellschaft Braunschweig
mbH (GGB) der Stadt Braunschweig entwickelt und erschlossen wird. Zur Regelung der
Kostenlbernahme der Erschliefungskosten wird vor dem Satzungsbeschluss Uber den
Bebauungsplan mit der GGB ein stadtebaulicher Vertrag abgeschlossen. Die anschliellende
Grundstlicksvergabe durch die GGB soll iber Konzeptvergaben in Abstimmung mit der
Stadtverwaltung erfolgen.

Im Geltungsbereich B im Stadtbezirk Nordliche Schunter-/Okeraue werden erganzende
Ausgleichsmallinahmen festgesetzt.

Bezuglich der weiteren Planungsziele und -inhalte, sowie Fragstellungen dazu wird auf die
Ausfihrungen in den DS Nr. 23-21729-01 bis -06 verwiesen.

Beteiligung der Behdérden und sonstiger Trager offentlicher Belange gemal § 4 (2) BauGB
und sonstiger Stellen

Diese Beteiligung wurde in der Zeit vom 31.03.2023 bis 20.05.2023 durchgefuhrt. Die
wesentlichen Stellungnahmen beziehen sich auf eine mdglichst sparsame Inanspruchnahme
landwirtschaftlicher Flachen fir Ausgleichsmaflinahmen, auf technische Hinweise und
Auskunfte zu Leitungen und mdglichen Anschliissen und enthalten Anregungen zum
Artenschutz, zur Energieversorgung, zum Umgang mit Wasser und zur Durchluftung.

Die Stellungnahmen werden der Vorlage zum Satzungsbeschluss beigefiigt und dabei mit
einer Stellungnahme der Verwaltung sowie einem Beschlussvorschlag versehen.

Beteiligung der Offentlichkeit gemaR § 3 (2) BauGB

Die erste Beteiligung der Offentlichkeit gemaR § 3 (2) BauGB fand im Zeitraum vom
06.10.2023 bis 07.11.2023 statt. Die elf eingegangenen Stellungnahmen von interessierten
Biirgerinnen und Biirgern aus der ersten Offentlichkeitsbeteiligung stammen fast
ausschlieB8lich aus der Nachbarschaft an der Lubenstral3e und der TrebnitzstralRe. Die
vorgetragenen Fragen/Stellungnahmen werden der Vorlage zum Satzungsbeschluss
beigefugt und dabei mit einer Stellungnahme der Verwaltung sowie einem
Beschlussvorschlag versehen. Eine erneute Abgabe einer Stellungnahme ist moglich.

Erfordernis einer erneuten Offentlichkeitsbeteiligung geman § 4a (3) BauGB

Am 1.7.2024 ist die Anderung der Niederséchsischen Bauordnung (NBauO) in Kraft
getreten. Damit entfallt unter anderem die Rechtsgrundlage fiir den bauordnungsrechtlichen
Nachweis von Einstellplatzen und fir die Festsetzung eines Stellplatzschlissels jeweils fiir
Wohnungen. Die bislang bestehenden planungsrechtlichen Steuerungsméglichkeiten tber
ortliche Bauvorschriften im Bebauungsplan hinsichtlich einer nachzuweisenden
Mindeststellplatzanzahl fir Wohnungen sind den planenden Gemeinden somit entzogen. Die
Festsetzungen des Bebauungsplanentwurfs missen mangels Rechtsgrundlage
zuriickgenommen werden und erfordern somit eine erneute Beteiligung der Offentlichkeit.

Die Verwaltung sieht die entsprechende Anderung der NBauO kritisch. Neben der
eigentlichen Feinsteuerung der erforderlichen Stellplatzzahlen bot das Instrument auch die
Méglichkeit, Vorhabentragern durch die Inaussichtstellung von Stellplatzreduzierungen
zugleich Anreize fiir den Ausbau von alternativen Mobilitdtsmaoglichkeiten zu geben. Diese
Anreizmdglichkeiten sind nunmehr entfallen.

Ungeachtet dessen soll die Errichtung der Stellplatze anzahimaig nach Maglichkeit
beibehalten werden. Es ist beabsichtigt, den Bau von Stellplatzen Uber eine privatrechtliche
Vereinbarung bei der Grundstucksvergabe Uber die ErschlieBungstragerin zu regeln. Es ist
davon auszugehen, dass die zukiinftigen Bauherren auch aus eigenen Uberlegungen an der



Herstellung von Stellplatzen fur inre Wohnungen festhalten werden.

Der Bebauungsplanentwurf bleibt in seinen tbrigen Regelungsinhalten unverandert. Die
textliche Festsetzung im Teil B V wird entsprechend gestrichen und die Nummerierung
angepasst. Zudem wird ein Teil der Festsetzung Teil A IX 3. zur besseren Verstandlichkeit
umformuliert ohne den Regelungsinhalt zu andern. Die Begriindung zum Bebauungsplan
wurde redaktionell Uberarbeitet. Dabei wurde insbesondere der Umweltbericht redaktionell
angepasst und das Thema Schallschutz (Kap. 4.4.1) systematischer aufgebaut, ohne dass
neue Sachinhalte oder -zusammenhange eingefihrt wurden. Die Anderungen sind grafisch
gekennzeichnet.

Mit dem Gesetz zur Starkung der Digitalisierung im Bauleitplanverfahren und zur Anderung
weiterer Vorschriften vom 03.07.2023 wurde bestimmt, dass bei erneuten
Beteiligungsverfahren gemaR § 4a BauGB Stellungnahmen nur noch zu den geanderten
oder erganzten Teilen abgegeben werden kdnnen. Die Beteiligungsfrist ist zu verkirzen,
soweit kein besonderer atypischer Fall vorliegt. Damit hat der Gesetzgeber die bisherige
Entscheidungsmoglichkeit der Gemeinde hinsichtlich des Umfangs der erneuten Beteiligung
gestrichen.

Die Anderung des Bebauungsplanes beriihrt keine erkennbaren Belange der Trager
offentlicher Belange oder sonstiger Stellen. Eine erneute Behdrdenbeteiligung im Sinne des
§ 4a (3) BauGB ist daher aus Sicht der Bauverwaltung nicht erforderlich.

Empfehlung )
Die Verwaltung empfiehlt die erneute Beteiligung der Offentlichkeit gemaf § 4a (3) BauGB

zum Bebauungsplan mit értlicher Bauvorschrift "Glogaustrae-Sud", ME 69.
Leuer

Anlage/n:

Anlage 1 a:  Ubersichtskarte Geltungsbereich A

Anlage 1 b:  Ubersichtskarte Geltungsbereich B

Anlage 2: Nutzungsbeispiel

Anlage 3 a:  Zeichnerische Festsetzungen Geltungsbereich A
Anlage 3 b:  Zeichnerische Festsetzungen, Geltungsbereich B
Anlage 3¢  Planzeichenerklarung

Anlage 4: Textliche Festsetzungen und Hinweise

Anlage 5: Begrindung mit Umweltbericht



Stadt Braunschweig

Bebauungsplan mit értlicher Bauvorschrift
"GlogaustraBe-Sud"

Anlage 1 a

ME 69

Ubersichtskarte Geltungsbereich A
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Stadt Braunschweig Anlage 1b

Bebauungsplan mit értlicher Bauvorschrift
"GlogaustraBe-Sud" ME 69

Ubersichtskarte Geltungsbereich B
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Stadt X Braunschweig

Bebauungsplan mit értlicher Bauvorschrift
GlogaustraBe-Siud

Anlage 2

ME 69

Nutzungsbeispiel, Stand: 31. Juli 2024, Verfahrensstand: § 4a (3) BauGB
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Stadt 22 Braunschweig Anlage 3 a

Bebauungsplan mit értlicher Bauvorschrift

GlogaustraBe-Siud ME 69
Zeichnerische Festsetzungen, Geltungsbereich A,

Stand: 31. Juli 2024, Verfahrensstand: § 4a (3) BauGB
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Stadt 22 Braunschweig Anlage 3 b

Bebauungsplan mit értlicher Bauvorschrift
GlogaustraBe-Siud ME 69
Zeichnerische Festsetzungen, Geltungsbereich B,

Stand: 31. Juli 2024, Verfahrensstand: § 4a (3) BauGB
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Stadt Braunschweig Anlage 3 ¢
Bebauungsplan mit értlicher Bauvorschrift
GlogaustraBe-Sud ME 69

Planzeichenerklarung, Stand: 31. Juli 2024, Verfahrensstand: § 4a (3) BauGB

Zahlenangaben sind Beispiele

Art der baulichen Nutzung
WA Allgemeines Wohngebiet

MaR der baulichen Nutzung, Héhen baulicher Anlagen in
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Bauweise, Baulinien, Baugrenzen
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stadt ¥F}§ Braunschweig

Bebauungsplan mit értlicher Bauvorschrift
GlogaustraBe-Siid

Anlage 4

ME 69

Textliche Festsetzungen und Hinweise

A Stadtebau
gemal § 1 aund § 9 BauGB

| Art der baulichen Nutzung

Allgemeine Wohngebiete WA

1. In den Aligemeinen Wohngebieten sind gemaf

§ 4 Abs. 2 BauNVO zulassig:

e Wohngebaude,

o die der Versorgung des Gebiets dienenden
Laden, Schank- und Speisewirtschaften
sowie nicht stérenden Handwerksbetriebe,

e Anlagen fur kirchliche, kulturelle, soziale,
gesundheitliche und sportliche Zwecke.

2. Inden Allgemeinen Wohngebieten sind geman
§ 4 Abs. 3 BauGB ausnahmsweise zulassig:
o Betriebe des Beherbergungsgewerbes,
e Anlagen fur Verwaltungen,
e sonstige nicht stérende Gewerbebetriebe.

3.1

3.2

soweit sie um das Mal} ihrer das zulassige Maf}
Uberschreitenden Héhe von der Fassadenkante
zurlickspringen.

Bezugspunkte der Hohenangaben

Bezugspunkt fiir die Hohenangaben ist die
Hohenlage der nachst gelegenen offentlichen
oder privaten Verkehrsflache an dem Punkt der
StraRenbegrenzungslinie, die der Mitte der
strallenzugewandten Gebaudeseite am nachs-
ten liegt.

Steigt oder fallt das Gelande vom Bezugspunkt
zur Mitte der strafRenseitigen Gebaudeseite, so
ist die Normalhdhe um das MalR der nattirlichen
Steigung oder des Gefalles zu verandern.

Bauweise, Uberbaubare Grundstiicksflachen

1 Maf der baulichen Nutzung, Héhe baulicher
Anlagen

1.  Grundflachenzahl (GRZ)

Im Allgemeinen Wohngebiet WA 1 darf die
GRZ gemalR § 19 Abs. 4 BauNVO durch bauli-
che Anlagen unterhalb der Gelandeoberflache,
durch die das Baugrundstiick lediglich unter-
baut wird, auf bis zu 0,7 Gberschritten werden.

2. Hohe baulicher Anlagen

2.1 Im Allgemeinen Wohngebiet WA 1 muss die
Traufhdhe von Hauptgebduden mindestens
10,0 m Uber dem Bezugspunkt betragen.

2.2 Im Allgemeinen Wohngebiet WA 2 muss die
Traufhdhe von Hauptgebduden mind. 4,5 m
Uber dem Bezugspunkt betragen.

2.3 Die Traufhdhe im Sinne dieser Festsetzung ist
die Schnittlinie der AuRenflachen der Aulien-
wand mit der auReren Dachhaut.

2.4 Uberschreitungen der festgesetzten maximal
zulassigen Hoéhen der baulichen Anlagen sind
fur notwendige technische Anlagen (z. B. LUf-
tungsanlage, Abgasschornsteine, Antennen),
PV-Anlagen und ErschlieBungsanlagen (z. B.

Treppenhauser, Aufziige) bis zu 3,0 m zulassig,

1.1

1.2

1.3

1.4

In den Bereichen, in denen eine abweichende
Bauweise festgesetzt ist, sind Gebaudeléangen
von mehr als 50 m zulassig.

In den Allgemeinen Wohngebieten kénnen die
Baugrenzen durch Balkone und Loggien um bis
0,5 m Uberschritten werden, jedoch nur auf
max. 30 % der jeweiligen Gebaudeseite.

Im Allgemeinen Wohngebiet WA 2 ist eine
Uberschreitung der jeweils siidlichen Baugren-
zen durch Terrassen und Uberdachte Terrassen
um bis zu 1,5 m zulassig.

Auflerhalb der Uberbaubaren Grundstiicksfla-
chen sind Nebenanlagen gemafR § 14 BauNVO
mit einer Grundflache von mehr als 2,0 m? bzw.
Sicht — und Windschutzanlagen nur mit einem
Mindestabstand von 1,0 m zur jeweils nachst-
gelegenen offentlichen Flache zulassig.

Garagen, Zufahrten

1.1

Stellplatze und Garagen

In den Allgemeinen Wohngebieten sind Stell-
platze nur wie folgt zulassig:

Im Allgemeinen Wohngebiet WA 1 sind Stell-
platze nur in Tiefgaragen zulassig:

Die Tiefgaragen sind nur innerhalb der tber-
baubaren Grundstlicksflachen sowie innerhalb
der daflr festgesetzten Flachen zuldssig.

Die nicht Gberbauten Flachen auf den Tiefgara-
gen sind mit einer durchwurzelbaren Sub-

Bebauungsplan "Glogaustrafle-Sid", ME 69,
Hinweis: Es gilt die BauNVO 1990/2023

Textliche Festsetzungen, Stand: 30.03.2024
Verfahrensstand: § 10 (1) BauGB



1.2

1.3

1.4

21

2.2

stratliiberdeckung von mindestens 0,6 m Starke
zu versehen und mit Gehdlzen, Stauden und
Krauter-/Wiesenmischung zu begriinen.

In den Allgemeinen Wohngebieten WA 2 und

WA 3 sind Garagen und offene Garagen (Car-
ports) nur innerhalb der tGberbaubaren Grund-
stucksflachen zulassig.

In den Allgemeinen Wohngebieten WA 2 und
WA 3 sind Stellplatze auf der Grundstiicksseite,
die der am nachsten liegenden o6ffentlichen
Verkehrsflache zugewandt ist, auch au3erhalb
der Uberbaubaren Grundstucksflache zulassig.

In den Allgemeinen Wohngebieten WA 2 und
WA 3 mussen Langs- und Ruckseiten von offe-
nen Garagen (Carports) und Stellplatzen zu 6f-
fentlichen Flachen einen Abstand von mindes-
tens 1,0 m einhalten. Bei Standorten auRerhalb
der Uberbaubaren Grundstticksflachen sind die
der offentlichen Flache zugewandten Auf3ensei-
ten mit Rankpflanzen oder vorgepflanzten
Strauchern vollflachig einzugriinen.

Zufahrten

In den Allgemeinen Wohngebieten WA 2 und
WA 3 ist je Baugrundstlick nur eine Zufahrt in
einer Breite von maximal 3,0 m zulassig.

Bei Baugrundstiicken tber 1.000 m? ist aus-
nahmsweise eine Breite von maximal 5,0 m zu-
lassig. Dies gilt auch fur die Zufahrt innerhalb
der Flache mit Geh-, Fahr- und Leitungsrecht
im Allgemeinen Wohngebiet WA 3.

Griinordnung, Wasserwirtschaft

2.1

2.2

Erhaltung von Bdumen

Die zeichnerisch zum Erhalt festgesetzten Ein-
zelbaume sind vor Beeintrachtigungen zu
schitzen, zu pflegen und dauerhaft zu erhalten.
Abgange sind spatestens in der folgenden
Pflanzperiode am etwa gleichen Ort gleichartig
zu ersetzen.

Offentliche Flachen

Die festgesetzten offentlichen Verkehrsflachen
sind wie folgt zu begriinen:

e In der PlanstralRe sind zuséatzlich zu den
zum Erhalt festgesetzten Baumen mindes-
tens 15 mindestens mittelkronige Laub-
baume zu pflanzen.

e In der Glogaustrafie sind mindestens 5
mindestens mittelkronige Laubbdume zu
pflanzen. Bestandsbaume, die erhalten
werden, sind hierauf anrechenbar.

Fir die anzupflanzenden Baume auf &ffentli-
chen Verkehrsflachen ist je Baum eine offene
Vegetationsflache von mindestens 12 m? GréRRe
(netto), mindestens 2,0 m Breite (netto) sowie
mindestens 18 m? Pflanzsubstrat vorzusehen.
Die Flachen sind dauerhaft zu begriinen und
nachhaltig gegen Uberfahren zu schiitzen.
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In den Verkehrsflachen der Planstralie ist ein
naturnah zu gestaltendes System aus offenen
Versickerungsmulden anzulegen. Die Mindest-
breite fiir Versickerungsmulden mit integrierten
Baumstandorten betragt 4 m. Die Mulden sind
mit einer Béschungsneigung auszubilden, die
nicht steiler ist als 1:2. Die Muldenflachen sind
mit einer artenreichen Krauter-/Grasermischung
zu begriinen.

Die offentlichen Griinflichen mit der Zweckbe-
stimmung ,Parkanlage” sind mit Geholzflachen,
Einzelbdumen sowie offenen Rasen- und Wie-
senflachen strukturreich zu gestalten und
Uberwiegend extensiv zu pflegen. Fur Ge-
hélzanpflanzungen sind standortheimische und
klimaangepasste Laubgeholze oder Obstbau-
me zu verwenden. Die Anlage von Freizeitwe-
gen, Moéblierungen zum Aufenthalt und punktu-
elle Spielangebote sind zulassig.

In der Flache fir die Wasserwirtschaft ist ein
naturnah gestaltetes Regenriickhaltebecken
mit einem Einstauvolumen von mindestens
500 m? wie folgt anzulegen:

e Das Becken ist als Mulde mit wechselnden
Bdschungsneigungen zwischen 1:2 bis 1:4
herzustellen.

o Auf der Flache des Regenriickhaltebeckens
sind mindestens zwei der aufgefiihrten drei
unterschiedlichen Vegetationszonen zu
entwickeln:

- Sukzessionsbereiche mit Réhricht und
vereinzelten Gehdlzen,

- Feucht-/Nasswiesenzonen, die jahrlich (ab
Oktober) zu mahen sind und bei denen das
Mahdgut abzufahren ist sowie

- trockenere Randbereiche, die wiesenartig
gepflegt werden.

¢ Die Randbereiche des Beckens sind auf
10% der Flache gruppenweise mit standort-
heimischen Gehdlzen im Wechsel mit den
Wiesenbereichen zu begriinen. Die Wie-
senbereiche sind mit einer artenreichen und
standortgerechten Krauter-/ Grasermi-
schung einzusden und mit mindestens
5 standortheimischen Laubbdumen zu be-
pflanzen.

e Zufahrtsbereiche sind mit Schotterrasen zu
befestigen.

e Einfriedungen sind nicht zulassig.

In der Flache fir Anlagen des Immissions-
schutzes sind je angefangene 100 m? Flache
mindestens ein mittelkroniger Laubbaum zu
pflanzen. Weiterhin sind die nach Abzug der
Flachen fur Wartung/Unterhaltung und Entwas-
serung verbleibenden Vegetationsflachen voll-
flachig mit standortheimischen strauchartigen
Laubgehdlzen zu bepflanzen. Die Pflanzflachen
sind als Bdschung zur Schallschutzwand aus-
zubilden (Boschungsneigungen wechselnd,
nicht steiler als 1:2 bis 1:3).

In der Flache fir Anlagen des Immissions-
schutzes sind die Schallschutzwande (A VII Nr.
1) mit Kletterpflanzen zu begriinen. Geeignete
Rankhilfen sind vorzusehen.

Bauliche Anlagen fiir die Ver- und Entsorgung
sind an den zu o6ffentlichen Grinflachen und
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Privatgrundstiicken liegenden Seiten mit einer
mindestens 1,2 m hohen Hecke aus Laubge-
hélzen einzugriinen. Alternativ ist eine Fassa-
denbegriinung in der H6he der baulichen Anla-
ge an mindestens drei Seiten der baulichen An-
lage zulassig.

Private Flachen

Innerhalb des Allgemeinen Wohngebietes

WA 1 sind auf den Grundstlicken je angefan-
gene 500 m? Grundstlicksflache mindestens
ein mittelkroniger Laub-/Obstbaum oder zwei
Grol3straucher zu pflanzen. Bestandsbaume,
die erhalten werden, sind hierauf anrechenbar.
Erfolgt die Pflanzung auf einer Tiefgarage, ist
am Standort der Gehdlze eine durchwurzelbare
Substratiiberdeckung von mindestens 1,5 m
auf einer Flache von mindestens 10 m? vorzu-
sehen. Sichtbare Sockelwande der Tiefgaragen
sind durch vorgepflanzte Hecken aus Laubge-
hélzen oder durch eine geschlossene Wandbe-
grunung mit Kletterpflanzen einzugriinen.

Innerhalb des Allgemeinen Wohngebietes
WA 3 sind mindestens 10 mittelkronige Laub-
oder Obstbaume anzupflanzen.

Innerhalb der festgesetzten Flachen fiir An-
pflanzungen in den Allgemeinen Wohngebieten
ist eine mindestens 1,2 m und maximal 1,6 m
hohe Hecke aus Uberwiegend standortheimi-
schen Laubgehdlzen zu pflanzen.

Ubergange von einer durchgefiihrten Gelande-
aufschittung auf das Ursprungsniveau von 6f-
fentlichen Griinflachen sind auf dem jeweiligen
Privatgrundstiick herzustellen. Sichtbare So-
ckelelemente zu 6ffentlichen Grunflachen hin
sind durch vorgepflanzte Hecken aus Laubge-
hélzen oder durch eine geschlossene Wandbe-
grunung mit Kletterpflanzen einzugriinen.

Mindestens eine Auflenseite von offenen Gara-
gen (Carports) und Garagen sind mit Rank-
pflanzen oder vorgepflanzten Strauchern voll-
flachig einzugriinen.

AuRerhalb der Uberbaubaren Grundstlicksfla-
chen sind Nebenanlagen mit einer Grundflache
von mehr als 2,0 m? sowie Sicht- und Wind-
schutzanlagen gegentiber &ffentlichen Flachen
vollflachig durch Kletterpflanzen oder vorge-
pflanzte Straucher einzugriinen.

Stellplatzanlagen fiir jeweils mindestens vier
Pkw sind mit Ausnahme der Zufahrten mit einer
0,8 m bis 1,2 m hohen Anpflanzung oder Hecke
aus Laubgehélzen einzugriinen.

Auf Stellplatzanlagen mit mindestens sechs
Stellplatzen ist zusatzlich je angefangene sechs
Stellplatze ein mindestens mittelkroniger Laub-
baum zu pflanzen und als gliederndes Element
in die Stellplatzanlage zu integrieren.

Die Baumstandorte im Bereich der Stellplatzan-
lagen sind gemaR V 2.2 auszufiihren.

Bei Dachern mit einer Dachneigung von bis zu

15° sind mindestens 70 % der Dachflachen

e des obersten Geschosses von Hauptge-
bauden, sowie
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e der Dachflachen von Garagen, iberdachten
Stellplatzen und Nebenanlagen ab einer je-
weils zusammenhangenden Grofie der
Dachflache von 25 m?

mindestens extensiv zu begriinen, zum Beispiel

mit einer standortgerechten Graser-/ Krauter-

mischung oder mit standortgerechten Stauden
und Sedumsprossen. Die Dachbegriinung ist
mit einer Substratschicht von mindestens

10 cm auszufihren.

Im Allgemeinen Wohngebiet WA 1 sind Fassa-
den von Hauptgebauden zu mindestens 10 %
der gesamten Fassadenflache zu begrinen.
Zur Begriinung ist je 1,0 Ifd. m Fassadenlange
mindestens eine Schling- und/oder Kletter-
pflanze zu verwenden.

Fahrradabstellanlagen ab einer Gré3e von

15 m? und Millsammelplatze sind mit einer
mindestens 1,2 m hohen Hecke mit Gberwie-
gend heimischen Laubgehdlzen oder mit Klet-
terpflanzen mit geeigneter Rankhilfe in der Ho-
he der baulichen Anlage einzugriinen.

Allgemeine Festsetzungen zur Begriinung

Fir die zu pflanzenden Gehélze gelten folgen-
de Mindestpflanzqualitaten:

Auf 6ffentlichen Flachen:

e Laubbaume: Hochstamm mit Stammumfang
18-20 cm, gemessen in 1,0 m Hohe.

e Obstbdume: Hochstamm mit Stammumfang
10-12 cm, gemessen in 1,0 m Hohe.

Auf privaten Flachen:

e Laubbaume: Hochstamm mit Stammumfang
16-18 cm, gemessen in 1,0 m Hohe,

e Obstbdume: Hochstamm mit Stammumfang
10-12 cm, gemessen in 1,0 m Hohe.

Auf 6ffentlichen und privaten Flachen:

e Grolistraucher: Wurzelware, mindestens 3 x
verpflanzt, 100-125 cm,

e Heister: 150-200 cm, mindestens 3 x ver-
pflanzt,

e sonstige Strauchpflanzungen: Wurzelware,
mindestens 2 x verpflanzt, 60-100 cm Hoéhe,

e Rank-/Kletterpflanzen: mindestens 2 x ver-
pflanzt, 3 Triebe, 40-60 cm.

Die festgesetzten Anpflanzungen sind fachge-
recht auszuflihren, dauerhaft zu erhalten und
bei Abgang spatestens in der folgenden
Pflanzperiode gleichwertig zu ersetzen. Die
Kronen bestehender und als Hochstamm neu
zu pflanzender Baume sind in ihrem natirlichen
Habitus zu erhalten und zu entwickeln.

Fir die gemaB A V festgesetzten Anpflanzun-
gen sind folgende Fertigstellungstermine ein-
zuhalten:

e AV 2.1 bis 2.3: Herstellung spatestens in
der nachstfolgenden Pflanzperiode nach
Abnahme der Verkehrsflachen;

o AV 2.4: Herstellungsbeginn zwei Jahre
nach Beginn der ErschlieBungsarbeiten und
Fertigstellung dann innerhalb von zwei Jah-
ren,
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e AV 2.5 bis 2.8: Herstellung spatestens in
der nachstfolgenden Pflanzperiode nach
Fertigstellung der jeweiligen Anlage,

e AV 3: Herstellung spéatestens ein Jahr nach
Ingebrauchnahme des Hauptgebaudes.

Die Anpflanzungen und sonstigen Begriinun-
gen auf 6ffentlichen Flachen sind mit einer drei-
jahrigen Entwicklungspflege im Anschluss an
die Fertigstellungspflege herzustellen.

VI

MaRnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft,
Zuordnung

1.1

1.2

1.3
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Geltungsbereich A

In verbleibenden Altbaumen im Geltungsbe-
reich A sind in Abstimmung mit der Unteren Na-
turschutzbehdrde insgesamt mindestens drei
Nisthilfen fir den Star anzubringen.

Im Allgemeinen Wohngebiet WA 1 sind je an-
gefangene 20,0 m Fassadenlange aller Fassa-
den der Hauptgebdude in Abstimmung mit der
Unteren Naturschutzbehdrde fir gebaudebri-
tende Vogelarten (Hausrotschwanz, Haussper-
ling, Star, Mehlschwalbe, Mauersegler, Turm-
falke) und Fledermausarten (Zwerg-, Miicken-,
Bart-, Fransen-, Breitfliigelfledermaus) zwei
Nist- oder Lebensstatten durch geeignete Bau-
weise in die Konstruktion zu integrieren oder
als kunstliche Nisthilfen anzubringen. Diese
missen fur mindestens eine der in Satz 1 ge-
nannten Arten aus jeder Tiergruppe (Vogel und
Fledermause) geeignet sein.

Fir die gemaf A VI 1. festgesetzten MalRnah-

men sind folgende Fertigstellungstermine ein-

zuhalten:

e AVI1.1: Abschluss der Herstellung spates-
tens bis Beginn der Erschlieungsarbeiten,

e AVI1.2: Abschluss der Herstellung spates-
tens ein Jahr nach Bezugsfertigkeit des
Hauptgebdudes.

Geltungsbereich B

Auf der im Geltungsbereich B festgesetzten
Flache fir Mallnahmen zum Schutz, zur Pflege
und zur Entwicklung von Boden, Natur und
Landschaft in der Gemarkung Veltenhof, Flur 7,
Flurstick 34/3 sind in einem Umfang von

2.800 m? folgende MaRnahmen umzusetzen:

Entwicklung als Ruderalflur / Magerstandort:
Die Flache ist als offene Biotopstruktur aus blu-
tenreichen Gras- und Staudenfluren trockener
und magerer Standorte zu entwickeln. Hierzu
ist der Oberboden in Teilen abzuschieben und
zur Modellierung des Geléndes zu verwenden.
Zur Ansalbung der Flachen ist entweder Mahd-
gut aus vorhandenen Flachen zu Ubertragen
oder geeignetes Saatgut zu verwenden. Auf der
Flache sind drei Totholz-/Steinanhaufungen zur
Strukturanreicherung anzulegen. Nach jahrli-
cher Mahd mit Abfuhr des Mahdguts in den ers-
ten drei Jahren sind die Flachen im Weiteren
durch sporadische Mahd gehdlzfrei zu halten.

2.2
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Eine Beweidung ist in Absprache mit der Unte-
ren Naturschutzbehdérde zulassig.

Die MafRnahmen innerhalb des Geltungsberei-
ches B missen spatestens innerhalb von zwei
Jahren nach Inkrafttreten des Bebauungspla-
nes umgesetzt werden. Die Anpflanzungen sind
fachgerecht auszufiihren und dauerhaft zu er-
halten.

Die gemaR A VI 2.1 festgesetzten MalRnahmen
zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung
von Boden, Natur und Landschaft dienen im
Sinne von § 18 Bundesnaturschutzgesetz i.V.
mit § 1a BauGB dem Ausgleich der durch den
Bebauungsplan ME 69 zu erwartenden Eingriffe
in Boden, Natur und Landschaft.

Sie werden den nachfolgend genannten FIa-
chen im Geltungsbereich des Bebauungspla-
nes im Sinne von § 9 Abs. 1a BauGB und

§ 135 a BauGB wie folgt zugeordnet:

e WAT1: 29,52 %

e WA2: 21,71 %

e WAS3: 24,82 %

o Verkehrsflache Glogaustralle: 0 %

o Verkehrsflache Planstrale: 15,50 %

o Verkehrsflache mit besonderer
Zweckbestimmung: 1,21 %

e Flache fur den Immissionsschutz: 7,24 %

Vi

Festsetzungen zum Schutz vor schadlichen
Umwelteinwirkungen im Sinne des Bun-
desimmissionsschutzgesetzes

In der Flache fir Anlagen des Immissions-
schutzes im Sinne des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes ist eine Schall-
schutzanlage wie folgt zu errichten:
o Die Anlage muss eine Héhe von mindes-
tens 6,0 m Uber Gelandehdhe aufweisen.
o Die Anlage muss die folgenden schalltech-
nischen Eigenschaften aufweisen:
- Schallddmmmal: ALar,str. = 28 dB, nach
ZTV-LSW-06,
- Schallabsorption: beidseitig ALa,R,str. =
8 dB, hochabsorbierend nach ZTV-LSW-
06.

In den Allgemeinen Wohngebieten sind bei
Errichtung und Anderung von Gebauden an
den Fassaden von schutzbedurftigen Aufent-
haltsraumen (i. S. von DIN 4109) passive
Schallschutzmalinahmen nach den Bestim-
mungen flr die im Bebauungsplan festgesetz-
ten Larmpegelbereiche gemafR DIN 4109
»Schallschutz im Hochbau® durchzufiihren.

In den Allgemeinen Wohngebieten sind schutz-
bedirftige Rdume, die zum Schlafen vorgese-
hen sind, (Kinder-, Gaste-, Schlafzimmer) mit
einer fensterunabhangigen Beliiftung auszu-
statten. Alternativ kbnnen auch besondere
Fensterkonstruktionen, die auch im teilgedffne-
ten Zustand einen Innenraumpegel von maxi-
mal 30 dB(A) gewahrleisten, Anwendung fin-
den.



4. In den Allgemeinen Wohngebieten missen X Erneuerbare Energien
schutzbedirftige AuRenwohnbereiche, wie z. B.
Terrassen, offene Loggien und Balkone, durch 1. In den Allgemeinen Wohngebieten sind bei der
bauliche Sc_hallschutzmaf&nahme.: wie z.B. ver- Errichtung von Geb&uden folgende baulichen
glaste Loggien, geschlossene Briistungen oder und sonstigen technische MaRnahmen fiir die
Verglasungen, geschltzt werden. Dabei muss Erzeugung von Strom oder W&rme aus erneu-
sichergestellt sein, dass ein Beurteilungspegel erbaren Energien zu treffen:
von unter 55 dB(A) in der Mitte des Auf3en-
wohnbereichs in Personenhdhe eingehalten Bei der Errichtung von Gebauden, die mindes-
werden kann. tens eine Dachflache von 50 m? aufweisen,
. ) sind mindestens 50 % der Dachflache mit Pho-
5. In den Allgemeinen Wohngebieten WA 2 und tovoltaikanlagen auszustatten.
WA 3 sind schutzbedirftige Aufenthaltsraume
(i. S. von DIN 4109) ab dem zweiten Oberge- 2. Die Pflicht nach A X 1. entfallt,
schoss unzulassig. « wenn ihre Erfillung im Einzelfall
6. Von den Festsetzungen A VIl 1. bis A VIl 4. ° \?v?g:r;e;riggﬁ ntich ~rechtiichen Pflichten
kann ganz oder teilweise abgewichen werden, o technisch unméglich ist
wenn nachgewiesen wird, dass der erforderli- o wirtschaftlich nicht vertretbar ist,
chg Schallschutz auf andere Weise gewahrleis- e oder soweit auf der Dachfliche solarthermi-
tetist. sche Anlagen errichtet sind.
- 3.  Auf Dachflachen, die gemaR AV 3.9 zu begri-
VIIl_Sonstige Festsetzungen nen sind, sind Anlagen zur Solarenergienut-
zung (Photovoltaik, Solarthermie) so auszufiih-
Geh-, Fahr- und Leitungsrechte ren, dass sie mit der Dachbegriinung vereinbar
sind (z.B. aufgestanderte Bauweise).
® Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zu Gunsten
der Anlieger und der Trager der Ver- und
Entsorgung. B Ortliche Bauvorschrift
In Abhangigkeit vom spéateren konkreten geman
Bebauungs- und ErschlieBungskonzept §-84-Abs 1 NBauO-{zu-Ziff \)-und
kann die Lage der Geh-, Fahr- und Lei- § 84 Abs. 3 NBauO (zu ziff. Il, Ill, 1V)
tungsrechte um bis zu 10 m verschoben
werden. in Verbindung mit § 9 Abs. 4 BauGB, § 80 NBauO.
IX Zahl der Wohnungen | Geltungsbereich
1. Im Allgemeinen Wohngebiet WA 1 ist maximal Die Ortliche Bauvorschrift gilt fir den gesamten
eine Wohnung je vollendete 65 m? Grund- Geltungsbereich des Bebauungsplans
stucksflache zulassig. "Glogaustraf’e-Sud", ME 69.
2. Im Allgemeinen Wohngebiet WA 2 ist maximal
eine Wohnung je vollendete 180 m? Grund- i Dacher
stucksflache zulassig.
1. Im Allgemeinen Wohngebiet WA 1 sind nur
3. Im A”gemeinen Wohngebiet WA 3 |St maXimal geneigte Dacher mit einer Dachneigung von
eine Wohnung je vollendete 200 m? Grund- 30° bis 45° und Flachdacher nur mit einer
stuicksflache zulassig. Dachneigung von maximal 8° zulassig.
Abweichend ist im Allgemeinen Wohngebiet 2. Im Allgemeinen Wohngebiet WA 2 sind fiir die
WA 3 eine Wohnung je 100 m? Grundstticksfla- Hauptgeb&ude nur geneigte Dacher mit einer
che zulassig, wenn diese kleiner als 40 m? Dachneigung von mindestens 30° zulassig.
Wohnflache ist. Ausgenommen davon sind z. B. Wintergarten,
Terrasseniberdachungen, Windféange usw.
4. Von den Festsetzungen A IX 1 bis 3 darf aus-
nahmsweise abgewichen werden, sofern si- 3.  Gauben und Zwerchgiebel sind nur mit einer

chergestellt ist (z.B. Grunddienstbarkeit), dass
eine groRere Zahl von Wohnungen auf einem
Baugrundstiick durch eine in gleichem Umfang
niedrigere Zahl von Wohnungen auf anderen
Baugrundstiicken im Geltungsbereich A kom-
pensiert wird, oder wenn in einem Einfamilien-
haus eine rdumlich und funktional deutlich un-
tergeordnete Einliegerwohnung mit weniger als
ein Drittel der Gesamtbruttogeschossflache ge-
schaffen werden soll.

Dachneigung bis 60° und nur auf maximal der
Halfte der Lange der betroffenen Dachflache
der jeweiligen Gebaudeseite zulassig.



Il Werbeanlagen

1. Werbeanlagen sind nur wie folgt zulassig:

o Werbeanlagen sind nur an der Statte der
Leistung zulassig. Je Nutzungseinheit ist
eine Werbeanlage zulassig.

o Werbeanlagen sind nur innerhalb der iber-
baubaren Grundstuiicksflache und an den
zugehdrigen Fassaden des Erdgeschosses
zulassig.

o Werbeanlagen durfen eine Lange von 1/4
der Fassade der zugehérigen Nutzungsein-
heit und eine Héhe von 0,5 m nicht Gber-
schreiten.

2. Es sind insbesondere unzulassig:

e Anlagen mit sich turnusmaRig verandernder
Werbedarstellung, wie z. B. LED-Bildschirme,
Rollbander, Filmwande oder CitylightBoards,

e blinkende Werbeanlagen, Wechsellicht,
Lauflichtbander und Skybeamer,

e akustische Werbeanlagen.

IV Einfriedungen

1.  Einfriedungen entlang offentlicher Flachen sind

nur wie folgt zulassig:

e als Hecke aus Laubgehdlzen bis maximal
1,6 m Hohe,

e als Hecke aus Laubgehdlzen in Verbindung
mit einem Maschendraht- oder Stabgitter-
zaun bis zu einer Hohe von 1,6 m,

o als sonstige bauliche Einfriedung bis max.
1,0 m Hohe.

V  Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig handelt geman
§ 80 Abs. 3 NBauO, wer eine Baumalinahme

durchfiihrt oder durchfiinren lasst, die der ortli-
chen Bauvorschrift widerspricht.

C Hinweise

1.

3.1

3.2

Kampfmittel

Im Bereich der ehemaligen Sportanlage (Gel-
tungsbereich A) besteht ein Kampfmittelver-
dacht. Der Bereich wurde im Zweiten Weltkrieg
bombardiert. Aus Sicherheitsgriinden ist ent-
sprechend der DIN 18323 ,Kampfmittelraumar-
beiten® fiir das Plangebiet eine vollflachige
Sondierung auf Kampfmittel durchzufiihren.
Werden Stoérkorper festgestellt, sind diese zu
bergen (Aufgrabung der Verdachtspunkte).

Fir den Geltungsbereich B liegt kein Kampfmit-
telverdacht vor.

Geholzpflanzungen

Fir auf den Flachen fir MaRnahmen zum
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von
Boden, Natur und Landschaft vorzunehmende
Gehdlzpflanzungen sind Gehdlze nachweislich
aus autochthonen Erntebestanden mit dem
Herkunftsgebiet 1 (entsprechend dem Leitfaden
des BMU 2012) zu verwenden.

Schall

Vorbelastung

Das Plangebiet ist durch die 6stlich und sidli-
che liegende Sportanlage, die GlogaustralRe
sowie die Autobahn A 36 larmvorbelastet.

Nachweise im Einzelfall

Im Rahmen der Baugenehmigungsverfahren
sind auf die konkreten Baumafinahmen bezo-
gene schalltechnische Berechnungen vorzule-
gen.

Fir die Fassaden ist ein Reflexionsverlust in
Hoéhe von 1 dB(A) zu Grunde zu legen.

Strallenverkehrslarm

Ein rechnerischer Nachweis zur Einhaltung der
Orientierungswerte in Bezug auf den Strallen-
verkehrslarm ist geman § 3 der 16. Bundes-
Immissionsschutzverordnung (16. BImSchV,
2014) ,Berechnung des Beurteilungspegels flr
StraBen® auf Grundlage der schalltechnischen
Rechenvorschrift ,Richtlinien fiir den Larm-
schutz an Stralen® (RLS-19, 2019), unter Be-
rucksichtigung der vorgenommenen Larmmin-
derungsmafRnahmen, vorzunehmen. § 3a der
16. BImSchV ,Festlegung der Strallendeck-
schichtkorrektur® ist zu beachten.

Schienenverkehrslarm

Ein rechnerischer Nachweis zur Einhaltung der
Orientierungswerte in Bezug auf den Schienen-
verkehrslarm ist geman § 4 der 16. Bundes-
Immissionsschutzverordnung (16. BImSchV,
2014) ,Berechnung des Beurteilungspegels fiir
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Schienenwege” nach Anlage 2 der

16. BImSchV, entsprechend auf Grundlage der
schalltechnischen Rechenvorschrift Schall 03
(2014), unter Berucksichtigung der vorgenom-
menen Larmminderungsmafnahmen, vorzu-
nehmen. § 5 der 16. BImSchV ,Festlegung
akustischer Kennwerte flir abweichende Bahn-
technik und schalltechnische Innovation® ist zu
beachten.

Schallausbreitungsberechnungen sind nach der
DIN I1SO 9613-2 (1999) fiir eine Mittenfrequenz
von f = 500 Hz unter Anwendung des alternati-
ven Verfahrens gemaf Nr. 7.3.2 fir die kriti-
sche Immissionshohe anzufertigen. Die meteo-
rologische Korrektur wird konservativ nicht be-
rucksichtigt.

Ein rechnerischer Nachweis zur Einhaltung der
Orientierungs-/Immissionsrichtwerte in Bezug
auf den Gewerbelarm (Anlagenlarm) ist auf
Grundlage der TA Larm , Technische Anleitung
zum Schutz gegen Larm“ (2017) unter Bertck-
sichtigung der vorgenommenen Larmminde-
rungsmafinahmen vorzunehmen.

Ein rechnerischer Nachweis zur Einhaltung der
Orientierungs-/Immissionsrichtwerte in Bezug
auf den Sportanlagenlarm ist auf Grundlage der
18. Bundes-Immissionsschutzverordnung

(18. BImSchV, 2017) ,Sportanlagenlarmschutz-
verordnung® unter Berlcksichtigung der vorge-
nommenen Larmminderungsmafinahmen vor-
zunehmen.

Informationen zu SchallschutzmaRRnahmen

Zur Umsetzung der Festsetzungen gemaf

A VIl ,Festsetzungen zum Schutz gegen schad-
liche Umwelteinwirkungen*® sind folgende
Grundlagen mafgeblich:

e DIN 18005 ,Schallschutz im Stadtebau®,
Beiblatt 1, Herausgeber Deutsches Institut
fur Normung, Beuth-Verlag, Berlin, 2018.

e DIN 4109 ,Schallschutz im Hochbau®, Her-
ausgeber Deutsches Institut fir Normung,
Beuth-Verlag, Berlin, 2018.

e DIN ISO 9613-2 ,Dammung des Schalls bei
der Ausbreitung im Freien®, Herausgeber
Deutsches Institut fir Normung, Beuth-
Verlag, Berlin,1999.

e 16. Bundes-Immissionsschutzverordnung
(16. BImSchV), ,Verkehrslarmschutzverord-
nung“, 2020 (BGBI. | S. 2334).

e RLS 19 ,Richtlinien fir den Larmschutz an
StralRen”, Ausgabe 2019 (VKkBI. 2019, Heft
20. Ifd. Nr. 139, S. 698)

e ,Technische Anleitung zum Schutz gegen
Larm“ (TA Larm), 6. Allgemeine Verwal-
tungsvorschrift zum Bundes-
Immissionsschutzgesetz, 2017 (BAnz AT
08.05.2017 B5)

e Anlage 2 zu § 4 der 16. BImSchV ,Berech-
nung des Beurteilungspegels fiir Schienen-
wege (Schall 03), 2014 (BGBI. | S. 2271-
2313

e 18. Bundes-Immissionsschutzverordnung
(18. BImSchV): ,Sportanlagenlarmschutz-
verordnung®, 2017 (BGBI. | S. 1468).

Diese Unterlagen kénnen in der ,Beratungsstel-
le Planen - Bauen - Umwelt* der Stadt Braun-
schweig eingesehen werden.

Freiflachenplan

Zu den Bauantragen ist in den Allgemeinen
Wohngebieten WA 1 und WA 3 ein qualifizier-
ter Freiflachenplan vorzulegen, sofern es sich
um Entwicklungen mit Grundstiickflachen tber
1.000 m? handelt.

Nicht tiberbaute Grundstiicksflachen

Die nicht Gberbauten Grundstlicksflachen sind,
soweit sie nicht fir Zuwegungen, Stellplatze,
Garagen bzw. Carports oder Nebenanlagen
gem. § 14 BauNVO in Anspruch genommen
werden, als Vegetationsflachen z.B. mit Strau-
chern, Stauden oder als Rasen-/Wiesenflache
zu begrunen und zu unterhalten. Die Anlage
geschotterter Gartenflachen und von Kunstra-
senflachen ist nicht zulassig

(§ 9 Abs. 2 NBauO).

Starkregen

Die offentlichen Entwasserungsanlagen sind
entsprechend dem jeweiligen Stand der Tech-
nik und dem gultigen Regelwerk dimensioniert.
Im Falle seltener Regenereignisse (seltener als
20jahrliche Wiederkehrwahrscheinlichkeit) kén-
nen Uberlastungen der Entwasserungsanlagen
mit einem verbundenen Uberstau nicht ausge-
schlossen werden. Grundstuckseigentimer ha-
ben ihre Gebaude gegen eindringendes Nie-
derschlags- und Oberflachenwasser zu schut-
zen. Insbesondere Gebaudeeingange, Keller
und Tiefgaragen sind baulich gegen eindrin-
gendes Niederschlags- und Oberflachenwasser
bei gréReren Regenereignissen zu schitzen.
Auf § 5 Abs. 2 Wasserhaushaltsgesetz (WHG)
wird hingewiesen.
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1 Rechtsgrundlagen - Stand: 22.07.2024

1.1 Baugesetzbuch (BauGB)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBI. | S. 3634),
zuletzt geandert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. Dezember 2023 (BGBI.
2023 | Nr. 394)

1.2 Baunutzungsverordnung 1990 (BauNVO)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBI. | S. 3786),
zuletzt geandert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBI. 2023 | Nr.
176)

1.3 Planzeichenverordnung (PlanZV)
in der Fassung vom 18. Dezember 1990 (BGBI. | 1991 S. 58), zuletzt geandert
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBI. | S. 1802)

1.4 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBI. I. S. 1274; 2021 | S.
123), zuletzt geandert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 3. Juli 2024 (BGBI. 2024 |
Nr. 225)

1.5 Bundes-Klimaschutzgesetz (KSG)
vom 12. Dezember 2019 (BGBI. S. 2513), zuletzt geandert durch Art. 1 Gesetzes
vom 15. Juli 2024 (BGBI. 2024 | Nr. 235)

1.6 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)
in der Fassung vom 29. Juli 2009 (BGBI. | S. 2542), zuletzt gedndert durch
Artikel 5 des Gesetzes vom 3. Juli 2024 (BGBI. 2024 | Nr. 225)

1.7 Gesetz Uber die Umweltvertraglichkeitsprifung (UVPG)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Marz 2021 (BGBI. I. S. 540), zuletzt ge-
andert durch Artikel 13 des Gesetzes vom 8. Mai 2024 (BGBI. 2024 | Nr. 151)

1.8 Niedersachsisches Naturschutzgesetz (NNatSchG)
in der Fassung vom 19. Februar 2010 (Nds. GVBI. S. 104), zuletzt geandert durch
Artikel 5 des Gesetzes vom 12. Dezember 2023 (Nds. GVBI. S. 289; 2024 Nr. 13)

1.9 Niedersachsische Bauordnung (NBauO)
in der Fassung vom 3. April 2012 (Nds. GVBI. S. 46), zuletzt geandert durch
Artikel 1 des Gesetzes vom 18. Juni 2024 (Nds. GVBI. 2024 Nr. 51)

1.10 Niedersachsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)
in der Fassung vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBI. S. 576), zuletzt gedndert durch
Artikel 2 des Gesetzes vom 8. Februar 2024 (Nds. GVBI. S. 2024 Nr. 9)

1.11 Gesetz zur Sicherstellung ordnungsgemafier Planungs- und Genehmigungsverfah-

ren wahrend der COVID-19-Pandemie (Planungssicherstellungsgesetz — PlanSIG)

vom 20. Mai 2020 (BGBI. | S. 1041), zuletzt gedndert durch Artikel 3 des Gesetzes
vom 4. Dezember 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 344)
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1.12

Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz — WHG)

vom 31. Juli 2009 (BGBI. | S. 2585), zuletzt geandert durch Artikel 7 des Gesetzes
vom 22. Dezember 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 409)

Bisherige Rechtsverhiltnisse
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Regional- und Landesplanung

Im Landesraumordnungsprogramm Niedersachsen von 2022 und im Regionalen
Raumordnungsprogramm (RROP) 2008 sowie der 1. Anderung 2020 fiir den Grof3-
raum Braunschweig ist Braunschweig im oberzentralen Verbund mit Wolfsburg und
Salzgitter als Oberzentrum verbindlich festgelegt. Dem oberzentralen Verbund sind
die Schwerpunktaufgaben ,Sicherung und Entwicklung von Wohn- und Arbeitsstat-
ten” zugewiesen.

Nach dem RROP sollen Siedlungsentwicklungen schwerpunktmaRig in Oberzentren
stattfinden. Im Grof3raum Braunschweig sollen diese vorrangig auf zentralortlichen
Standorten, die Uber Zugangsstellen des schienengebundenen OPNV bzw. von Re-
gio-Buslinien verfligen, konzentriert werden. Im Einzugsbereich der Haltepunkte soll
durch verdichtete Bau- und Wohnformen eine héhere Siedlungsdichte erreicht wer-
den.

Der Geltungsbereich A dieses Bebauungsplanes befindet sich im Ortsteil Melverode
sudlich der Glogaustrale zwischen der Bezirkssportanlage im Osten und der beste-
henden Wohnbebauung an der Libenstrale. Dieser Bereich wird im RROP nach-
richtlich als Siedlungsraum dargestellt. Ostlich des Geltungsbereiches A ist die
Stadtbahnstrecke nachrichtlich Gbernommen.

Fir den zwischen dem Mittellandkanal im Stden, der Oker im Westen und dem Ge-
werbegebiet Veltenhof im Nordosten liegenden Geltungsbereich B stellt der RROP
ein Vorbehaltsgebiet Natur und Landschaft dar. Westlich angrenzend sind jeweils
ein Vorranggebiet flr Natur und Landschaft und fir den Hochwasserschutz sowie
ein Natura 2000-Gebiet dargestellt. Die Festsetzung von eingriffsrechtlichen Aus-
gleichsmalinahmen entspricht insofern den im RROP dargestellten Zielen der tber-
geordneten Regional- und Landesplanung.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept (ISEK)

Die Planung berlcksichtigt den integrativen Ansatz des Integrierten Stadtentwick-
lungskonzepts (ISEK) von 2018. Die Leitziele zum ISEK fir das Zukunftsbild der
Stadt liegen vor. Das Plangebiet erfiillt hierbei vor allem das Leitziel ,Die Stadt kom-
pakt weiterbauen®. In diesem Kontext wird insbesondere die Strategie der intensiven
Innenentwicklung bei Beibehaltung der Freiraumqualitat bedient.

Flachennutzungsplan

Fir den Geltungsbereich dieses Bebauungsplans gilt der Flachennutzungsplan der
Stadt Braunschweig in der Form der Neubekanntmachung vom 6. Oktober 2005. Er
stellt in seiner derzeit geltenden Fassung flir den Geltungsbereich A eine Grinfla-
che mit der Zweckbestimmung als Sportplatz dar.
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Der Geltungsbereich B wird im Flachennutzungsplan als Flache fir Landwirtschaft
und Wald dargestellt. Hier ist zusatzlich am westlichen Rand der Flache eine parzel-
lenunscharfe Trasse fir eine Uberdrtliche Hauptverkehrsstralle eingetragen.

Die beabsichtigten Festsetzungen fiir ein neues Wohngebiet im Geltungsbereich A
lassen sich nicht aus dieser Darstellung entwickeln. Der Flachennutzungsplan wird
daher fUr diesen Bereich im Parallelverfahren gemaf § 8 Abs. 3 Baugesetzbuch
(BauGB) geandert. Mit der Anderung gilt der Bebauungsplan geméan § 8 Abs. 2
BauGB aus dem Flachennutzungsplan entwickelt.

Bebauungsplane

Der gesamte Geltungsbereich A des Bebauungsplans "Glogaustrafle-Sid", ME 69,
Uberlagert den nordwestlichen Teilbereich des rechtsverbindlichen Bebauungsplans
,22/3 k Urf., 22/3 m 4. And.“, ME 22 aus dem Jahr 1971. Dieser setzt bislang ent-
lang der Glogaustralte zwei Flachen flir den Gemeinbedarf Kindergarten und Be-
zirksjugendheim fest. Das Mal} der baulichen Nutzung ist jeweils mit einer Grundfla-
chenzahl (GRZ) von 0,4, einer Geschossflachenzahl (GFZ) von 0,4 fur die Kinder-
gartenflache bzw. 0,8 fur das Bezirksjugendheim und einer maximal ein- bzw. zwei-
geschossigen, offenen Bauweise festgesetzt.

Im &stlichen Teil des rechtsverbindlichen Geltungsbereichs ME 22 ist eine 6ffentli-
che Verkehrsflache festgesetzt, die nach einer textlichen Festsetzung auch als Fest-
platz nutzbar sein soll. Der Rest des Geltungsbereichs ME 22 ist als 6ffentliche
Grunflache mit der Zweckbestimmung Sportplatz bzw. an der Glogaustrafle mit der
Zweckbestimmung Spiel- und Bolzplatz festgesetzt.

Im Bereich des heutigen Vereinsheimes einschliellich der SchieRanlage wurde in
der offentlichen Grunflache eine Uberbaubare Grundstiicksflache festgesetzt. Das
Mal der baulichen Nutzung ist mit einer Grundflachenzahl (GRZ) von 0,03, einer
Geschossflachenzahl (GFZ) von 0,03 und einer maximal eingeschossigen, offenen
Bauweise festgesetzt.

Im Stden und Osten wird der durch diesen Bebauungsplan ME 69 nicht tberlagerte
Teil des ME 22 unverandert rechtsverbindlich bleiben. Der Geltungsbereich des Be-
bauungsplans "Glogaustrae-Sud", ME 69, Uberlagert die Gemeinbedarfsflachen,
einen Teil der 6ffentlichen Grinflache mit der Zweckbestimmung Sportplatz und ei-
nen geringen Teil der Uberbaubaren Grundstiicksflache. Der Spiel- und Bolzplatz
wird zwar ebenso Uberlagert, bleibt aber als Festsetzung eines Spielplatzes erhal-
ten.

Im Westen grenzt der Bebauungsplan ME 2 aus dem Jahr 1981 an, der 6stlich der
LUbenstralde ein Allgemeines Wohngebiet und westlich Reine Wohngebiete fest-
setzt. Zwischen Sportanlage und der Wohnbebauung an der Libenstralle wurde ein
Larmschutzwall zur Bewaltigung der Schallauswirkungen der Bezirkssportanlage
festgesetzt und realisiert.

Im neuen Bebauungsplan "Glogaustrae-Sud", ME 69, werden insbesondere Fest-

setzungen zur Art und zum MaR der baulichen Nutzung, zu den Verkehrsflachen, zu
den Uberbaubaren Grundstuckflachen sowie der Bauweise getroffen. Damit handelt
es sich um einen qualifizierten Bebauungsplan im Sinne des § 30 BauGB.
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Da der notwendige natur- und artenschutzrechtliche Ausgleich und Ersatz fiir Ein-
griffe in Natur und Landschaft im Geltungsbereich A und auf Flachen im naheren
Einzugsbereich nicht vollstandig hergestellt werden kann, werden auf einer westli-
chen Teilflache des stadtischen Grundstiicks Gemarkung Veltenhof, Flur 7, Flur-
stiick 34/3 zusatzliche AusgleichsmalRnahmen in einem Geltungsbereich B festge-
setzt werden. Hier handelt es sich bislang um unbeplanten Au3enbereich im Sinne
des § 35 BauGB.

Ostlich an den Geltungsbereich B grenzt der Bebauungsplan ,Christian-Pommer-
StralRe”, VH 23 an, der ein Industriegebiet festsetzt. Im Geltungsbereich des Bebau-
ungsplanes VH 23 ist auf der Westseite in Richtung zum Geltungsbereich B des
ME 69 eine 6ffentliche Griinflache festgesetzt.

Anlass und Ziel des Bebauungsplanes

Die Stadt Braunschweig ist ein attraktiver Bildungs-, Forschungs- und Wirtschafts-
standort mit einem hohen Arbeitsplatzzuwachs (2008 bis 2019 plus 23.000 Beschéaf-
tigte; Prognose 2020 bis 2035 plus 19.400 Beschaftigte). Dies ist der Hauptgrund fir
den seit Jahren dringenden Bedarf zur Schaffung neuer Wohngebiete. Als neue
Zielzahlen fur die Entwicklung Braunschweigs empfiehlt das Gutachterbiro InWIS
auf Basis aktueller Bedarfsprognosen (2023) von 2020 bis 2025 Baurecht fur 5.700
Wohnungen, bis 2030 fur weitere 3.500 Wohnungen und bis 2035 fur weitere 3.000
Wohnungen zu schaffen. Dabei werden laut Prognose deutlich mehr neue, familien-
gerechte Wohnungen — auch im Geschosswohnungsbau — bendtigt, um die aktuelle
Umlandwanderung von Familien nennenswert zu reduzieren.

Damit mittel- und langfristig der entsprechende Bedarf an Wohnraum gedeckt wer-
den kann, werden geeignete Standorte fur die kiinftige Entwicklung von Wohnbau-
land bendtigt. Dieser Bedarf soll Uberwiegend durch Projekte der Innenentwicklung
und im Ubrigen in infrastrukturell gut ausgestatteten und verkehrlich gut an die
Braunschweiger Kernstadt angeschlossenen Stadtteilen gedeckt werden.

Auch mit der Planung zum Baugebiet ,,Glogaustrafl’e-Sid“ soll aufgrund der ange-
fuhrten dringenden Nachfrage nach Baugrundstiicken ein fir den Standort und den
Stadtteil angemessenes und vertragliches Angebot an Wohnbauflachen geschaffen
werden.

Der Stadtteil Melverode gehort zu den bevorzugten Wohnstandorten in Braun-
schweig. Mit seinem vielfaltigen Wohnungsspektrum werden die unterschiedlichsten
Zielgruppen erreicht. Durch seine Lage unter anderem in der Nahe des Sidsees
und am Springbach, mit der Bezirkssportanlage und der Kleingartenanlage Iben-
kamp bietet er zahlreiche Mdglichkeiten der Erholung und Freizeitgestaltung. Die
grol3raumige ErschlielRung fur Kfz-Verkehr ist durch die zweifache Anbindung an die
A 36 Uber die Leipziger Stralle und den Schlesiendamm optimal. Die in ful3laufiger
Entfernung gelegene Stadtbahnhaltestelle bietet einen ziigigen OPNV-Anschluss an
den Bahnhof und die Innenstadt. Fur den Ful3- und Fahrradverkehr sind gute Anbin-
dungen in die benachbarten Stadtteile Heidberg und Stockheim sowie Uber den Bur-
gerpark in die Innenstadt vorhanden.

Der Stadtteil verfugt Uber eine hinreichende Infrastrukturausstattung mit einer Kin-
dertagesstatte und einer Grundschule. Die Grundversorgung in Bezug auf Glter des
taglichen Bedarfs, mit Arztpraxen, einer Apotheke und einer Physiotherapiepraxis ist
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im nur 300 Meter entfernten Stadtteilzentrum an der Gérlitzstral’e (Zentraler Versor-
gungsbereich) gesichert. Der dartiber hinausgehende Bedarf kann in den benach-
barten Stadtteilen Heidberg oder Stéckheim gedeckt werden. Im rdumlich ndheren
Stadtteil Heidberg befinden sich zusatzliche wichtige Angebote wie ein Schwimm-
bad, weiterfiihrende Schulen, Gesundheitsversorgung und Ahnliches. In Stockheim
sind ein groflRer Vollsortimenter sowie ein Baumarkt und Modegeschéaft angesiedelt.
Mit den Gewerbeflachen an der Alten Leipziger StraRe und dem Herzogin-Elisabeth-
Hospital werden in unmittelbarer Nahe zu den Wohnbereichen auch Arbeitsplatze
angeboten.

Ausgehend von der alten Dorflage im Bereich Kirchplatz sind seit den 1950er bis
Ende der 1980er Jahre mehrere Wohngebiete in Melverode entstanden. Seit den
1990er Jahren hat im Stadtteil jedoch keine nennenswerte Siedlungsentwicklung
mehr stattgefunden. Das ist u. a. damit begriindet, dass bislang kaum freie oder ge-
eignete Flachen zur Verfigung standen.

Im Sinne des vom Rat beschlossenen integrierten Stadtentwicklungskonzeptes
(ISEK 2030) mit dem wichtigen Leitziel ,Die Stadt kompakt weiterbauen® besteht je-
doch das Ziel, die Stadtteilentwicklung u. a. auch von Melverode voranzutreiben, um
die beschriebenen gunstigen Standortfaktoren fur die Schaffung von dringend bend-
tigten Wohnungen auszunutzen.

Auf der Basis des Modernisierungsbeschlusses des Sportausschusses vom
06.02.2020 (DS 20-12532) konnte eine Neu- und Umstrukturierung der Sportanlage
Melverode erfolgen. Im Zuge dieser Planungen fir die Sportanlage wurde festge-
stellt, dass nicht mehr erforderliche Flachen der Sportanlage fiir eine Umnutzung
bereitgestellt werden kdnnen.

Am 12. Februar 2020 hat der Verwaltungsausschuss die Aufstellung des Bebau-
ungsplans ,GlogaustraRe-Sud®, ME 69, beschlossen.

Das geltende Planungsrecht des rechtsverbindlichen Bebauungsplanes ME 22 im
Bereich des Geltungsbereich A lasst jedoch die gewlinschte Entwicklung zu einem
attraktiven Wohngebiet nicht zu. Das Ziel des Bebauungsplans ist es daher, die pla-
nungsrechtlichen Voraussetzungen fir die Umsetzung der Entwicklungsziele zu
schaffen.

Das wesentliche Ziel der Planung ist die Entwicklung eines Allgemeinen Wohnge-

bietes Der Bebauungsplan lasst insgesamt max. 153 Wohneinheiten (Mehrfami-

lien- und Reihenhauser) bzw. bis zu max. 181 Wohneinheiten (tlw. Sonderwohnfor-

men) zu:

¢ Im nordlichen Bereich sind Mehrfamilienhauser vorgesehen.

¢ Im mittleren Bereich soll ein Angebot fiir eine klassische, verdichtete Reihen-
hausbebauung geschaffen werden.

¢ Im sudlichen Bereich soll eine Flache fur individuelle Wohnmaoglichkeiten z.B. in
Form von TinyHouses bereitgestellt werden. Damit folgt die Stadt Braunschweig
an dieser Stelle den erkennbaren Interessen nach alternativen Wohnformen.
Fir solche Wohnformen besteht keine abschlieende Definition. Sie kénnen
sich z.B. durch besonderes Wohnen auf kleinster Flache, in besonderen Zu-
sammenschlissen der Bewohnerinnen und Bewohner oder anderer Form aus-
zeichnen. Fur die sudliche Flache besteht aus einer Bevolkerungsgruppe ein
gezieltes Interesse, das dort bedient werden soll. Der Bebauungsplan reagiert
darauf, indem er neben einem flexibleren Festsetzungskatalog auch veranderte
Anspriche an die Wohndichte oder den ruhenden Verkehr bericksichtigt. Ins-
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besondere ist im Falle von sehr kleinen Wohneinheiten mit unter 40 m? Wohn-
flache eine héhere Anzahl der Wohneinheiten zulassig. Im Rahmen der Umset-
zung des Bebauungsplans soll insbesondere bei der nachtraglichen Grund-
stiicksveraulierung auf diese Interessen eingegangen werden. Auch aul3erhalb
der Festsetzungen des Bebauungsplans stehen vertragliche Moglichkeiten zur
Verfugung, solche individuellen Wohnmdglichkeiten so zu bestimmen, dass sie
einerseits als Teilelement der Gesamtentwicklung wahrgenommen werden, an-
dererseits auf die Individualinteressen der zuklnftigen Bewohner eingehen. Fur
den Fall eines Scheiterns bietet der Bebauungsplan gleichwohl einen ausrei-
chenden planungsrechtlichen Rahmen, um auch eine konventionelle Wohnbe-
bauung in Form einer Reihenhausbebauung zu realisieren.

Bei der Uberplanung des ehemaligen Teilbereichs der Bezirkssportanlage wird in
den Naturhaushalt und das Orts- und Landschaftsbild eingegriffen. Die Eingriffe sind
nach Moglichkeit am Ort des Eingriffs oder — wenn dies nicht méglich ist - an ande-
rer geeigneter Stelle im Stadtgebiet auszugleichen. Da nur ein Teil der durch die
Planung im Geltungsbereich A vorbereiteten Eingriffe dort ausgeglichen werden
kann, sollen die verbleibenden Eingriffswerte auf einer gesonderten Flache in einem
Geltungsbereich Teil B des Bebauungsplanes im Stadtteil Veltenhof ausgeglichen
werden. Diese Flache befindet sich im Eigentum der Stadt Braunschweig und ist fur
Ausgleichsmalinahmen aus Bebauungsplanverfahren vorgesehen.
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Umweltbericht

41

Beschreibung der Planung

Mit der Planung zum Baugebiet ,Glogaustralle-Sid*“ soll aufgrund der anhaltend ho-
hen Nachfrage nach Baugrundstlicken im gesamten Stadtgebiet Braunschweigs ein
fir den Stadtteil angemessenes und vertragliches Angebot an Wohnbauflachen ge-
schaffen werden. Zugleich ist es Ziel, eine der ortlichen Situation angemessene und
vertragliche Bebauungsdichte zu erreichen.

Der Geltungsbereich A des Bebauungsplans "Glogaustrafle-Sud", ME 69, befindet
sich im Stadtteil Melverode im Stden der Stadt Braunschweig und umfasst Flachen
sudlich der Glogaustrale und dstlich der Libenstral3e. Hier liegt die Bezirkssportan-
lage Melverode. Das Plangebiet nimmt den norddstlichen Teil der Bezirkssportan-
lage ein und umfasst einen Geltungsbereich von ca. 3,5 ha.

Dieser Bereich ist bislang mafigeblich durch die bisherige Sportnutzung gekenn-
zeichnet. Das Areal weist entlang der westlichen und nérdlichen Grenze sowie im
Spielplatzbereich und im zentralen Bereich einen teilweise umfangreichen und Pra-
genden Geholzbestand auf.

Das Gelande fallt von der nérdlich liegenden Glogaustral’e um ca. 3 Meter nach Su-
den ab.

Der Bebauungsplan umfasst im Wesentlichen folgende Regelungen:

e Geplant ist die Schaffung von Planungsrecht zur Errichtung vorwiegend von
Wohngebauden, aber auch anderen, die Wohnnutzung unterstitzenden bzw. mit
der Wohnnutzung vertraglichen Nutzungen. Dabei erfolgt eine Unterteilung in ei-
nen Nord- und einen Siudbereich.

o Der Nordbereich wird fir den verdichteten Geschosswohnungsbau und der Sid-
bereich fur eine Reihenhausbebauung bzw. fur besondere Wohnformen (z.B. Ti-
nyHouses) ausgelegt; es werden entsprechende Festsetzungen getroffen.

¢ Die ErschlieBung ist Gber eine zentral gelegene Verkehrsflache vorgesehen, die
im Nordteil als Tempo-30-Zone und im Sudteil als Verkehrsberuhigter Bereich
(VB) ausgebildet wird.

e Der weitgehende Erhalt der teilweise umfangreich mit Gehdlzen bewachsenen
Grinflachen im Westen, Nordosten und im Zentrum wird berticksichtigt. Dadurch
ergibt sich ein vergleichsweise stark in 6ffentliche Griinflachen eingebundenes
Wohngebiet, in dem die zentrale Grinflache gleichzeitig eine Trennung der Ge-
baudestrukturen wahrnehmbar macht.

¢ Aufgrund der hohen Schallbelastung aus dem weiterhin betriebenen Teil der Be-
zirkssportanlage Melverode ist die Errichtung einer Larmschutzanlage gegentber
der 6stlich gelegenen Bezirkssportanlage Melverode zwingend, um die Wohnbe-
bauung vor schadlichen Umwelteinwirkungen zu schiitzen und einen weitgehend
uneingeschrankten Betrieb der Bezirkssportanlage zu gewahrleisten.

¢ Im Siden ist, dem natirlichen Gefalle entsprechend, ein Regenrickhaltebecken
vorgesehen, das naturnah ausgestaltet werden soll. Hier soll anfallendes Nieder-
schlagswasser gesammelt und gedrosselt in den Vorfluter Springbach abgege-
ben werden.

Durch die Entwicklung zu einem Wohngebiet wird es u. a. durch Versiegelung von
Boden, Wegfall einzelner Gehdlze usw. zu Eingriffen in den Naturhaushalt kommen.
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Bauliche Anlagen, wie insbesondere die erforderlichen Larmschutzanlagen erzeu-
gen zudem Eingriffe in das Orts- und Landschaftsbild.

Diese Eingriffe sind so weit es geht zu vermeiden, zu mindern oder entsprechend
der Wertigkeit des Eingriffs durch geeignete MalRnahmen vor Ort (Geltungsbereich
A) oder an anderer Stelle im Stadtgebiet auszugleichen (Geltungsbereich B).

Absehbar ist, dass von dem ca. 3,5 ha umfassenden Geltungsbereich A ca. 1 ha an
Grunflachen erhalten bleiben werden. Der Geltungsbereich A umfasst weiterhin ins-
besondere Baufelder im Umfang von ca. 1,68 ha und Verkehrsflachen von ca.

0,4 ha.

Es handelt sich um einen qualifizierten Bebauungsplan im Sinne des § 30 Abs. 1
BauGB, da sowohl Art als auch Mal} der baulichen Nutzung, Uberbaubare Grund-
stucksflachen sowie die ortlichen Verkehrsflachen festgesetzt werden. Daruber hin-
aus werden u. a. Festsetzungen getroffen zur Bauweise, zu Einstellplatzen und Ga-
ragen, zu den offentlichen Grinflachen und zur Begriinung privater Grundstticksfla-
chen, zum Larmschutz, zu Ausgleichsregelungen nach dem Bundesnaturschutzge-
setz, zu Ausgleichsregelungen aus dem Artenschutz, zur Entwasserung sowie
durch die Einbindung einer Ortlichen Bauvorschrift auch Regelungen zu gestalteri-
schen Aspekten.

Eingriffswertigkeiten, die nicht vor Ort im Geltungsbereich A ausgeglichen werden
kénnen, werden in einem zweiten Teilbereich des Bebauungsplanes, im Geltungs-
bereich B ausgeglichen. Dieser umfasst einen 2.800 m? groRen Teilbereich des
Flurstiicks Gemarkung Veltenhof, Flur 7, Fist. 34/3. Dort soll unter anderem ein Ma-
gerstandort entwickelt werden.

Planerische Vorgaben und deren Bericksichtigung, Quellen

Die konkreten Auswirkungen der im folgenden genannten Grundlagen auf die Pla-
nung und deren Berlicksichtigung im Rahmen der Planung werden, soweit erforder-
lich, bei der Beschreibung und Bewertung der Umweltsituation in Kap. 4.4 wiederge-
geben.

Im Rahmen der Aufstellung eines Bebauungsplans sind die grundsatzlichen Anfor-
derungen an die Berlcksichtigung der Ziele des Umweltschutzes in der Bauleitpla-
nung, die sich aus dem Baugesetzbuch und den einschlagigen Fachgesetzen und
Fachplanen ergeben, zu beachten. In diesen Fachgesetzen und Fachplanen schla-
gen sich die auf Ebene der Europaischen Union und auf Bundes-, Landes- oder
kommunaler Ebene festgelegten Umweltschutzzielen nieder. Dabei sind die konkret
fur den Planungsraum formulierten Vorgaben und Entwicklungsziele der genannten
Grundlagen auszuwerten und bei der Planaufstellung zu berlcksichtigen. Soweit er-
forderlich, erfolgt eine konkrete Nennung der berlcksichtigten Gbergeordneten pla-
nerischen und gesetzlichen Vorgaben in Kap. 4.4.

Fir das Stadtgebiet von Braunschweig liegen Fachplanungen und Gutachten vor,
die umweltbezogene Informationen und Ziele enthalten und sich in unterschiedlicher
Tiefe mit dem Plangebiet auseinandersetzen. Es handelt sich um folgende Unterla-
gen:

¢ Regionales Raumordnungsprogramm, 2008

¢ Landschaftsrahmenplan, 1999, Aktualisierung 2014
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¢ Stadtklimaanalyse Braunschweig Steinicke & Streifeneder, Richter & Rdckle,
2012, Kapitel 5 und 6

¢ Stadtklimaanalyse Braunschweig, GEO-NET, 2017/2018, Teil 1 und Teil 2

¢ Integriertes Klimaschutzkonzept 2.0 fir die Stadt Braunschweig, 2022

e Luftreinhalte- und Aktionsplan Braunschweig, 2007

¢ Larmminderungsplan Braunschweig, 2020

o Kampfmittelvorerkundung, Luftbilddatenbank Dr. Carls GmbH, 2016 und 2017.

Darlber hinaus wurden im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens weitergehende,
auf die konkrete Planung bzw. konkrete Situation bezogene Fachplanungen und
Gutachten erstellt.

¢ Schalltechnisches Gutachten zum Bebauungsplan "Glogaustrae-Sud", ME 69,
Juli 2023, AMT Ingenieurgesellschaft mbH, Isernhagen.

* (Biologische) Bestandserfassung und artenschutzrechtlicher Fachbeitrag vom
27.10.2021, Planungsgruppe Okologie und Landschaft, Braunschweig

¢ Orientierende Baugrunduntersuchung und Baugrundgutachten sowie umwelt-
technische Untersuchungen vom 11.02.2021, bsp ingenieure GmbH, Braun-
schweig

e Bilanzierung von Eingriff und Ausgleich nach dem bei der Stadt Braunschweig
angewandten ,Osnabricker Modell“, Stadt Braunschweig, Juli 2023

Beschreibung der Methodik der Umweltprifung und Beurteilung der Informations-
grundlagen

Die Umweltprifung bezieht sich im Wesentlichen auf das Plangebiet bzw. — soweit
erforderlich, auf dessen nahere Umgebung. Gegenstand der Umweltprifung sind
nach MaRRgabe des Baugesetzbuches die flr den Betrachtungsraum und das Plan-
vorhaben planungs- und abwagungserheblichen Umweltbelange.

Die Umweltprifung wurde mit folgender Methodik vorgenommen:

e Auswertung der unter 4.2 genannten Planerischen Vorgaben und Quellen. Die
bei der Erstellung insbesondere von Fachgutachten jeweils angewandten techni-
schen und sonstigen Untersuchungsmethoden sind diesen Quellen zu entneh-
men bzw. soweit erforderlich in Kap. 4.4 beschrieben.

e Ortsbegehungen.

e Auswertung der unter den Verfahrensschritten der Beteiligung der Behérden und
sonstigen Trager offentlicher Belange gemaR §§ 4 (1) und § 4 (2) BauGB ermit-
telten Informationen.

e Fur die Beurteilung der Planung im Sinne der Eingriffsregelung erfolgte ein Ver-
gleich der aktuellen Wertigkeiten von Natur und Landschaft im Plangebiet mit
dem Planzustand, der nach Umsetzung dieses Bebauungsplans zu erwarten ist
auf Grundlage des sogenannten Osnabricker Modells. Soweit aus bereits be-
stehenden Bebauungsplanen Eingriffsrechte bestehen, werden sie in der Bilan-
zierung berucksichtigt. Das Osnabricker Modell ist ein anerkanntes und in der
Stadt Braunschweig regelmaflig zur Anwendung kommendes Verfahren zur
rechnerischen Unterstitzung der gutachterlichen Bemessung von Eingriffsfolgen
und AusgleichsmalRnahmen.
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¢ Die Untersuchungstiefe der Umweltprifung orientiert sich gemaf § 2 Abs. 4
Satz 3 BauGB an den Festsetzungen dieses Bebauungsplans. Gepruft wird,
welche erheblichen Auswirkungen durch die Umsetzung des Bebauungsplans
auf die Umweltbelange entstehen kénnen und welche Einwirkungen auf die ge-
planten Nutzungen im Geltungsbereich aus der Umgebung erheblich einwirken
kénnen. Hierzu werden vernunftigerweise regelmafig anzunehmende Einwir-
kungen geprift, nicht jedoch auRergewdhnliche und nicht vorhersehbare Ereig-
nisse. Da konkretisierbare Vorhaben noch nicht bekannt sind, beinhaltet diese
Prifung nicht die konkrete Untersuchung von Auswirkungen der Bauphase, son-
dern handelt diese nur allgemein ab.

Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der erforderlichen Informationen sowie
Kenntnislicken bestanden nicht.

Beschreibung und Bewertung der Umwelt und Prognosen

Mensch und menschliche Gesundheit, Larm, sonstige Emissionen/Immissionen

Der Mensch und die menschliche Gesundheit kénnen durch Emissionen/Immissio-
nen verschiedenster Arten oder auch durch andere Auswirkungen der Planung bzw.
deren Umsetzung direkt oder indirekt betroffen sein. Diese Auswirkungen kénnen
sowohl einzelne Menschen als auch die Bevolkerung betreffen. Soweit die Auswir-
kungen den Schutzgitern (z.B. Boden, Wasser, Klima, Luft) direkt zugeordnet wer-
den kdénnen, werden sie in den entsprechenden Kapiteln des Umweltberichtes auf-
gefuhrt. Soweit eine solche Zuordnung nicht méglich ist, werden die Auswirkungen
im Folgenden aufgefuhrt. Es handelt sich dabei im Wesentlichen um den Aspekt
Larm und sonstige Emissionen und Immissionen.

Larm, Grundlagen

Auf den Geltungsbereich A wirken bereits heute die Immissionen verschiedener
Schallquellen ein, so dass die Flache als vorbelastet anzusehen ist.

Dabei handelt es sich im Einzelnen um den Stralenverkehr der Glogaustralle sowie
untergeordnet der Leipziger Stralle im Westen, des Schlesiendammes im Nordos-
ten, der Autobahn A 36 sowie um den Straldenbahnverkehr der Linie 1 im Osten.
AufRerdem ist der Betrieb der Bezirkssportanlage Melverode und der Betriebsstand-
ort der Freiwilligen Feuerwehr Melverode in der Glogaustralie 11 zu betrachten.

Dabei ist zu erwarten, dass sich die Larmimmissionen der sudlich und 6stlich unmit-
telbar angrenzenden Bezirkssportanlage Melverode mal3geblich auf die als Allge-
meines Wohngebiet (WA) geplante Bebauung auswirken werden.

Im nordéstlichen Geltungsbereichsteil A befindet sich ein Kinderspielplatz, der bis-
lang im rechtsverbindlichen Bebauungsplan ME 22 planungsrechtlich als Bolzplatz
festgesetzt ist, aber als solcher nie erstellt oder genutzt wurde.

Somit kénnen sich mehrere potenzielle Larmquellen relevant auf den Geltungsbe-
reich A auswirken. Demgegenuber konnen sich aufgrund der Planung als Allgemei-
nes Wohngebiet aus dem Geltungsbereich A maximal die aus der Planung resultie-
renden klnftigen Zusatzverkehre in der Umgebung nachteilig auswirken.

Zur konkreten Beschreibung der derzeitigen Schallsituation im Geltungsbereich A
und den zu erwartenden Auswirkungen der Planung wurde 2023 ein Schalltechni-
sches Gutachten erstellt (AMT Ingenieurges. mbH).
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Generell ist im Rahmen der Aufstellung eines Bebauungsplans die DIN 18005
»ochallschutz im Stadtebau“ zu beachten, die Orientierungswerte enthalt und die
Grundlage fur die planerische Abwagung darstellt.

Daruber hinaus sind fur die unterschiedlichen Larmquellen weitere Regelwerke zu
beachten. Diese werden bei den jeweiligen Larmquellen aufgefuhrt.

Wichtig bei der Bewertung der ermittelten Beurteilungspegel ist haufig die soge-
nannte Wahrnehmbarkeitsschwelle. Es handelt sich dabei um die Schwelle ab der
der durchschnittliche Mensch zusétzliche Gerausche erst als solche wahrnimmt.
Diese Schwelle liegt etwa bei einer Erhéhung des Beurteilungspegels von rund

3 dB(A).

Der Geltungsbereich B wurde schalltechnisch nicht untersucht, da hier keinerlei
bauliche Anlagen geplant werden, sondern weiterhin Griinflache bleiben soll.

4.4.1.2 Verkehrslarm

Grundlagen
MaRgebliche Regelwerke und Werte zur Beurteilung von StraRen- und
Schienenverkehrslarm in dB(A)
Vorschrift WA
Tags Nachts
6 — 22 Uhr 22 — 6 Uhr
DIN 18005 55 45
Orientierungswerte
16. BImSchV 59 49
Immissionsgrenzwerte
VLarmSchR 97 67 57
Auslésewerte fur die Larm-
sanierung
(Stand 01.08.2020)
Richtlinien fur den Larm- Berechnungsvorschrift zur Ermittlung des Stralden-
schutz an StraRen (RLS 19) | verkehrslarms
Schall 03 (Anlage 2 der Berechnungsvorschrift zur Ermittlung des Schie-
16. BImSchV) nenverkehrslarms

Neben einer Beurteilung nach DIN 18005 (,Schallschutz im Stadtebau®) ist im Rah-
men des Neubaus der PlanstraBe beziglich der Auswirkungen durch den Erschlie-
Rungsverkehr auf die Bestandsbebauung erganzend eine Beurteilung nach 16. BIm-
SchV vorzunehmen.

Bei der Beurteilung nach 16. BImSchV ist die unmittelbar und mittelbar betroffene
Bebauung zu betrachten. Hierbei wird im Weiteren exemplarisch der kritischste be-
troffene Immissionsort behandelt.

Bei einer unmittelbar betroffenen Bebauung handelt es sich um die Gebaude, die
entlang des betreffenden Bauabschnitts (hier: Planstrale) liegen und somit direkt
von den baulichen Auswirkungen des Strallenneubaus und dessen Verkehrsmenge
betroffen sind. Dabei wird auch die Verkehrsmenge des sich anschlieRenden, nicht
baulich veranderten Bereichs der gleichen Stralle, mit in Ansatz gebracht. Fir diese
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Bestandsbebauung erfolgt die Beurteilung einschlagig nach 16. BImSchV; die Ein-
schatzung der Belastung bemisst sich an den mafigeblichen Immissionsgrenzwer-
ten. Die hier vorgesehene Planstral3e dient allein der Erreichbarkeit des geplanten
Wohngebietes und wird als verkehrsberuhigter Bereich ausgefihrt. Im Allgemeinen
zahlt man derartigen Verkehrslarm sowie auch den dazugehdrigen Parkplatzlarm zu
den Alltagserscheinungen, deren es keiner schalltechnischen Untersuchung bedarf;
dies gilt auch fur die z. B beim Turenschlagen von Fahrzeugen auftretenden kurz-
zeitigen Gerauschspitzen. Aus diesem Grund und weil es keine Bestandsgebaude
im Einwirkungsbereich der Planstral3e gibt die entsprechend einer Untersuchung
bedurft hatten, wurde diesbezlglich keine Berechnung durchgeftuhrt.

Fir die nahe Bestandsbebauung aul3erhalb des Bauabschnitts der Stral3e, die so-
genannte mittelbar betroffene Bestandsbebauung - hier die Wohnbebauung ent-
lang der Glogaustralte (Tab. 22, AMT 2023) zu betrachten - ist hingegen nur die hin-
zukommende Verkehrsmenge der geplanten Stralle (Neubau) maRgeblich. Die Ver-
kehrsmenge des sich anschlieRenden, baulich nicht gednderten Bereichs der vor-
handenen Stralde, ist gemal VLarmSchR 97 (,Richtlinie fir den Verkehrslarmschutz
an Bundesfernstraen in der Baulast des Bundes’) aulder Acht zu lassen. Eine Beur-
teilung erfolgt nach 16. BImSchV unter Heranziehung der maRRgeblichen Immissi-
onsgrenzwerte. Im vorliegenden Fall ist fir diese Bebauungen/Grundsticke vom
Schutzanspruch eines Allgemeinen Wohngebiets auszugehen.

Fir die nahe Bestandsbebauung aulRerhalb des Bauabschnitts der Stral3e, die so-
genannte mittelbar betroffene Bestandsbebauung (hier die Wohnbebauung ent-
lang der Glogaustraf’e (Tab. 22, AMT 2023) ist hingegen nur die hinzukommende
Verkehrsmenge der geplanten Stra’e (Neubau) mafigeblich. Die Verkehrsmenge
des sich anschlieRenden, baulich nicht geanderten Bereichs der vorhandenen
Strale, ist gemaR VLarmSchR 97 (,Richtlinie fir den Verkehrslarmschutz an Bun-
desfernstrallen in der Baulast des Bundes®) aufder Acht zu lassen. Eine Beurteilung
erfolgt nach 16. BImSchV unter Heranziehung der mafigeblichen Immissionsgrenz-
werte. Im vorliegenden Fall ist fur diese Bebauungen/ Grundstiicke vom Schutzan-
spruch eines Allgemeinen Wohngebiets auszugehen.

DarUber hinaus kann der durch die NeuerschlieBung entstehende Zusatzverkehr auf
den bestehenden aulieren ErschlieBungsstrallen an den Bestandsbebauungen
spurbar sein.

Gemal den Regelungen der 16. BImSchV Iasst sich jedoch selbst dann kein Larm-
schutzanspruch ableiten, wenn durch verkehrslenkende oder planerische Mal3nah-
men eine Pegelsteigerung der absoluten Verkehrslarmbelastung von 3 dB(A),
(Wahrnehmbarkeitsschwelle s. Kap. 4.4.1.1), oder mehr eintritt und Immissions-
grenzwerte Uberschritten werden oder aber die StralRenverkehrslarmpegel durch
den Zusatzverkehr Uber die so genannten Gesundheitswerte von 70 dB(A)/60 dB(A)
tags/nachts ansteigen. Fir eine Einschatzung der Larmsituation an einer durch den
Zusatzverkehr einer Planung mittelbar betroffenen Bebauungen an bestehenden
StraRen kdnnen - mangels konkreterer Vorschriften — jedoch die Bestimmungen der
VLarmSchR 97 (,Richtlinie flr den Verkehrslarmschutz an Bundesfernstralen in der
Baulast des Bundes’) herangezogen werden.

Die dann fir die kritischsten Immissionsorte zugrunde zu legenden Vergleichswerte,
die sogenannten Sanierungsauslésewerte, betragen fir Allgemeine Wohngebiete
67 dB(A) tags und 57 dB(A) nachts. Gleichwohl sind dartber hinaus zur Beurteilung
der Larmsituation an Bestandsstral3en nach der einschlagigen Rechtsprechung die
im Verhaltnis niedrigeren Immissionsgrenzwerte (IGW) der 16. BImSchV als Orien-
tierungswerte im Sinne einer Orientierungshilfe in Analogie zu einer Prifung nach

§ 45 Abs. 1 S. 1 und 2 Nr. 3 StVO (Strallenverkehrsordnung) heranzuziehen, nach-
folgend Immissionsgrenzwerte* (IGW*) genannt.
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Grundsatzlich wurde im Schallgutachten fur den Verkehrslarm der Prognosehorizont
2030 ohne die Verkehrsmengen des Planvorhabens (= Prognose-Nullfall) sowie un-
ter Beachtung der im Geltungsbereich A geplanten Wohneinheiten (= Prognose-
Planfall) ermittelt.

Fur die Strallenfahrbahnoberflachen wurde die Referenzkategorie (kein Fahr-
bahnoberflachenkorrekturwert DSD) zugrunde gelegt, die Hochstgeschwindigkeit
entsprechend der o6rtlichen Gegebenheiten auf den StralRen mit 50 km/h bzw.

30 km/h und die Quellhdhe richtlinienkonform mit 0,5 m berticksichtigt.

Fir den Schienenweg wurde den 6rtlichen Gegebenheiten entsprechend die Fahr-
bahnart Rasenkorper tiefliegend bzw. straltenblindiger Bahnkdrper unterschieden.

Zur Berechnung der Immissionsbelastung durch den Verkehrslarm wurde der Stra-
Renverkehr zusammen mit dem Schienenverkehrslarm sowohl bei freier Schallaus-
breitung als auch unter Berticksichtigung des Bebauungsentwurfes (Nutzungsbei-
spiel) ermittelt.

Dabei wurden die Immissionshéhen fir das Erdgeschoss und die AuRenflachen mit
2,5 m Uber Gelandeoberkante (GOK) und fir die einzelnen Geschosse mit jeweils
2,8 m berlcksichtigt.

Verkehrslarm: Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands (Basisszenario)

Wesentliche StralRenziige sind die Glogaustra3e unmittelbar im Norden des Gebie-
tes angrenzend, die Leipziger Stralte im Westen, der Schlesiendamm im Nordosten,
die Autobahn A 36 im Osten und zuséatzlich die Tramtrasse der Stral3enbahnlinie 1
im Osten. Die Belastungen im Plangebiet ergeben sich in der Bestandssituation der
Verkehrsmengenkarte 2016. Weitere untergeordnete Nebenstral’en wie die
Waldenburgstrale usw. sind verkehrsmengentechnisch nicht erfasst.

Auf den Geltungsbereich B wirken aus dem Verkehr mégliche Schallimmissionen
aus dem angrenzenden Gewerbegebiet und von der nérdlich liegenden Autobahn 2
ein. Da hier keine dauerhaften Aufenthaltsorte flir Menschen oder sonstige schutz-
wurdige Nutzungen bestehen und keine geplant sind, wurde mangels anderer Be-
troffenheit auf eine schalltechnische Untersuchung verzichtet.

Verkehrslarm: Prognose Uber den Umweltzustand ohne Durchfilhrung der Planung

Ohne Durchflihrung der Planung bildet der Prognose-Nullfall der schalltechnischen
Untersuchung unter der Annahme ansonsten gleichbleibender Voraussetzungen die
Grundlage fur eine Beurteilung der StralRenverkehrslarmbelastung auf3erhalb des
Geltungsbereichs und die vorliegenden Prognosedaten 2030 der Stadt Braun-
schweig bilden die Grundlage fir eine Beurteilung innerhalb des Geltungsbereichs.

An der am starksten betroffenen Bestandsbebauung (Glogaustralte 3 und 4) erge-
ben sich tags bis zu 64 dB(A) und nachts bis zu 56 dB(A). Um rund 3 dB(A) niedri-
gere Belastungen ergeben sich tags und nachts an den Gebauden der

Glogaustralie 1, 2 und 61 sowie der Schweidnitzstralle 1 und Waldenburgstrale 1
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an den jeweils der Glogaustralle zugewandten Fassadenbereichen. An allen ande-
ren den Geltungsbereich A umgebenen Bebauungen betragen die Belastungen tags
56-57 dB(A) und nachts 49-51 dB(A).

Damit werden an allen in der Umgebung des Geltungsbereichs A befindlichen Ge-
bauden die WA-Orientierungswerte fur Allgemeine Wohngebiete gemaf Beiblatt 1
der DIN 18005 bereits im Prognose-Nullfall, also ohne Durchflihrung der Planung,
deutlich Uberschritten.

Entsprechend werden die fir die Planung relevanten Orientierungswerte (OW) der
DIN 18005 um bis zu 9 dB(A)/11 dB(A) tags/nachts und die flir eine Beurteilung im
Rahmen einer Abwagung als Orientierungshilfe heranzuziehenden Immissions-
grenzwerte* (IGW™*) um bis zu 5 dB(A)/7dB(A) tags/nachts Uberschritten. Die Sanie-
rungsauslosewerte der VLarmSchR 97 werden im Prognose-Nullfall unterschritten.

In der Bestandssituation steigen die Belastungen durch Verkehrslarm im Geltungs-
bereich A von Sud nach Nord an. Sie ergeben sich zu 53 dB(A) bis 63 dB(A) tags
und 44 dB(A) bis 53 dB(A) nachts. Wie schon bei der Betrachtung der Bestandssitu-
ation erweist sich der Strallenverkehrslarm in der Art als pegelbestimmend, dass
der Schienenverkehrslarm der Tram keinen relevanten Beitrag an der Gesamtver-
kehrsbelastung beitragt.

Ohne die Durchfiihrung der Planung ist absehbar, dass der Geltungsbereich B als
Ausgleichsflache flr ein anderes Bebauungsplanverfahren herangezogen wird. Re-
levante verkehrliche Auswirkungen und damit verbundene Beeintrachtigungen durch
den Verkehrslarm sind dabei nicht zu erwarten.

Verkehrslarm: Prognose Uber den Umweltzustand bei Durchfihrung der Planung

1) Gerauschimmissionen durch Verkehr, die sich auf das Plangebiet auswir-
ken

Als mafigebliche Emissionsquellen wurden die oben genannten umliegenden offent-
lichen Strallen, die Planstra’en innerhalb des Geltungsbereichs A und die Stralen-
bahntrasse berlicksichtigt.

Die Gerauschsituation im Geltungsbereich A wurde bei freier Schallausbreitung fur
die Freiflachen bzw. die Erdgeschosse (EG) sowie die 1. Obergeschosse (1. OG;

i. d. R. kritische Immissionshohe bei Stralkenverkehrslarm) zur Tag- (6 - 22 Uhr) und
Nachtzeit (22 - 6 Uhr) berechnet und an den mafigeblichen Orientierungswerten der
DIN 18005 bemessen und beurteilt.

Neben einer Beurteilung nach DIN 18005 (s. 1 a) ist im Rahmen des Neubaus der
Planstraen beziglich der Auswirkungen durch diese ErschlieBungsverkehre auf
den Geltungsbereich A erganzend eine Beurteilung nach der Verkehrslarmschutz-
verordnung - 16. BImSchV (s. 1 b) vorzunehmen.
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a)  Beurteilung nach DIN 18005

Die schalltechnische Untersuchung zeigt, dass bei freier Schallausbreitung die malf3-
geblichen Orientierungswerte fur Allgemeine Wohngebiete durch den Verkehrslarm
in der Tag- und Nachtzeit im gesamten Geltungsbereich A Uberschritten werden.

Bezogen auf die jeweilige Baugrenze ergeben sich fur die kritische Immissionshdhe
(1. OG) insbesondere entlang der Glogaustraf3e aber auch entlang der Planstral3e
Beurteilungspegel von 55-60 dB(A) tags und 50-54 dB(A) nachts. Dabei werden in-
nerhalb der Baugrenzen die mafigeblichen Orientierungswerte tags um bis zu

5 dB(A) und nachts um bis zu 9 dB(A) Uberschritten (Tab. 4 und Anhang B1,

AMT 2023).

Wie schon in der Bestandssituation erweist sich die Glogaustral3e als pegelbestim-
mend. Entsprechend ergeben sich aulRerhalb der Baugrenzen im nérdlichen Bereich
des Geltungsbereichs A Pegel von bis zu 64 dB(A)/56 dB(A) tags/nachts.

Dies spiegelt sich auch unter Berticksichtigung des Bebauungsentwurfs (Nutzungs-
beispiel) wider. So treten an den nérdlichen Fassaden entlang der Glogaustralie
tags/nachts die hochsten Gerauschimmissionen von bis zu 60 dB(A)/52 dB(A) auf.
Aber auch an den der Planstrale zugewandten Fassaden werden Gerauschimmis-
sionen von bis zu 57 dB(A) tags und 52 dB(A) nachts erreicht. Dabei beschranken
sich die Uberschreitungen tags auf diese stralRennahen Fassaden, wahrend in der
Nachtzeit bis auf einige Westfassaden alle Fassadenseiten des Bebauungsentwurfs
von Uberschreitungen betroffen sind.

Die Stadtbahn tragt nicht maflgeblich zu den Verkehrs-Gerauschimmissionen bei.
Die héchsten Beurteilungspegel durch Schienenverkehr treten mit 40 dB(A) tags
und 33 dB(A) nachts am stidostlichsten Baufeld auf und liegen somit mindestens
15 dB(A) tags und 18 dB(A) nachts unterhalb der durch den Strallenverkehr verur-
sachten Pegel.

b)  Beurteilung nach 16. BImSchV

Der Neubau von Straflen beschrankt sich innerhalb des Plangebiets auf die Plan-
stralde. Nur dieser Verkehr wird fir die Beurteilung der Schallauswirkungen auf das
Vorhaben innerhalb des Geltungsbereich A herangezogen und betrachtet.

Innerhalb des Geltungsbereich A wird, abgeleitet von den erwarteten ca. 150 -

180 Wohneinheiten, von ca. 600 - 720 Kfz-Verkehrsbewegungen pro Tag ausge-
gangen. Das ist eine vergleichsweise geringe Anzahl an Verkehrsbewegungen, so
dass die mal3geblichen Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV sicher eingehalten
werden. Des Weiteren dient die hier vorgesehene Planstrale allein der Erreichbar-
keit des geplanten Wohngebiets und wird in Teilen als Tempo-30-Zone bzw. ver-
kehrsberuhigter Bereich ausgefuhrt. Im Allgemeinen zahlt man derartigen Verkehrs-
larm sowie auch den dazugehdrigen Parkplatzlarm zu den Alltagserscheinungen,
deren es keiner schalltechnischen Untersuchung bedarf; dies gilt auch fur die z. B
beim TlUrenschlagen von Fahrzeugen auftretenden kurzzeitigen Gerduschspitzen.
Aus diesem Grund und weil es keine Bestandsgebaude im Einwirkungsbereich der
PlanstralRe gibt, die einer entsprechenden Untersuchung bedurft hatten, wurde dies-
bezuglich eine explizite Betrachtung der Auswirkungen im Schallgutachten nicht vor-
genommen.

Die Neubebauung innerhalb des Geltungsbereichs A wird durch den Neubau der
PlanstralRe demzufolge nicht wesentlich negativ belastet. Eine vom Neubau der
Planstra’e unmittelbar betroffene Bestandsbebauung ist nicht vorhanden.
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2) Gerauschimmissionen durch den planungsbedingten Mehrverkehr, die sich
auf die umliegende Nutzung auswirken

Die Auswirkungen von Verkehrslarm bei einem Neubau von Stral3en in einem Plan-
gebiet beschranken sich oftmals nicht nur auf das Plangebiet selbst. Entsprechend
ist auch gegeniber der Bebauung aulerhalb des Plangebiets eine Beurteilung ge-
maf 16. BImSchV vorzunehmen. Dabei ist die unmittelbar und mittelbar betroffene
Bestandsbebauung zu beachten.

Unmittelbar betroffene Bestandsbebauung

Eine unmittelbar betroffene Bestandsbebauung an der neu zu bauenden Planstralie
gibt es nicht. Eine weitere Betrachtung entfallt.

Mittelbar betroffene Bestandsbebauung

Fir die mittelbar betroffene Bestandsbebauung gegentiber dem Anschlussbereich
der PlanstralRe an die GlogaustralRe (Tab., AMT 2023) - Schweidnitzstralle 29-35
und Waldenburgstralle 1-2 - ist nur die Verkehrsmenge der geplanten Stralle (Neu-
bau) mafgeblich. Die Verkehrsmenge des sich anschliellenden, baulich nicht gean-
derten Bereichs der vorhandenen Stral3e, ist gemal VLarmSchR 97 (,Richtlinie flr
den Verkehrslarmschutz an Bundesfernstra3en in der Baulast des Bundes®) aulder
Acht zu lassen. Eine Beurteilung erfolgt nach 16. BImSchV unter Heranziehung der
malfigeblichen Immissionsgrenzwerte. Ausgehend vom Stralienneubau kann auf-
grund der geringen Verkehrsmengen von 600 — 720 Kfz/d aus dem Plangebiet und
der Entfernung zur nachstgelegenen Bestandsbebauung eine Uberschreitung der
Immissionsgrenzwerte fir Wohngebiete (WR/WA) an der mittelbar betroffenen Be-
bauung sicher ausgeschlossen werden.

Zusatzverkehr durch den vorhabenbezogenen Verkehrsléarm

Durch die geplante Wohnbebauung wird auf den umliegenden Verkehrswegen ein
erhohtes Verkehrsaufkommen erzeugt, dass ggf. an der Bestandbebauung zu héhe-
ren Verkehrslarmimmissionen fuhrt. Bei der Ermittlung der Auswirkungen des neuen
Verkehrsaufkommens auf die Bestandsbebauung auf3erhalb des Geltungsbe-
reichs A wurde eine planbedingte Steigerung der durchschnittlichen taglichen Ver-
kehrsstarke (DTV) auf der Glogaustrafde von tber 3.000 Kfz/Tag um

600 — 720 Kfz/Tag auf 3.600 — 3720 Kfz/Tag berlcksichtigt. Zur Beurteilung der
Auswirkungen des erhdhten Verkehrsaufkommens werden die Immissionsgrenz-
werte (IGW) der 16. BImSchV als ,Orientierungswerte® im Sinne einer Orientie-
rungshilfe in Analogie zu einer Prifung nach § 45 Abs. 1 S. 1 und 2 Nr. 3 StVO
(Stralenverkehrsordnung) herangezogen; nachfolgend Immissionsgrenzwerte*
(IGW*) genannt.

Die Belastungssituation der strallenbegleitenden Bebauung im Umfeld zum Gel-
tungsbereich A wurde im Schallgutachten fir den Prognose-Nullfall und den Prog-
nose-Planfall untersucht. Eine Auswirkung des Zusatzverkehrs ist dabei gemaf}
VLarmSchR97 bis zum nachsten nicht nur untergeordneten Knotenpunkt vorzuneh-
men; entsprechend entlang der Glogaustralte zwischen der Leipziger Stralte im
Westen und dem Schlesiendamm im Osten.

Dabei lasst sich schon aus der Differenz der Schallleistungspegel von rd. 1 dB (tags
und nachts) ableiten, dass zwischen dem Null- und dem Planfall nur geringe Erho-
hungen der Beurteilungspegel zu erwarten sind.
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Schon im Prognose-Nullfall werden entlang der Glogaustral3e die IGW* tags von

59 dB(A) an einigen und nachts von 49 dB(A) an den meisten mal3geblichen Immis-
sionsorten Uberschritten. Dabei belaufen sich die Uberschreitungen auf 2-5 dB(A)
tags und 1-7 dB(A) nachts.

Durch den Zusatzverkehr aus dem Geltungsbereich A erhéht sich die Immissionsbe-
lastung an den meisten Bestandsgebauden tags und nachts um 1 dB(A). Die Gerau-
schimmissionen werden dabei mafRgeblich durch den Verkehr auf der Glogaustralie
verursacht. Die Planstral3e im Geltungsbereich A hat nur einen geringen Einfluss.

Grundsatzlich werden bei Verkehrslarm die Beurteilungspegel ab einer Pegelande-
rung von 0,1 dB aufgerundet. Somit ist hier davon auszugehen, dass es sich um Er-
hdéhungen im Bereich von 0,1 dB bis 0,9 dB handelt. Eine Pegeldnderung von ledig-
lich 1 dB ist jedoch als geringfligig anzusehen. In der Regel sind Pegelabweichun-
gen von bis zu 1 dB messtechnisch nicht erfassbar und kdnnen Toleranzen von
Mess-, Berechnungs- und Ausbreitungsprogrammen nicht absolut abbilden.

Diese Erhéhungen stellen zwar somit rein rechnerisch eine Zusatzbelastung dar, je-
doch liegen die Erhéhungen aul’erdem sehr deutlich unterhalb der sogenannten
Wahrnehmbarkeitsschwelle von 3 dB(A) (s. 4.4.1.1 Larmschutz Grundlagen).

Wie oben bereits dargestellt, ergeben sich daraus keine Larmschutzanspriiche. We-
sentliche negative Auswirkungen fir die Bestandsbebauung sind daher nicht zu er-
warten.

Ein Stralenneubau ist hier nicht geplant. Bei einer weiterhin ordnungsgemafen
landwirtschaftlichen Nutzung zur Entwicklung und Erhaltung der angestrebten Aus-
gleichsmalinahmen ist nicht mit zusatzlichen Belastungen zu rechnen.

Gewerbelarm

Die Ausbreitungsrechnungen fir den Gewerbelarm wurden gemal TA Larm nach
dem alternativen Verfahren fir die Bodendampfung gemafn Kapitel 7.3.2 der

DIN ISO 9613-2 fur eine Mittenfrequenz von 500 Hz durchgefiihrt. Die meteorologi-
sche Korrektur wurde konservativ nicht in Abzug gebracht.

Zur Ermittlung der Belastung durch Gewerbelarm im Geltungsbereich A wurden die
nachfolgend aufgefiihrten Emissionsquellen betrachtet.

Handwerksbetrieb

In der ndheren Umgebung des Geltungsbereichs A befindet sich lediglich ein aktiver
Handwerksbetrieb in ca. 120 m Entfernung in der Luftlinie. Hierbei handelt es sich
um eine mischgebietsvertragliche Gewerbenutzung mit geringen Larmemissionen.
Der Betrieb ist bereits heute gehalten, mit der unmittelbar éstlich angrenzenden
Wohnbebauung im Zuge der gegenseitigen Rucksichtnahme maximal mischgebiets-
vertragliche Emissionen abzugeben. Ein weiterer Ausbau des Betriebes ist auch
aufgrund der beschrankten Flache nicht zu erwarten. Daher ist mit keinen relevan-
ten Immissionen im Geltungsbereich A durch diesen Gewerbebetrieb zu rechnen
und wird mangels Auswirkung auf die Planung im Weiteren nicht betrachtet.
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Ortsfeuerwehr

Ostlich des Geltungsbereichs A befindet sich ein Standort der Ortsfeuerwehr Mel-
verode mit zwei Einsatzfahrzeugen.

Notfalleinsatze dienen dem Wohl der Allgemeinheit und Einsatzfahrten werden von
daher als sozialaddquat angesehen und nicht in den Berechnungen berucksichtigt.
Als Grundlagen wurden konservativ zehn Stellplatze auf dem Sportparkplatz und
deren Abfahrten in der Nacht bertcksichtigt. Bei den Fahrzeugbewegungen der Ein-
satzfahrzeuge wurden zwei An- und Abfahrten sowie die Gerduschemissionen beim
Rangieren der Einsatzfahrzeuge (LKW) auf dem Betriebsgelénde eingerechnet. Fur
den Ubungsbetrieb wird die effektive Einwirkzeit des Ubungsbetriebes mit zwei
Stunden angesetzt und auf den gesamten Beurteilungszeitraum Tag (16 h) bezo-
gen.

Im Ergebnis zeigte sich, dass innerhalb des Geltungsbereichs A keine Uberschrei-
tungen der Orientierungswerte der DIN 18005 bzw. der Immissionsrichtwerte der TA
Larm aufgrund des Feuerwehrlarms zu erwarten sind.

Des Weiteren sind auch keine negativen Auswirkungen durch Gerauschspitzen zu
erwarten. Zur Einhaltung der Kriterien fir Gerduschspitzen gegentber einem Allge-
meinen Wohngebiet ist ein Mindestabstand von 28 m zu den Stellplatzen der Feuer-
wehr einzuhalten; dies ist im Bebauungsentwurf gegeben.

Soweit Gewerbelarm aus dem angrenzenden Gewerbegebiet aktuell auf die Flache
einwirkt, wird diese mangels betroffener schutzwirdiger Nutzungsarten auf der Fla-
che des Geltungsbereich B nicht weiter ermittelt. Da auch zukinftig bei Umsetzung
der geplanten Ausgleichs- und ErsatzmaflRnahmen keine schutzwirdigen Nutzungs-
arten neu geplant sind, wird auch dieser Aspekt nicht weiter betrachtet.

4.4.1.4 Sportlarm

Grundlagen
MaRgebliche Regelwerke und Werte zur Beurteilung von Sportlarm in dB(A)
Vorschrift WA
Tags Nachts
6 — 22 Uhr 22 — 6 Uhr
DIN 18005 55 40
Orientierungswerte
Tags auler- Ruhezeit am | Ruhezeit am Nachts
halb der Ru- Morgen Abend sowie
hezeiten am Sonntag-
mittag
18. BImSchVv 55 50 50 40
Immissionsrichtwerte
Beurteilungszeiten 8 - 20 Uhr 6 - 8 Uhr 20 - 22 Uhr 22 - 06 Uhr
werktags 12 Std. 2 Std. 2 Std. 1 Std (lauteste
Nachtstd.)
Beurteilungszeiten 9-13 Uhr 7 -9 Uhr 13 -15 Uhr 22 - 07 Uhr
sonn- und feiertags 15-20 Uhr 2 Std. 20 - 22 Uhr 1 Std (lauteste
9 Std. je 2 Std. Nachtstd.)
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Die Berechnung der Emissionsdaten der Sportanlagen wurde entsprechend der
Vorgaben der VDI 3770: 2012-09 ,Emissionskennwerte technischer Schallquellen -
Sport- und Freizeitanlagen® durchgefihrt. Die Bewertung des Sportanlagenlarms er-
folgte auf der Basis der oben aufgeflihrten Orientierungswerte der DIN 18005
»Schallschutz im Stadtebau®. Zudem sind bei der Ermittlung und Beurteilung von
Sportlarmkonflikten in der Bauleitplanung die Immissionsrichtwerte der Sportanla-
genlarmschutzverordnung (18. BImSchV) zu beachten. Dabei sind die verschiede-
nen Immissionsrichtwerte innerhalb und auf3erhalb von Ruhezeiten und besonders
die schalltechnisch kritischste Ruhezeit an Sonn- und Feiertagen zu berucksichti-
gen.

Bei der Berechnung wurde die aus schalltechnischer Sicht kritischste Nutzung im
Beurteilungszeitraum Tag betrachtet. Da kein Nachtbetrieb besteht und auch nicht
vorgesehen ist, wird nicht von einer Nutzung nach 22:00 Uhr ausgegangen.

Neben der Sportanlagenflache mit zwei FuRballplatzen, einem Kunstrasenplatz und
der Kaltlufthalle wurde auch der dstlich der Sportanlage gelegene Jugendplatz mit
seiner Ausstattung an Tischtennisplatten, einem Streetballplatz und einem Bolzplatz
mit in die Berechnung aufgenommen. Des Weiteren wurde konservativ eine durch-
gehende Nutzung der 30 Stellplatze nérdlich der Bezirkssportanlage sowie ein Voll-
lastbetrieb des zum Vereinsheim gehérenden Kiosks mitbetrachtet. Flr die Ausbrei-
tungsrechnungen wurden fir das Erdgeschoss und die AufRenflachen Immissions-
héhen von 2 m Uber Gelandeoberkante und fiir die einzelnen Geschosse von je-
weils 2,8 m berilicksichtigt.

Die Larmbelastung durch die bestehende Sportanlage wurde nach den Vorgaben
der 18. BImSchV (,Sportanlagenlarmschutzverordnung‘) auf Grundlage der Berech-
nungsvorschriften der VDI Richtlinien 2714 (,Schallausbreitung im Freien‘) und
2720/1 (,Schallschutz durch Abschirmung im Freien‘) ermittelt. Die Bodendampfung
wurde gemal’ Kap. 6.3 der VDI 2714 und flr eine schallausbreitungsbegtinstigende
Wettersituation ,Mitwind“ bericksichtigt. Dabei erfolgten die Berechnungen sowohl
unter Berucksichtigung einer freien Schallausbreitung (1. OG) als auch unter Beach-
tung einer geplanten Bebauung gemaf Nutzungsbeispiel (EG, 1.-3. OG). Zu Be-
trachten war hier nur die mafigebliche Tagzeit.

Sportlarm: Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands (Basisszenario)

Das Areal des Geltungsbereichs A wurde bislang als Teil der Bezirkssportanlage
Melverode uneingeschrankt betrieben. Zum Schutz der bestehenden Bevdlkerung
an der LUbenstralie wurde seinerzeit ein Wall an der westlichen Grenze des Sport-
platzes errichtet.

Die Sportanlagenflache wurde um den Anteil des Geltungsbereichs A verringert und
wird nun seit 2022 mit drei Spielfeldern (davon ein Kleinspielfeld) und einer neuen
Kaltlufthalle betrieben. Die vorhandene Schief3anlage ist eingehaust, so dass dort
keine relevanten Stérungen zu erwarten sind, zumal nur mit Luftgewehr bzw. Luft-
pistole geschossen wird. Die Stellplatzflache umfasst 30 Stellplatze.

Ostlich der Sportanlage befindet sich ein Jugendplatz mit derzeit Tischtennisplatten,
einem Streetballplatz und einem Bolzplatz.

Der Bereich des bestehenden Kinderspielplatzes im norddstlichen Geltungsbe-
reich A ist im rechtsverbindlichen Bebauungsplan ME 22 als Bolzplatz festgesetzt
und wéare demzufolge schalltechnisch als Sportstatte zu berticksichtigen. Die Ziel-
setzung des neuen Bebauungsplanes ist, hier kiinftig eine 6ffentliche Grinflache mit

Bebauungsplan "GlogaustralRe-Sud", ME 69, Begriindung, Stand: 31.07.2024
Verfahrensstand: § 4a (3) BauGB



-24 -

der Zweckbestimmung Kinderspielplatz festzusetzen und den Bolzplatz, der hier nie
realisiert wurde und auch absehbar nicht realisiert werden soll, aufzuheben.

Entsprechend befindet sich im Bestand weder eine schutzbediirftige Nutzung im
Geltungsbereich A noch liegen innerhalb des Geltungsbereichs A Schallquellen im
Sinne der 18. BImSchV (,Sportanlagenlarmschutzverordnung®) vor, die an der um-
liegenden Bebauung zu einer nachteiligen Beeintrachtigung durch Sportlarm flihren
konnten.

Sportlarm: Prognose tber den Umweltzustand ohne Durchfiihrung der Planung

Ohne die Durchfiihrung der Planung wirden sich absehbar keine Veranderungen
gegenuber der derzeitigen Schallsituation ergeben. Zwar lasst der derzeitig rechts-
verbindliche ME 22 auf den Flachen des bestehenden Kinderspielplatzes einen
Bolzplatz, jedoch ist jeweils keine Realisierung erkennbar.

Alternativ kdnnte die Sportanlage in Zukunft wieder die Flachen des Geltungsbe-
reich A in Betrieb nehmen. Damit ware der frihere Zustand wiederhergestellt.

Zukunftige Sportstatten sind im Geltungsbereich B oder der Umgebung nicht ge-
plant. Insofern ist nicht von Veranderungen gegeniber dem Status Quo auszuge-
hen.

Sportldrm: Prognose Uber den Umweltzustand bei Durchfihrung der Planung

Aktuell ist die Auslastung der Bezirkssportanlage Melverode deutlich erweiterungs-
fahig. Es kann jedoch zuklinftig ein deutlich héherer Bedarf an Spielzeiten auf der
Sportanlage entstehen, der dann gedeckt werden muss. Vor diesem Hintergrund ist
es Ziel der Stadt Braunschweig, die generelle Nutzung der Bezirkssportanlage
(BSA) Melverode primar nicht bzw. falls nétig, nur in geringem Male, fir den allge-
meinen Spielbetrieb einzuschranken.

Demgemal wurden im Rahmen des Schallgutachtens drei Hauptvarianten gerech-
net:

Variante 1.  Durchgangiger Trainingsbetrieb

Varianten 2a Punktspielbetrieb an einem Sonn- bzw. Feiertag (4 Spiele aulRerhalb
der Ruhezeit einschliellich Nutzung der Kalthalle, 1 Spiel innerhalb
der Ruhezeit auf dem Kunstrasenplatz)

Hierbei wurde eine 5,5 m hohe Schallschutzwand an der Ostlichen
Geltungsbereichsgrenze zur Sportanlage berticksichtigt.

Variante 2b  Punktspielbetrieb an einem Sonn- bzw. Feiertag (4 Spiele aulRerhalb
der Ruhezeit einschlie3lich Nutzung der Kalthalle, 1 Spiel innerhalb
der Ruhezeit auf dem Platz A)
Hierbei wurde eine 5,5 m hohe Schallschutzwand an der 6stlichen
Geltungsbereichsgrenze zur Sportanlage berticksichtigt.

Variante 3 Nahezu Punktspielvollbetrieb der Bezirkssportanlage an einem Sonn-
bzw. Feiertag (16 Spiele aufRerhalb und zwei Spiele innerhalb der Ru-
hezeit)

Bebauungsplan "GlogaustralRe-Sud", ME 69, Begriindung, Stand: 31.07.2024
Verfahrensstand: § 4a (3) BauGB



-25-

Hierbei wurde eine 6 m hohe Schallschutzwand an der 6stlichen Gel-
tungsbereichsgrenze zur Sportanlage berticksichtigt.

Variante 1:

Wahrend des Trainingsbetriebs werden die Immissionsrichtwerte der 18. BImSchV
sowohl bei freier Schallausbreitung bezogen auf den Gberbaubaren Grundsttickfla-
chen, als auch unter Berlcksichtigung des Nutzungsbeispiels an den Fassaden ein-
gehalten (Anlage C.1, AMT 2023).

Variante 2:

Die beiden Varianten 2 sind an den aktuellen Spielbetrieb auf der Bezirkssportan-
lage angelehnt. Derzeitig werden nach Angaben des stadtischen Sportbetriebes re-
gelmafig maximal drei FuBballspiele auf der gesamten Anlage an einem Sonntag
durchgeflhrt. Zur Sicherung der Option auf Erweiterung sind daher konservativ ins-
gesamt fUnf Spiele als ,Normalbetrieb® in die Berechnungen eingeflossen.

Im Ergebnis zeigt sich, dass

e bei Variante 2a bei freier Schallausbreitung (1. OG) bezogen auf die Gber-
baubaren Grundsticksflachen die Immissionsrichtwerte eingehalten werden,
und
eine Einhaltung der Immissionsrichtwerte der 18. BImSchV in den Allgemei-
nen Wohngebieten WA 2 und WA 3 an den ostlichen und teils an den nordli-
chen Fassaden ab dem 2. OG nicht Uberall gegeben ist (Anlage C.2a, AMT
2023).

e bei Variante 2b die Immissionsrichtwerte der 18 BImSchV sowohl bei freier
Schallausbreitung, bezogen auf die Gberbaubaren Grundstlcksflachen, als
auch unter Berlcksichtigung des Nutzungsbeispiels an den Fassaden einge-
halten werden (Anlage C.2b, AMT 2023).

Die Varianten 2a und 2b entsprechen aber nicht den stadtischen Zielsetzungen, zu-
klinftig auch einen starkeren Spielbetrieb dauerhaft zu gewahrleisten. Daher werden
diese Variante 2 im Rahmen des Bebauungsplanes nicht weiter betrachtet.

Variante 3

Variante 3 entspricht den Zielsetzungen, Einschrankungen des Spielbetriebes so
weit wie moglich zu verringern. Damit entspricht diese Variante 3 dem eines Worst-
case-Szenarios und soll im Weiteren der Planung zugrunde gelegt werden. (Anlage
C.3, AMT 2023).

Da schon die Varianten 2 zu Uberschreitungen der Immissionsrichtwerte der

18. BImSchV fir ein Aligemeines Wohngebiet (WA) von 55 dB(A) tags fuhrten,
wurde flr die Berechnungen der Variante 3 eine durchgehende 6,0 m hohe Schall-
schutzwand an der Ostgrenze des Geltungsbereichs zur Sportanlage zugrunde ge-
legt. Ergdnzend zur Berechnung bei freier Schallausbreitung zur Beurteilung der
Uberbaubaren Grundstlicksflachen wurde zur Beurteilung einer Belastung an den
Fassaden die geplante Bebauung gemal Nutzungsbeispiel untersucht.

Im Ergebnis ist bei der freien Schallausbreitung festzustellen, dass an der Ost- und
teils an der Sidseite im Allgemeinen Wohngebiet WA 3, bezogen auf die tiberbau-
bare Grundstiicksflache, die Immissionsrichtwerte der 18. BImSchV innerhalb und
aulderhalb der Ruhezeiten um bis zu 2 dB(A) Uberschritten werden (Anlage C.3,
AMT 2023).
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Eine zu berlcksichtigende Sportstatte befindet sich weder im Geltungsbereich B
noch in der Umgebung.

Unter Berlcksichtigung des Nutzungsbeispiels hat sich gezeigt, dass die Immissi-
onsrichtwerte im Erdgeschoss durchgehend in allen Allgemeinen Wohngebieten ein-
gehalten werden. Im 1. OG, bedingt auch durch Abschirmungseffekte, werden die
Immissionsrichtwerte von 55 dB(A) nur an den duRersten Ostfassaden im Allgemei-
nen Wohngebiet WA 3 mit 56 dB(A) um bis zu 1 dB(A) Uberschritten.

Im 2. OG treten die Uberschreitungen weitgehend nur auf den 6stlichsten Ost- und
Sudfassaden in den Allgemeinen Wohngebieten WA 2 und WA 3 sowie teils im
WA 3 an den Nordfassaden auf. Die Immissionsrichtwerte werden hier (2. OG) um
bis zu 4 dB(A) Uberschritten.

Durch die Festsetzung von SchallschutzmaRnahmen (Schallschutzwand von mind.
6,0 Meter, keine Zulassigkeit von schutzwirdigen Rdumen im 2. OG der Aligemei-
nen Wohngebiete 2 und 3, Hinnahme sehr geringer Einschrankungen fir den Spiel-
betrieb und Festsetzungen zum Schutz der schutzbedurftigen Aulienwohnbereiche)
ist davon auszugehen, dass negative Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch nur
in einem hinnehmbaren Male entstehen.

Das Vorhaben lasst mangels Sportstatten keine negativen Auswirkungen auf den
Geltungsbereich B erwarten.

Kinderlarm

Kindertagesstatten, Kinderspielplatze u. &. Einrichtungen im Sinne des § 22 Bim-
SchG Abs. 1a sind im Allgemeinen unter dem Aspekt der ,Sozial-Adaquanz” zu be-
werten. Da Gerauscheinwirkungen durch Kinder notwendigerweise zum menschli-
chen Zusammenleben gehoren, ist ,Kinderlarm“ mehr als Larm anderer Verursacher
zumutbar und i. d. R. hinzunehmen.

Unabhangig davon ist jedoch im Einzelfall sicherzustellen, dass Anwohner nicht
Uber ein annehmbares Mal} hinaus in Haufigkeit und Starke durch Kinderlarm be-
aufschlagt werden. Dabei darf bei der Beurteilung von Kinderlarm das Malf} der Er-
heblichkeit explizit nicht an Immissionsricht- oder -grenzwerten festgemacht werden.

Kinderspielflachen

Der bestehende Kinderspielplatz ist gemal § 22 Abs. 1a Bundes-Immissionsschutz-
gesetz (BImSchG) immissionsschutzrechtlich als sozialadaquat zu beurteilen; ent-
sprechend ist Kinderlarm im Allgemeinen hinzunehmen. Die nachstgelegene Wohn-
bebauung liegt mindestens 35 m ndrdlich entfernt.

Besondere Grinde, die dieses Toleranzgebot in Frage stellen kénnten, liegen vor
Ort nicht vor. Erkennbare Hinweise darauf, dass eine besondere Belastungssitua-
tion der Bestandsbebauung (z. B. Blockinnenlage) vorliegen kdnnte, gibt es nicht.
Diese Schallart wurde daher im Schallgutachten nicht weiterfiihrend untersucht. An-
derungen sind weder mit noch ohne Durchflihrung der Planung zu erwarten.
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Im vorliegenden Fall ist im nordwestlich des geplanten Wohngebietes in der &ffentli-
chen Grinflache an der GoérlitzstralRe eine ca. 400 m? grolde Flache als Spielbereich
fur Kinder geplant.

Die Ausgestaltung des Kinderspielplatzes ist zum Zeitpunkt der Aufstellung des Be-
bauungsplans ME 69 noch nicht bestimmt. Die Abstande zu der bestehenden
Wohnbebauung der GoérlitzstraRe 3, 8, 8a und 10 - 16 westlich des Spielplatzes be-
tragen mindestens 15 m. Es ist entsprechend damit zu rechnen, dass in der angren-
zenden bestehenden Wohnbebauung Gerausche vom Kinderspielplatz wahrzuneh-
men sein werden.

Die Belastung entsteht jeweils auf der nach Nordwest ausgerichteten Gebaudeseite,
wo meist nicht schutzwirdige Aufenthaltsraume, sondern Funktionsrdume liegen.
Diese Zusatzbelastung ist auch aufgrund der geringen Grof3e des Spielplatzes als
hinnehmbar zu einzuschatzen. Eine besondere Belastungssituation oder gar unzu-
mutbare Belastungen durch Kinderlarm sind jedoch nicht zu erwarten.

Im Geltungsbereich B oder der Umgebung gibt es keine Kinderspielanlagen und es
werden auch keine geplant, insofern sind keine Auswirkungen zu erwarten.

Kindertagesstatte

Durch das Neubaugebiet entsteht ein Bedarf an Kita- und Krippenplatzen, der vor
Ort in den bestehenden Betreuungseinrichtungen nicht gedeckt werden kann. Dem-
zufolge besteht ein Bedarf an einer 2-Gruppen-Kindertagesstatte. Ein abschlieRen-
der Standort ist noch nicht bestimmt. Derzeit sind fir die geplante Kindertagesstatte
auch aufgrund der kleinen Grof3e keine besonderen Griinde erkennbar, dass das
auch hier geltende Toleranzgebot in Bezug auf die Bestandsbebauung oder inner-
halb des Neubaugebietes in unzumutbarer Weise Uberschritten wird. Eine beispiels-
weise relevante Blockinnenlage ist hier aufgrund der Festsetzungen des Bebau-
ungsplanes nicht gegeben.

Zur Gewabhrleistung einer ungestdrten Sprachentwicklung der Kinder, strebt die
Stadt Braunschweig grundsatzlich an, auf mindestens 50 % der AuRenfreispielfla-
che einen Beurteilungspegel von max. 55 dB(A) sicherzustellen. Daher wurde im
Schallgutachten im Nordosten des Allgemeinen Wohngebiets WA 1 unmittelbar an
der stark befahrenen Glogaustral3e in Verbindung mit der bestehenden Wertstoff-
sammelstation (WST) beispielhaft der erkenntlich am starksten betroffene Standort
(Worst-Case-Szenario) untersucht. Im Ergebnis kénnen bei Errichtung einer schall-
dammenden Einfriedung von 2 m zur Stralle/WST die Gerauschimmissionen auf der
AuRenspielflache auf max. 55 dB(A) begrenzt werden. Andere Standorte (z.B. Ost-
lich der Planstralle mit nach Siden hin orientierten Freiflachen) sind ebenfalls denk-
bar.

Nach Festlegung des endgiiltigen Standortes muss im Rahmen des Baugenehmi-
gungsverfahrens ein entsprechender Nachweis gefihrt werden.
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4.4.1.6 Weitere Larmquellen, z.B. Wertstoffcontainer, Landwirtschaft

Weitere Larmquellen: Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands (Ba-

sisszenario)

Wertstoffsammelstation

Unmittelbar an der Glogaustral3e befindet sich derzeit im Nordwesten des Geltungs-
bereichs A ein bislang allgemein akzeptierter Standort fiir Wertstoffsammelbehalter
mit derzeit vier Behaltern. Der Standort verfligt Gber hinreichend Abstand zur nachs-
ten Wohnbebauung und ist in den Betriebszeiten werktags auf die Zeit von 7:00 bis
19:00 Uhr beschrankt. Haufig bringen Wertstoffsammelstationen eine Belastung fir
die Wohnbevdlkerung mit sich; eine tber das Ubliche zumutbare Mal} hinausge-
hende besondere Belastung ist derzeitig jedoch nicht zu erkennen.

Aktuell befindet sich im Geltungsbereich A keine zu berlcksichtigende schutzbe-
durftige Nutzung.

Freiflache - Einzelveranstaltungen

Norddstlich des Geltungsbereichs A liegt zwischen der Glogaustralte und der Frei-
willigen Feuerwehr eine Freiflache, die jahrlich wiederkehrend fur Schitzenfeste,
Zirkusvorstellungen, Wanderreitbahnen, Kleinmarkte o. a. Veranstaltungen genutzt
wird. Die urspriinglich vorgesehene Nutzung als 6ffentlicher Parkplatz findet aus-
drucklich nicht statt und wird durch Zufahrtsbeschrankungen verhindert.

Da aktuell keine schutzbedirftige Nutzung im Geltungsbereich A vorliegt, ergeben
sich keine nachteiligen Beeintrachtigungen.

Landwirtschaft

Der Geltungsbereich B wird derzeitig intensivlandwirtschaftlich genutzt. Bei der
Landwirtschaft handelt sich nicht um eine larmempfindliche Nutzung. Eine tUber den
ordnungsgemalen Landwirtschaftsbetrieb hinausgehende Schallbelastung ist nicht
vorhanden. Dies gilt auch fir andere benachbarte Landwirtschaftsflachen auf3erhalb
des Geltungsbereichs B.

Weitere Larmquellen: Prognose lUber den Umweltzustand ohne Durchfiihrung der
Planung

Wertstoffsammelstation

Der Bedarf an Wertstoffsammelbehaltnissen bemisst sich aus der Einwohnerzahl
der naheren Umgebung. Da hier nicht mit deutlichen Zunahmen der Bevdlkerung zu
rechnen ist, werden absehbar keine zusatzlichen Behaltnisse unterzubringen sein.
Damit bleibt der auch mit einer bestehenden Wohnbebauung und der derzeitigen
Nutzung im Geltungsbereich A vertragliche Status-Quo erhalten.

Freiflache - Einzelveranstaltungen

Eine deutliche Zunahme von 6ffentlichen Veranstaltungen oder eine Offnung der
Flache fur den Parkverkehr ist nicht zu erwarten. Insofern waren ohne Durchfiihrung
der Planung weiterhin keine wesentlichen negativen Auswirkungen auf die Brachfla-
che zu erwarten.
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Landwirtschaft
Bei einer weiterhin ordnungsgemafen Landwirtschaftsnutzung sind keine wesentli-
chen negativen Schallbelastungen zu erwarten.

Weitere Larmquellen: Prognose Uber den Umweltzustand bei Durchfihrung der Pla-
nung

Wertstoffsammelstation

Die Wertstoffsammelstation wurde in der Schalluntersuchung ebenfalls betrachtet.
Der Berechnung wurde ein Einwurfzeitraum von 7-19Uhr und ein typischer Gesamt-
schallleistungspegel fur die Nutzung und Leerung der Behalter gemaf den ,Schall-
technischen Hinweisen fur die Aufstellung von Wertstoffcontainern“ (Bay. LfU) zu-
grunde gelegt (Kap. 7.4, AMT 2023). Dabei wurde eine Einwirkzeit von 12 h aul3er-
halb der Ruhezeit sowie mit einer Emissionshéhe von 1 m als Punktquelle ausge-
gangen. Der Austauschvorgang eines Containers wurde mit 230 Sekunden beruck-
sichtigt.

Im Ergebnis zeigte sich, dass aufgrund der Wertstoffsammelstation innerhalb des
Geltungsbereichs A keine Uberschreitungen der Orientierungswerte der DIN 18005
bzw. der Immissionsrichtwerte der TA Larm zu erwarten sind.

Des Weiteren sind auch keine negativen Auswirkungen durch Gerauschspitzen zu
erwarten. Zur Einhaltung der Kriterien fir Gerauschspitzen gegentiber einem Allge-
meinen Wohngebiet ist ein Mindestabstand

- von 6 m zum Entliftungsgerdusch der Bremsluftsysteme der Fahrzeuge und

- von 9 m zum Wechsel der Container einzuhalten;

dies ist beides im Bebauungsentwurf mit mind. 15 m gegeben (s. u.).

In der Stadt Braunschweig kommen hauptsachlich Altglascontainer der Gerausch-
klasse | zum Einsatz. Diesbezlglich ist gemafR Rechtsprechung "in Wohngebieten
bei Altglassammelbehaltern der Gerauschklasse | ein Abstand zum Immissionsort
von 50 m und mehr anzustreben, wobei ein Abstand von 25 m bis 12 m noch als
ausreichend anzusehen ist." Entsprechend wurde als planerische Mallhahmen die
nordwestliche Baugrenze nach Siden zur Einhaltung des Abstandes von mind. 15 -
20 m (s. Kap. 5.8.6) verschoben, so dass ein im stadtischen Kontext ublicher und
hinnehmbarer Belastungsgrad nicht Uberschritten wird.

Darlber hinaus wurde auch eine generelle Verschiebung der Station geprift. Dabei
hat sich ergeben, dass eine Verschiebung beispielsweise um ca. 200 m auf den
Parkplatz der Sportanlage die Erreichbarkeit und damit die Verfigbarkeit fur die
Wohnbebauung nordwestlich des jetzigen Standortes deutlich verschlechtert. Daher
ist es zielflUhrend, dass der bestehende Standort erhalten und vertraglich erweitert
wird.

Weiterhin kann zukuinftig durch die Verwendung von Behaltnissen héherer Ge-
rauschklassen oder durch bauliche Anpassungen, wie durch Unterfluranlagen, eine
deutliche Verringerung der Schallbelastung erreicht werden.
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Freiflache nordlich Sportanlage - Einzelveranstaltungen

Die in der Bestandssituation dargestellten aktuellen Nutzungen sind nach der

Nds. Freizeitlarm-Richtlinie von 2017 bzw. seit dem 15.03.2024 nach der Freizeitan-
lagenlarmschutzrichtlinie — jeweils in Verbindung mit der TA Larm (2017) - zu beur-
teilen. Da die Einhaltung von Immissionsgrenzwerten an der nachst gelegenen
Wohnbebauung an der Glogaustralie bereits gewahrleistet sein muss, sind wesentli-
che Stérungen im entfernter gelegenen Geltungsbereich A nicht zu erwarten. Inso-
fern wurden keine weitergehenden schalltechnischen Untersuchungen vorgenom-
men.

Zusatzlich ist eine deutliche Zunahme von 6ffentlichen Veranstaltungen oder eine
Offnung der Flache fiir den Parkverkehr auch bei Durchfiihrung der Planung nicht
zu erwarten. Genauso sind wie im Bestand weiterhin keine wesentlichen negativen
Auswirkungen auch bei einer geplanten Wohnnutzung im Geltungsbereich A zu er-
warten.

Landwirtschaft

Das Vorhaben Iasst keine negativen Auswirkungen auf den Geltungsbereich B er-
warten. Die notwendigen PflegemalRnahmen zur Entwicklung und zur Erhaltung der
zukunftigen Ausgleichsmalinahmen werden sich nicht oder nur unwesentlich von
der derzeitigen ordnungsgemafen landwirtschaftlichen Bewirtschaftung unterschei-
den. Eine wesentlich stérende Schallbelastung der umliegenden Flachen ist nicht zu
erwarten.

MaRnahmen zum Schallschutz

Aufgrund der Erkenntnisse aus der schalltechnischen Untersuchung sind zur Ge-
wahrleistung der zu bertcksichtigenden Schutzanspriiche sowie zur Vermeidung
von Nutzungseinschrankungen 6stlich angrenzenden Sportanlage Mallnahmen zum
Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundesimmissionsschut-
zes zu prufen und werden nach planerischer Abwagung im erforderlichen Umfang
festgesetzt. (s. Kap. 5.8).

Zu benennen sind hier insbesondere die Anlage einer 6,0 m hohen Schallschutzan-
lage sowie Vorgaben zu SchallschutzmalRnahmen an den Gebauden (z.B. Schall-
schutzfenster mit Liftung, Schutzmalinahmen an AuRenwohnbereichen, Regelun-
gen zur Zulassigkeit von schutzbedurftigen Aufenthaltsraumen in den Gebauden.)

Unter Berlicksichtigung der festgesetzten und in Kap. 5.8 naher erlauterten Schall-
schutzmalRnahmen ist davon auszugehen, dass es nicht zu wesentlichen Beein-
trachtigungen bei Durchfiihrung der Planung kommen wird. Die Anforderungen an
gesunde Wohn- und Arbeitsverhaltnisse kdnnen als gewahrleistet angesehen wer-
den.

Sonstige Emissionen/Immissionen

Der Aspekt moglicher Luftschadstoffe wird thematisch im Kapitel Klima/Luft (4.4.6)
behandelt Der Aspekt moglicher Emissionen von Altlasten wird im Kapitel Boden
(4.4.4) behandelt.
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Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands (Basisszenario)

Im Zuge des regularen Spiel- und Trainingsbetriebes der bestehenden Bezirkssport-
anlage in der kalten Jahreszeit treten Lichtemissionen durch die installierten Flut-
lichtanlagen auf. Die Flutlichtanlagen sind jedoch unmittelbar auf den Spielfeldbe-
trieb ausgerichtet. Auf den Geltungsbereich A wirken die Flutlichtanlagen daher nur
indirekt ein. Ein Nachtbetrieb der Flutlichtanlagen findet aufgrund der Schlief3zeiten
der Sportanlage nicht statt. Entsprechend sind erhebliche Lichtimmissionen nicht zu
erwarten.

Im Sdden der Sportanlage grenzen derzeit noch landwirtschaftlich intensiv genutzte
Flachen an. Im Rahmen der ordnungsgemafien Bewirtschaftung kann es daher in
der umliegenden Nachbarschaft neben Larm saisonal zu Staub- und Geruchsimmis-
sionen fuhren. Landwirtschaftliche Nutzung gilt als privilegiert, entsprechend sind
auftretende Immissionen im Allgemeinen hinzunehmen, die sich hier aber allein
schon aufgrund des grof3en Abstandes zum Geltungsbereich A nicht relevant aus-
wirken. Besondere Umstande, die auf ungewdhnliche Belastungen hindeuten, sind
nicht erkennbar.

Andere Emissionen wie elektromagnetische Strahlung oder Erschitterungen, die
sich auf den Geltungsbereich A - oder aus ihm heraus auf die umliegenden Nutzun-
gen - erheblich auswirken kdnnten, liegen nicht vor.

Der Geltungsbereich B wird derzeit landwirtschaftlich genutzt. Eine ordnungsge-
mafe Landwirtschaftsnutzung ist regelmafig mit Geruchs- und Staubemissionen
und in der kalten Jahreszeit auch mit Lichtemissionen verbunden. Eine schutzbe-
durftige Nachbarschaft liegt nicht vor, so dass sich méglicherweise daraus resultie-
rende Immissionen nicht negativ auswirken. Weitere Emissionen, wie elektromagne-
tische Strahlungen oder Erschutterungen bestehen nicht. Der Geltungsbereich B
selbst wird von typischen landwirtschaftlichen Immissionen der angrenzenden Acker
und Felder beaufschlagt. Mangels schutzbedurftiger Nutzungen im Geltungsbe-
reich B, haben diese Immissionen keine Relevanz.

Prognose Uber den Umweltzustand ohne Durchfihrung der Planung

Bei einem dauerhaften Wegfall des Trainings- und Spielbetriebes im Nordosten der
Bezirkssportanlage werden die Lichtemissionen in diesem Bereich deutlich reduziert
bleiben. Sollte die Sportanlagennutzung wider Erwarten fortgesetzt werden, ist nicht
davon auszugehen, dass sich die vorliegenden Verhaltnisse innerhalb des Gel-
tungsbereichs A verandern.

Im Bereich der aktuell landwirtschaftlich genutzten Flachen wird ein Bebauungsplan
zur Schaffung des Planungsrechts fur die Errichtung eines Wohngebiets durchge-
fuhrt, so dass die mit der landwirtschaftlichen Nutzung typischerweise verbundenen
Immissionen absehbar wegfallen werden.
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Veranderungen der Emissionssituation im Geltungsbereich B sind ohne Durchflih-
rung der Planung nicht zu erwarten. Die Entwicklung von mdglichen temporaren Be-
lastungen aus dem landwirtschaftlichen Betrieb wird voraussichtlich unverandert
verbleiben. Eine Zunahme oder die Neuentstehung Emissionen ist nicht zu erwar-
ten. Besondere Umstande, die auf zuklnftige ungewdhnliche Belastungen hindeu-
ten, sind nicht erkennbar.

Prognose Uber den Umweltzustand bei Durchfliihrung der Planung

Andere als die in der Bestandssituation genannten Emissionen, die sich nachteilig
auf den Geltungsbereich A auswirken kdnnen, sind nicht zu erwarten. Grundsatzlich
kénnen Sportanlagen in den Abendstunden, insbesondere in den kalteren Jahres-
zeiten, zu Beeintrachtigungen durch Licht in der Nachbarschaft fuhren. Die Flutlicht-
anlagen sind jedoch unmittelbar auf den Spielfeldbetrieb ausgerichtet. Des Weiteren
schutzen die aufgrund der Larmimmissionen festgesetzten Larmschutzwéande, 6st-
lich und sudlich des Geltungsbereichs A, auch vor dem Lichteinfall in kunftige
schutzbedurftige Rdume. Es kann somit davon ausgegangen werden, dass es zu
keiner allgemeinen Blendwirkung oder zu einer Aufhellung der schutzbedurftigen
Raume im Geltungsbereich A kommt.

Hinsichtlich der Art der baulichen Nutzung werden die Wohnbauflachen als ,Allge-
meines Wohngebiet, WA* festgesetzt. Damit sind neben dem Wohnen nur andere
wohnvertragliche Nutzungen zulassig. Es ist grundsatzlich nicht davon auszugehen,
dass Emissionen wie Licht, Staub, elektromagnetische Strahlung, Gertiche oder Er-
schutterungen an den umliegenden Nutzungen zu nachteiligen Beeintrachtigungen
fUhren.

Gemal § 22 BImSchG besteht die Pflicht des Betreibers einer Baustelle, diese so
zu betreiben, dass schadliche Umwelteinwirkungen (Larm-, Staub-, Licht- und Er-
schitterungsemissionen) verhindert werden, die nach dem Stand der Technik ver-
meidbar sind, und dass nach dem Stand der Technik unvermeidbare schadliche
Umwelteinwirkungen auf ein Mindestmal} beschrankt werden.

Im Rahmen von Grof3baustellen kann es grundséatzlich zu Erschitterungen kom-
men. Nach dem jetzigen Kenntnisstand sind ggf. Spundwande in der Bauphase not-
wendig, so dass neben dem Baustellenverkehr auch die Einlassung der Spund-
wande Erschutterungen hervorrufen kann. Sollte sich im Rahmen der Vorplanung
zur Bauphase zeigen, dass mit nicht nur unerheblichen Erschitterungen zu rechnen
ist, sind diese - bezogen auf die umliegende Bestandsbebauung - im Vorfeld zu er-
mitteln und zu beurteilen. Die Vorgaben der DIN 4150 (,Erschitterungen im Bauwe-
sen‘) sind hierbei zu beachten. Ein Nachweis des Nichtentstehens von Gebaude-
schaden durch Beweissicherung ist empfehlenswert.

Je nach Bauphase und Wetterlage kann es auf GroRbaustellen zu erheblichen
Staubemissionen kommen. Damit diese nicht zu erheblichen Beeintrachtigungen in
der Nachbarschaft flihren, ist ein Staubaufkommen nach dem Stand der Technik zu
verhindern. Unvermeidbar auftretende Staubemissionen sind durch die Verwendung
der nach dem Stand der Technik entsprechenden Technologien und Gerate auf ein
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Mindestmal} zu beschranken. Einfache Mittel sind dabei, je nach Entstehungsort,
das Befeuchten von Staubquellen oder ein Abplanen/ Einhausen von staubintensi-
ven Baustellenbereichen.

Je nach Jahreszeit und Wetterlage kann es auf Gro3baustellen zu erheblichen
Blendwirkungen durch Baustrahler und Baufahrzeugscheinwerfer kommen. Damit
diese nicht zu erheblichen Beeintrachtigungen in der Nachbarschaft fuhren, sind Be-
leuchtungseinrichtungen (Strahler) so anzubringen oder so abzudecken, dass eine
direkte Einsicht in die Leuchtmittel von der unmittelbar angrenzenden Bebauung
nicht moéglich ist.

Veranderungen der Emissions- und Immissionssituation im Geltungsbereich B sind
bei durchgeflihrter Planung insofern positiv zu erwarten, als dass die Intensivnut-
zung der Flache zugunsten der Entwicklung eines Magerstandortes sukzessive re-
duziert wird.

4.4.2 Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt

Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands (Basisszenario)

Innerhalb des Geltungsbereichs A liegen keine Natur-/Landschaftsschutzgebiete,
Naturdenkmale, Geschutzten Landschaftsbestandteile, Europaischen Vogelschutz-
gebiete oder FFH-Gebiete.

Im Rahmen eines Artenschutzrechtlichen Fachbeitrages (Planungsgruppe Okologie
und Landschaft, Braunschweig 2021) wurden im Geltungsbereich A die Biotoptypen
und Rote-Liste-Pflanzarten sowie die mal3geblich zu erwartenden Tierartengruppen
Brutvdgel, Fledermause und Amphibien kartiert.

Aufgrund der zum Zeitpunkt der Begutachtung vorhandenen Habitate und der Nut-
zung als Sportplatz erfolgte keine Erfassung der Tagfalter und Heuschrecken im
Rahmen des B-Planverfahrens. Aufgrund der eingestellten Pflege haben sich Teile
des Gebietes durch natirliche Sukzession entwickelt und stellen aktuell fir u. a.
Tagfalter und Heuschrecken potentiellen Lebensraum dar. Es ist hier von haufigen
und weit verbreiteten Arten auszugehen. Im Rahmen der Grinflachengestaltung
und der externen Ausgleichsmalinahme werden durch die Anlage von u. a. bliten-
reichen Gras- und Staudenfluren trockener und magerer Standorte neue Habitate
fur u. a. Heuschrecken und Tagfalter geschaffen.

Biotoptypen

Der im Suden liegende und deutlich Gberwiegende Anteil des Geltungsbereichs A
wird aus artenarmen Scherrasen gebildet, welcher nur eingeschrankte Lebensraum-
funktionen fir die Artengruppe der Insekten aufweist. Auf dem ehemaligen nérdlich
gelegenen Trainingsbereich hatte sich in Teilen ein Sonstiger Sandtrockenrasen
(geschutztes Biotop gemal § 30 BNatSchG) entwickelt, welcher zu 70 % mit arten-
reichem Scherrasen durchmischt war. Mittlerweile ist durch weitere Sukzessionspro-
zesse der Anteil an sonstigem Sandtrockenrasen so gering, dass die Voraussetzun-
gen fUr die Bewertung als geschutztes Biotop aufgrund von fachlichen Einschatzun-
gen nachfolgender Begehungen durch die Untere Naturschutzbehdrde nicht mehr
gegeben sind.

Bebauungsplan "GlogaustralRe-Sud", ME 69, Begriindung, Stand: 31.07.2024
Verfahrensstand: § 4a (3) BauGB



-34-

Der Bereich des bestehenden Spielplatzes ist durch die offene Sandspielflache so-
wie die umgebenden Gehdlze und artenarmen Scherrasen gepragt.

Der Geholzbestand, der den Geltungsbereich A ndrdlich und westlich einfasst, so-
wie die zentral liegende Baumgruppe bieten Végeln und Fledermausen Nahrungs-
und Bruthabitat. Sidwestlich der Sportanlage befindet sich ein Gewasser mit Am-
phibienvorkommen.

In der Gesamtbewertung reicht die Bedeutung nach Drachenfels 2012 von geringer
Bedeutung (Wertstufe 1) im gesamten Siiden und Zentrum bis zu einer allgemeinen
bis besonderen Bedeutung (Wertstufe IV) im Bereich des ehemaligen Trainingsplat-
zes.

Tiere

Im Rahmen der Kartierungen wurden insgesamt 25 Vogelarten im Geltungsbe-
reich A vorwiegend in den mit Bestandsgeholzen besetzten Bereichen erfasst. Ne-
ben auf Beutejagd vortber fliegenden Sperbern, Mausebussarden und Turmfalken
wurden beim ruhende Grauganse vorgefunden. Es wurden keine Arten festgestellt,
die Uber die Bundesartenschutzverordnung oder die EU-Vogelschutz-Richtlinie ei-
nem strengen Schutz unterliegen. Der Star als Rote-Liste-Art Niedersachsens mit
zwei Brutpaaren sowie die auf der Vorwarnliste stehenden Arten Gartengrasmtuicke
und Stieglitz wurden gefunden. Somit gehdren die erfassten Brutvogel dberwiegend
zu den weit verbreiteten und weniger anspruchsvollen Arten der Gehdlze und des
Siedlungsbereichs. Der Geltungsbereich A weist folglich eine geringe Bedeutung als
Lebensraum fur die Artengruppe auf.

Im Untersuchungsgebiet wurden finf Fledermausarten sicher nachgewiesen und
weitere Arten der Gattung Myotis sowie der Gruppe der Nyctaloiden vermutet. Es
wurden die Arten Grofier Abendsegler, Breitfligelfledermaus, Mickenfledermaus,
Rauhautfledermaus und Zwergfledermaus sicher bestimmt. Die Fledermausaktivita-
ten konzentrieren sich weitgehend auf die Gehdlzrander im Norden, Westen und
Suden des Geltungsbereichs A. Hinweise auf Fledermausquartiere in Baumhdohlen
wurden nicht aufgefunden.

Zumindest wahrend der Wochenstubenzeit im Juni/Juli ist der nérdliche Teil des
Geltungsbereichs A, mdglicherweise bedingt durch das derzeitige Brachliegen, ein
bedeutendes Jagdgebiet. Dieser Bereich weist damit eine lokale Bedeutung als
Jagdgebiet flr Fledermause auf.

Sldwestlich des Geltungsbereichs A wurden im Bereich des Springbaches die drei
Amphibienarten Gras- und Teichfrosch sowie die Erdkréte nachgewiesen. Durch
das Fehlen von im Bestand gefahrdeten oder Gberregional geschitzten Arten er-
reicht das Untersuchungsgebiet fir das Vorkommen von Amphibien eine geringe
Bedeutung.

Der Geltungsbereich A hat fir die Artengruppen Tagfalter, Heuschrecken und Repti-
lien aufgrund des Fehlens von geschitzten oder gefahrdeten Arten eine geringe Be-
deutung.

Als Zufallsbeobachtungen wurden insbesondere Wildkaninchen, Maulwirfe, Fuchs
und Wildbienen erkannt. Eine besondere Bedeutung der Flache ergibt sich daraus
nicht.

Im Umfeld wurde von Anwohnern auf besondere Igelvorkommen hingewiesen. Im
Rahmen des B-Planverfahrens werden die artenschutzrechtlichen Vorschriften ge-
mal § 44 BNatSchG beachtet und eingehalten, dies umfasst auch den Schutz des
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Igels im Rahmen der Baufeldraumung. Von einer Durchgangigkeit des Gebietes flr
Klein- und Mittelsauger ist entlang der zu erhaltenden Gehdlzstrukturen weiterhin
auszugehen. Eine Notwendigkeit besonderer Untersuchungen oder Schutzmal3nah-
men ist somit nicht zu erkennen.

Es wurden mehrere potenzielle Habitatbdume aufgefunden.

Pflanzen

GroRere Gehdlzbestande befinden sich am Nord- und am Westrand des Geltungs-
bereichs A sowie im Bereich des 6stlich gelegenen Kinderspielplatzes. Zusatzlich
besteht zentral ein Baumstreifen, der das Gelande optisch teilt und damit gliedert.

Der weit Uberwiegende stidliche Anteil des Geltungsbereichs A weist einen einheitli-
chen Scherrasen mit geringer Pflanzenvielfalt aufgrund der bisherigen Nutzung als
Sportanlage auf. Im nérdlich gelegenen ehemaligen Trainingsbereich wurden, wohl
auch bedingt durch das Brachliegen, mit dem Vorkommen des Bunten Vergissmein-
nichts, des Sand-Vergissmeinnichts und der Platterbsenwicke gefahrdete Gefald-
pflanzen aufgefunden.

Biologische Vielfalt

Im Nordwesten des Geltungsbereichs A wurde im Rahmen der biologischen Unter-
suchung mehrere jeweils kleinflachige Magerrasenstandorte kartiert, die nach

§ 30 BNatSchG als Trockenrasen zu den gesetzlich geschitzten Biotopen gehdren.
Durch nattrliche Sukzessionsprozesse sind diese Standorte (iberwachsen.
Demzufolge weisen sie mittlerweile einen anderen Biotopcharakter auf und haben
damit den Schutzstatus verloren.

Der weit Uberwiegende Anteil des Geltungsbereich A weist hingegen aufgrund der
Vornutzung als Sportanlage einen artenarmen Scherrasen auf. GroRere Gehdlzbe-
stéande befinden sich vorwiegend in den Randlagen des Geltungsbereichs A. Die bi-
ologische Vielfalt ist auf diesen Flachen demnach als gering einzuschatzen.

Der Geltungsbereich B grenzt westlich an das festgesetzte Naturschutzgebiet
.Braunschweiger Okeraue“. Zweck der Unterschutzstellung der Okeraue ist der Er-
halt und die Entwicklung der natirlichen Gewasserdynamik der Oker mit ihren Au-
enbereichen als Lebensraum der hieran gebundenen und teilweise in ihrer Existenz
bedrohten Pflanzen- und Tierarten und deren Lebensgemeinschaften.

Fir den Geltungsbereich B wurde keine gesonderte Untersuchung zum Artenschutz
durchgefuhrt. Durch die bislang intensive landwirtschaftliche Nutzung des Grund-
stucksteils und auch der Umgebung ist nach Einschatzung der Unteren Natur-
schutzbehoérde nur mit den fur solche Flachen dblichen Arten der offenen Feldflur zu
rechnen. Ein Erfordernis flr eine gesonderte Untersuchung besteht somit aus natur-
schutzfachlicher Sicht nicht.

Prognose Uiber den Umweltzustand ohne Durchfihrung der Planung

Ohne Durchfiihrung der Planung und weitere Nutzung als Sportanlage ist im Gel-
tungsbereich A von keiner Anderung der Artenzusammensetzung auszugehen.
Sollte jedoch die Nutzung als Sportflache nicht nur derzeit, sondern langfristig ohne
Folgenutzung aufgegeben werden und keine Unterhaltungspflege erfolgen, waren
Sukzessionsprozesse mit allen damit verbundenen positiven Anderungen fiir die
Tier- und Pflanzenwelt zu erwarten.
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Der Grundstticksteil im Geltungsbereich B sowie weitere benachbarte Flachen sind
Teil eines groRraumigen Naturraumkonzeptes im Bereich der Okerniederung, das
mittel- bis langfristig Aufwertungen durch Ausgleichsmaflinahmen aufgrund von vor-
gesehenen Eingriffen verschiedener Bauprojekte im Stadtgebiet Braunschweigs in
Natur und Landschaft im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes vorsieht. Insofern
ist sehr wahrscheinlich, dass die Flache und die Restflachen des Grundstticks zeit-
nah fir Ausgleichsmalinahmen aus anderen Bebauungsplanverfahren herangezo-
gen und vergleichbare Aufwertungsmaflinahmen durchgefihrt werden wirden.

Prognose Uber den Umweltzustand bei Durchfliihrung der Planung

Durch das Vorhaben kommt es zum Teilverlust dauerhaft genutzter und damit ge-
setzlich geschiitzter Fortpflanzungs- und Ruhestéatten von Vdgeln sowie von Jagd-
/Nahrungshabitaten von Vdgeln und Fledermausen.

Grundsatzlich zahlen alle wildlebenden europaischen Vogelarten gemaf Vogel-
schutz-Richtlinie in Verbindung mit dem BNatSchG zu den besonders geschutzten
Arten und unterliegen damit in jedem Falle den Artenschutzverboten des

§ 44 BNatSchG.

Alle heimischen Fledermausarten sind nach BNatSchG in Verbindung mit der euro-
paischen FFH-Richtlinie streng geschutzt. Ihre Brut-, Wohn- und Zufluchtsstatten
sind nach § 44 BNatSchG gegen Stérungen, Einnahme, Beschadigung und Zersto-
rung zu sichern.

Durch den Wegfall einzelner Baumstandorte im zentralen Gehdlzbestand und von
Gehdlzen im Norden des Geltungsbereichs A gehen potentielle Brutplatze von Héh-
len- und Nischenbrtern verloren. Als Ausgleich werden drei Nisthilfen fur den Star
an den verbleibenden Altbdumen angebracht sowie Nisthilfen und kinstliche Quar-
tiere fur gebaudebewohnende Vogel- und Fledermausarten an zuklnftigen Gebau-
den des Wohngebiets WA 1 (Anzahl bezogen auf die jeweilige Gebaudelange) vor-
gesehen.

Der zu erwartende Wegfall des Jagdhabitats fir Fledermause durch die Bebauung
im noérdlichen Teil des Geltungsbereich A fuhrt nicht zu nachhaltigen Eingriffen in
den Bestand. Die vorkommenden Fledermausarten nutzen regelmafig eine Vielzahl
verschiedener Jagdhabitate im Stadtgebiet. Im artenschutzfachlichen Fachbeitrag
wird bei der Bewertung daraus folgend nicht davon ausgegangen, dass sich der
Verlust der Jagdflache negativ auf den Fortpflanzungserfolg der lokalen Population
auswirken wird.

Durch den Erhalt des Groliteils der Gehdlzstrukturen im Westen und im Zentrum so-
wie die dauerhafte Sicherung durch Festsetzung als 6ffentliche Grunflachen werden
hier Eingriffe weitgehend vermieden. Durch Versiegelung und Uberbauung werden
mit Ausnahme der Gehdlzstrukturen im Norden fast ausschlieRlich bisherige Scher-
rasenflachen in Anspruch genommen. Insgesamt gehen durch das geplante Bauge-
biet Uberwiegend siedlungsbestimmte und bislang anthropogen genutzte Flachen
von geringem bis mittleren Biotopwert verloren.

Negative Folgen flr den Amphibienbestand sind nicht zu beflirchten, da nur Ein-

griffe ohne raumlichen Bezug mit einem Abstand von mind. 130 m zu den Vorkom-
menbereichen am Springbach geplant sind. Die geplante Errichtung eines naturnah
gestalteten Regenrtckhaltebeckens und die entstehende Verndssung des Bereichs
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lasst sogar positive Veranderungen erwarten. Ggf. kann durch die Anlage von dau-
ervernassten Bereichen sogar zusatzlicher Lebensraum geschaffen werden. Die ge-
drosselt weiterfihrende Ableitung aus dem Regenrlckhaltebecken in den sidlich
gelegenen Feuchtbereich am Springbach |asst durch die zusatzliche Vernassung
der Flachen absehbar ebenfalls positive Auswirkungen vermuten.

Mit dem durch natirliche Sukzessionsprozesse bedingten Wegfall des nach

§30 BNatSchG als Biotop im Kartierungsbericht ermittelten Magerrasenstandortes
im Geltungsbereich A hingegen sind keine diesbezuglich zu beachtenden Ein-
schrankungen mehr zu erwarten.

Die derzeitige intensive landwirtschaftliche Nutzung weist eine vergleichsweise ge-
ringe Wertigkeit fur die Artenvielfalt auf. Mit der geplanten Extensivierung und der
Entwicklung zu einem Ruderal- und Magerstandort als Teil eines zuklnftigen Bio-
topverbundes an der Okeraue ist davon auszugehen, dass sich die artenschutzfach-
liche Qualitat und die Artenvielfalt gegentber dem Ist-Zustand deutlich erhoht. Da-
mit kann der Lebensraum gerade fiir Arten der Magerstandorte bereitgestellt wer-
den, der in der Okerniederung auch weitreichend vernetzt ist.

Mit der Verringerung der landwirtschaftlichen Intensitat der Nutzung ist zusatzlich
auch eine Verringerung von Stdreinwirkungen durch landwirtschaftliche Fahrzeuge
verbunden.

Wesentliche negative Auswirkungen fur die vermutlich bislang gelegentlich anzutref-
fenden Tierarten der offenen Feldflur sind nicht zu beflirchten. Diese kénnen in be-
nachbarte Flachen ausweichen bzw. das Areal weiterhin besiedeln oder als Nah-
rungshabitat nutzen.

Negative Auswirkungen auf das westlich angrenzende Naturschutzgebiet ,Braun-
schweiger Okeraue” sind nicht zu erwarten, der Schutzzweck wird insofern gewahrt.
Die Ausgleichs- und Ersatzmalnahmen werden in Abstimmung mit der Unteren Na-
turschutzbehdrde festgesetzt.

Damit kann der Eingriffsausgleich in den Naturhaushalt als gewahrleistet angesehen
werden.

Lichtemissionen:

Im Stadtgebiet Braunschweigs wird insbesondere bei der Neuerrichtung von Stra-
Renbeleuchtungen bereits heute darauf geachtet, dass die im 6ffentlichen Raum
verwendeten Leuchtmittel insektenfreundlich sind. Dafiir werden Leuchtmittel mit ei-
ner insektenfreundlicheren Farbtemperatur in der Regel von 2.700 Kelvin, nur in
Einzelfallen mit bis zu 3.000 Kelvin verwendet.

Dies stellt einen Kompromiss zwischen der Notwendigkeit im 6ffentlichen Raum die
Verkehrssicherheit zu gewahrleisten und dem damit verbundenen Energieverbrauch
dar. Die Wahl niedrigerer Farbtemperaturen ist in der Regel mit einem hdheren
Energiebedarf verbunden, da mehr Leistung zur Erzeugung der gleichen Lichtinten-
sitat notwendig ist. Hier sind die Anforderungen an eine ausreichende Verkehrssi-
cherheit von der Stadt Braunschweig zu gewahrleisten.

Lichtemissionen sind im Geltungsbereich B durch die Planung nicht zu erwarten.
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4.4.3 Flache

Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands (Basisszenario)

Die gesamte Flache des Geltungsbereichs A weist derzeitig keine Bebauung auf, ist
als Teil der Sportanlage jedoch bereits seit mindestens den siebziger Jahren der
Landwirtschaft oder Forstwirtschaft entzogen und ein Teil des intensiv genutzten all-
gemeinen Siedlungsraumes.

Fur den ndrdlichen Teil des Geltungsbereich A besteht der rechtsverbindliche Be-

bauungsplan ME 22, der hier tGberbaubare Grundstlcksflachen fur Gemeinbedarfs-
einrichtungen festsetzt.

Versiegelungen im Geltungsbereich B liegen nicht vor. Die Flache wird derzeit inten-
siv landwirtschaftlich genutzt.

Prognose Uber den Umweltzustand ohne Durchfihrung der Planung

Nachdem die Sportplatznutzung fir den Geltungsbereich A aufgehoben ist, ist
grundsatzlich eine Bebauung entsprechend des bestehenden Bebauungsplanes
ME 22 realisierbar. Ein zusatzlicher Bedarf an einer Kindertagesstatte auf der daflr
festgesetzten Gemeinbedarfsflache ist ohne die Realisierung des Wohngebietes ak-
tuell nicht zu erkennen. Gleiches gilt auch fur die Errichtung eines Jugendheimes.

Die Flache kénnte absehbar weiterhin als Sportflache dienen oder kurz- bis mittel-
fristig brachliegen.

Fir den Geltungsbereich B ist ohne die Realisierung der Planung anzunehmen,
dass diese Flache als potenzielle Ausgleichs- und Ersatzflache fur andere stadte-
bauliche Projekte im Stadtgebiet Braunschweigs dienen wird. Damit ist davon aus-
zugehen, dass sie ohnehin langfristig der landwirtschaftlichen Nutzung entzogen
sein wird.

Prognose Uber den Umweltzustand bei Durchfiihrung der Planung

Die Planung entspricht dem Grundsatz des sparsamen Verbrauchs von Grund und
Boden im Sinne des § 1a Abs. 2 BauGB. Ein Grofiteil des Geltungsbereichs A wird
erstmals versiegelt. Daraus ergeben sich negative Auswirkungen auf den Boden (s.
a. 4.4.4), der aber bereits durch die Sportanlagennutzung langjahrig tiberformt
wurde. Durch die Umnutzung der sonst weiterhin als Sportanlage genutzten oder
ggf. brachliegenden Flache im Siedlungszusammenhang kann auf die Beanspru-
chung anderer, bislang auRerhalb des unmittelbaren Siedlungszusammenhangs lie-
gender Flachen verzichtet werden. Der Grundsatz der Prioritat der Innenentwicklung
vor einer Entwicklung anderer Flachen ist berlcksichtigt. Die Inanspruchnahme von
Flachen fur die Land- oder Forstwirtschaft kann so vermieden werden.

Durch die Lage in unmittelbarer Nahe zum Ortsteilkern, die teilweise bereits vorhan-
denen Infrastruktureinrichtungen und die Nutzung vorhandener Verkehrsflachen fir
die duldere ErschlieBung des Areals kann der Flachenverbrauch geringgehalten
werden.

Bebauungsplan "GlogaustralRe-Sud", ME 69, Begriindung, Stand: 31.07.2024
Verfahrensstand: § 4a (3) BauGB



-390 -

Der Grundsttickteil wird, so wie auch ohne Durchfiihrung der Planung, friher oder
spater durch AusgleichsmalRnahmen der Landwirtschaftsnutzung entzogen, um im
Bereich der Okerniederung grofere Verbundflachen fir den Naturschutz zu ermégli-
chen. Die Ausweisung als Flache flr Ausgleichsmallinahmen zur Kompensation von
Eingriffen auf innerstadtischeren Grundstlicken ermoglicht dort den gesetzlich vor-
geschriebenen sparsamen Umgang mit Grund und Boden. Der Grundstucksteil im
Geltungsbereich B wird nur im notwendigen Umfang in Anspruch genommen. Fla-
chenverbrauch durch Versiegelungen ist nicht vorgesehen.

444 Boden

Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands (Basisszenario)

Im Geltungsbereich A stehen als natlrlicher Bodentyp Gley-Braunerden an, die
durch die Sportplatznutzung bereits anthropogen tberpragt sind. Der Naturlichkeits-
grad sowie die Ertragspotenziale der Flache sind diesbeziiglich als vergleichsweise
gering zu bewerten. Die anstehenden Bdden zeigen im sldlichen und zentralen Teil
eine sehr hohe Verdichtungsempfindlichkeit. Unterhalb des Oberbodens folgen im
Plangebiet eiszeitliche Hochflutlehme, die zur Tiefe von den Sanden der Niederter-
rasse unterlagert werden.

Im Rahmen der Orientierenden Baugrunduntersuchung (bsp ingenieure,
11.02.2021) wurden unterhalb des Oberbodens teilweise Auffullungen aus Sanden
mit erhdhten Schluffanteilen und Fremdbestandteilen in Form von Ziegelresten in
einer Starke von 1,2 m im Suden bzw. bis 2,5 m im Norden festgestellt. Im Bereich
der sudwestlichen Laufbahnbefestigung befinden sich Rotaschen.

Unter den Aufflllungen stehen bereichsweise natirliche Schluffe mit Schichtstarken
zwischen 0,4 m und 1,2 m an. Zur Tiefe folgen flachenhaft verbreitet natirliche
Sande der Niederterrasse.

Die Analyseergebnisse ergaben keine bzw. nur geringe Schadstoffbelastungen der
vorhandenen Auffiillungen und natlrlichen Béden. Die Prifwerte nach Bundesbo-
denschutzverordnung (BBodSchV) fur den Wirkungspfad Boden — Mensch bei einer
Nutzung als Wohngebiet werden eingehalten. Eine Gefahrdung der menschlichen
Gesundheit tiber den Wirkungspfad Boden — Mensch oder eine Gefahrdung des
Schutzgutes Grundwasser tber den Wirkungspfad Boden —Grundwasser sind nach
den Untersuchungsergebnissen nicht abzuleiten.

Der Geltungsbereich A ist kampfmittelverdachtig. Es wurde im 2. Weltkrieg bombar-
diert. Ein weiterer Kampfmittelverdacht fir das Plangebiet ergibt sich daraus, dass
im sudlichen Teil des Geltungsbereiches ein Blindgangerverdachtspunkt vorhanden
ist. Aus Sicherheitsgriinden ist entsprechend der DIN 18323 ,Kampfmittelraumarbei-
ten” fir das Plangebiet eine vollflachige Sondierung auf Kampfmittel durchzufihren.
Werden Storkorper festgestellt, sind diese zu bergen (Aufgrabung der Verdachts-
punkte).

Der Geltungsbereich B grenzt dstlich an das ,Bodenplanungsgebiet Okeraue im
Stadtgebiet Braunschweig“ an. Innerhalb des Bodenplanungsgebietes ist aufgrund
von angeschwemmten Einlagerungen mit Schwermetallverunreinigungen mit Blei
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und Cadmium zu rechnen. Es gelten besondere Regelungen zum Umgang mit dem
Boden.

Fur den Geltungsbereich B liegt kein Kampfmittelverdacht vor.

Prognose Uiber den Umweltzustand ohne Durchfilhrung der Planung

Ohne Durchfihrung der Planung bleiben die bereits durch die Sportanlagennutzung
Uberformten Bodenfunktionen erhalten. Unabhangig davon kann im nérdlichen Teil
des Geltungsbereich A aufgrund des bestehenden Planungsrechtes jederzeit eine
Umsetzung des bestehenden Bebauungsplanes ME 22 mit einer Bebauung und den
damit verbundenen ublichen negativen Auswirkungen fur den Boden und das Bo-
dengeflige wie Versiegelung usw. erfolgen.

Prognose liber den Umweltzustand bei Durchflihrung der Planung

Bei Umsetzung der Planung gehen die bereits heute eingeschrankten Bodenfunktio-
nen in weiten Teilen des Plangebietes verloren. Aufgrund der hohen Verdichtungs-
empfindlichkeit ist darliber hinaus mit einer negativen Beeinflussung der verbleiben-
den Bdden durch die Bauaktivitaten zu rechnen. Die Bodenfunktionserfillung und
somit die Schutzwirdigkeit des Bodens sind insgesamt als ,mittel“ zu bewerten.

Abfallrecht:

Nach dem derzeitigen Kenntnisstand ist nicht erkennbar, dass abfallrechtliche Be-
lange von der Planung in besonderer Weise betroffen waren. Bei Erdbewegungs-
mafRnahmen fallt ggf. verunreinigter Boden an, der als Abfall entsorgt werden muss.
Dieser Abfall sowie alle weiteren Abfalle, die bei den vorgesehenen MalRnahmen
anfallen, sind unter Beachtung der allgemein gultigen Regelungen der abfallrechtli-
chen Gesetzgebung zu entsorgen.

In den Bereichen, in denen Keller oder Tiefgaragen errichtet werden sollen, ist im
positiven Sinne des Bodenschutzes davon auszugehen, dass die aufgefundenen
Auffullungen zum Teil fachgerecht entsorgt oder, soweit abfalltechnisch unbedenk-
lich, etwa in den Schallschutzanlagen wiederverwendet werden.

Die geplanten Ausgleichsmafnahmen fiihren im Geltungsbereich B zu keinen we-
sentlichen negativen Veranderungen im Hinblick auf den Boden. Die ohnehin durch
die landwirtschaftliche Nutzung bestehende deutliche anthropogene Uberformung
wird durch die MalRnahmen nicht verschlechtert. Die Aufgabe zw. Extensivierung
der landwirtschaftlichen Nutzung tragt zur Regeneration und Starkung der natrli-
chen Bodenfunktionen bei.

Auswirkungen auf das westlich angrenzende Bodenplanungsgebiet sind nicht zu er-
warten.
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445 Wasser
Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands (Basisszenario)

Schutzgebiete
Geltungsbereich A liegt nicht im Wasserschutzgebiet fir das Wasserwerk Bienroder
Weg.

Der fUr die gedrosselte Ableitung des Niederschlagswassers als Grinflache festge-
setzte sudwestlichste Auslaufer des Geltungsbereiches A liegt z.T. im gem. § 76
Wasserhaushaltsgesetz (WHG) festgesetzten Uberschwemmungsgebiet HQ1oo der
Oker. Demnach wird die Flache statisch gesehen einmal alle 100 Jahre von einem
Hochwasser betroffen. Dieser Bereich wird im Bebauungsplan nachrichtlich gekenn-
zeichnet. Etwa 40 m daruber sudlich wurde die betroffene Flache eines HQexirem €r-
mittelt.

Grundwasser:

Der Grundwasserspiegel wurde im Rahmen der Orientierenden Bodenuntersuchung
im sudlichen Teil in Tiefen zwischen 3,15 m und 4,9 m ermittelt. Im Nordteil wurde
bei den Erkundungstiefen von max. 5,0 m kein Grundwasser angetroffen. Aufgrund
naturlicher Schwankungen kénnen sich diese Grundwasserpegel andern. Es ist ge-
nerell davon auszugehen, dass die Grundwasserflierichtung zur Oker (West, Nord-
west) besteht.

Die Rate der Grundwasserneubildung ist nach Hydrologiekarten des LBEG (Nds.
Landesamt flir Bergbau, Energie und Geologie) im Plangebiet mit 100-150 mm/a
gering.

Oberflachenwasser:
Offene Gewasser sind im Geltungsbereich A nicht vorhanden.

Der Geltungsbereich A liegt zum allergrofRten Teil auRerhalb des gesetzlich festge-
setzten Uberschwemmungsgebietes der Okerniederung im Sinne des § 76 Wasser-
haushaltsgesetz (WHG). Lediglich im duRersten Slidwesten liegt ein kleiner Teil des
Geltungsbereichs A (der fir die Ableitung des gedrosselten Niederschlagswassers
aus dem Regenriickhaltebecken vorgesehen ist) im Bereich des Uberschwem-
mungsgebiets. Bei einem HQexrem, €inem extremen Uberschwemmungsereignis mit
einer statistischen Wiederkehrhaufigkeit seltener als alle 200 Jahre, erweitert sich
der betroffene Bereich um ein ca. 30 Meter nach Nordosten.

Sudlich des Baugebietes verlauft mit dem Springbach ein Gewasser Ill. Ordnung,
das anschlielRend westlich in die Oker mindet. Bedingt durch das natlrliche Gefalle
und die eingeschrankte Versickerungsfahigkeit des Bodens insbesondere des Sud-
teils flielt nicht versickerndes Oberflachenwasser zum Teil Uber Flachen der Be-
zirkssportanlage sudlich in Richtung Springbach. In den beiden sudlichen Spielfel-
dern wurden im Rahmen des Anlagenumbaus umfangreiche Drainagen gelegt.

Im Geltungsbereich A bestehen durch die mit Ausnahme der Laufbahn unversie-
gelte Sportplatznutzung weitgehend natirliche wasserwirtschaftliche Funktionen
durch Grundwasserneubildung sowie durch Versickerung und Verdunstung.
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Entwéasserung:

Eine bestehende Regenwasser- und Schmutzwasserkanalisation befindet sich im
Stralienraum der noérdlich gelegenen Glogaustralle. Bislang ist der Geltungsbereich
A noch nicht angeschlossen.

Starkregen:

»otarkregen” bezeichnet solche Ereignisse, die die Bemessungsereignisse fir die
Kanalisation Ubersteigen: Mit der Verdéffentlichung der Starkregenanalyse der Stadt
Braunschweig fir das Stadtgebiet beschreibt ,Starkregen“ Regenereignisse, bei de-
nen so hohe Wassermengen auftreten, dass die Bemessungsgrenzen bzw. die Leis-
tungsfahigkeit der 6ffentlichen Kanalisationen erheblich Uberschritten werden und
die Niederschlage daher unkontrolliert abflieRen. Die 6ffentlichen Entwasserungsan-
lagen sind entsprechend dem jeweiligen Stand der Technik und dem gultigen Regel-
werk dimensioniert. Im Falle seltener Regenereignisse (seltener als 20jahrliche Wie-
derkehrwahrscheinlichkeit) kénnen Uberlastungen der Entwéasserungsanlagen mit
einem verbundenen Uberstau nicht ausgeschlossen werden.

Die Bezeichnung Starkregen beschreibt daher einen Bereich, der aullerhalb der
kommunalen Uberflutungsvorsorge liegt.

Auf der Basis der 2022 veréffentlichten Starkregenanalyse ist davon auszugehen,
dass bei Starkregenereignissen das Niederschlagswasser weitgehend dem Gefalle
entsprechend aus dem Nordteil in den Sidteil des Geltungsbereichs A und weiter in
Richtung Springbach abflief3t. Im Sidteil ist dabei aktuell mit gréReren Stauflachen
zu rechnen. Aufgrund der grolien Niederschlagsmengen wird ein Groliteil des Was-
sers oberflachlich abflielen. Im sldlichen Teil des Geltungsbereichs A ist das Ge-
falle im ehemaligen Spielfeldbereich nur sehr gering, so dass hier auch Wasser auf
dem Boden verbleibt. Die Versickerung kann hier aufgrund der ungunstigen Versi-
ckerungsverhaltnisse des Bodens nur sehr untergeordnet wirken.

Der Geltungsbereich B befindet sich nicht in einem Wasserschutzgebiet des Was-
serwerks am Bienroder Weg.

Im Geltungsbereich B bestehen keine offenen Gewasser.

Die Flache liegt auBerhalb des festgesetzten Uberschwemmungsgebiets der Oker.
Auch im Fall eines extremen Uberschwemmungsereignisses seltener als alle 200
Jahre sind keine Uberschwemmungen des Grundstlicks zu erwarten.

Die wasserwirtschaftlichen Funktionen wie Versickerung, Grundwasserneubildung
usw. bestehen. Moglich sind geringe Schadstoffbelastungen durch die landwirt-
schaftliche Nutzung. Grundwasserstande kénnen aufgrund der Lage im Bereich der
Okerniederung kleiner 2 m unter Gelandeoberkante sein.

Prognose Uiber den Umweltzustand ohne Durchfihrung der Planung

Die im Geltungsbereich A bestehende Brachflache wird ohne Realisierung der Pla-
nung voraussichtlich weiterhin unversiegelt bleiben, sodass die wasserwirtschaftli-
chen Funktionen wie Versickerung, Verdunstung und Grundwasserbildung erhalten
bleiben. Negative Auswirkungen sind nicht zu erwarten.

Grundsatzlich besteht jedoch aufgrund der Festsetzungen des rechtsverbindlichen
Bebauungsplanes ME 22 im nérdlichen Teil des Geltungsbereich A ein Planungs-
recht fur eine Versiegelung mit einer Grundflachenzahl (GRZ) von 0,4. Nach dem
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dort aktuell geltenden Recht der BauNVO von 1968 kénnten zusatzliche Nebenanla-
gen Uber die festgesetzte GRZ hinaus realisiert werden. Als noch genehmigungsfa-
hig wirde entsprechend der allgemeinen Genehmigungspraxis im Braunschweiger
Stadtgebiet eine Uberschreitung der GRZ um + 100% Versiegelung fiir Nebenanla-
gen, hier also ein Versiegelungsgrad bis zu 80 %, angesehen.

Damit ware in den betroffenen Flachen planungsrechtlich prinzipiell eine Ver-
schlechterung der Ist-Situation bereits zulassig. Die Stadt Braunschweig hat in der
Vergangenheit vorausschauend entsprechende Flachen fur Gemeinschaftseinrich-
tungen planungsrechtlich gesichert und dauerhaft bewahrt und wiirde im Fall einer
Nichtdurchfliihrung der Planung die Flachen weiterhin planungsrechtlich gesichert
lassen. Eine Umsetzung der damaligen Planung ist indes zeitnah nicht zu erwarten.

Der Geltungsbereich B ist grundsatzlich als Flache fiir Ausgleichsmalnahmen fiir
stadtische Bebauungsplanverfahren geeignet und vorgesehen und wirde daher in
absehbarer Zeit flir andere Vorhaben herangezogen. Insoweit sind ohnehin gering-
fugigen Veranderungen zu erwarten, die sich nicht negativ auf den Wasserhaushalt
auswirken werden. Da eine Bebauung verbunden mit einer Versiegelung nicht vor-
gesehen ist, sind keine wesentlichen Anderungen des Ist-Zustandes zu erwarten.

Prognose Uber den Umweltzustand bei Durchfiihrung der Planung

Bei der Realisierung des Bebauungsplanes werden gréRRere Flachen im Geltungs-
bereich A durch bauliche Anlagen versiegelt. Zulassig ist nach den geplanten Fest-
setzungen eine GRZ von 0,4 (bis zu 40 % Uberbauung), wobei die Uberschreitungs-
mdglichkeiten gem. § 19 Abs. 4 BauNVO auf max. 0,6 im sidlichen WA 2 und WA 3
beschrankt sind.

Im nordlichen WA 1 werden die gleichen Festsetzungen flr die oberirdische Bebau-
ung getroffen. Zusatzlich ist eine GRZ von bis zu 0,7 fir bauliche Anlagen unterhalb
der Erdoberflache, durch die das Grundstick lediglich unterbaut wird, zur Realisie-
rung der geplanten Tiefgaragen als zuléssig festgesetzt. Weitere Uberschreitungs-
moglichkeiten sind nicht zulassig. Im Vergleich zum wasserwirtschaftlichen Ist-Zu-
stand stellt dies eine deutlich starkere Beeinflussung der wasserwirtschaftlichen
Funktionen dar. Rein planungsrechtlich gesehen bedeutet der geringere zulassige
Versiegelungsgrad eine — wenn auch geringflgige - Verbesserung gegeniiber dem
derzeitigen Planungsrecht.

Grundwasser:

Wesentliche Anderungen des Grundwasserspiegels sind im Geltungsbereich A nicht
zu erwarten. Die FlieRrichtung des Grundwassers kann sich vor allem im Bereich
der Tiefgaragen im Allgemeinen Wohngebiet WA 1 insoweit verandern, dass die
baulichen Anlagen absehbar umflossen wiirden. Unterkellerungen sind zulassig, je-
doch sollten im Zuge konkreter Bauvorhaben bei allen Wohngebieten die jeweiligen
Bodenbeschaffenheiten und Versickerungsmoglichkeiten im Detail ermittelt werden.
Wasserhaltungsmaflinahmen kdnnen ggf. erforderlich werden.

Die Grundwasserneubildungsrate wird im Bereich der neu versiegelten Flachen ge-
stort. Besonders im Nordteil mit den Geschossbauten und den Tiefgaragen wird der
Versiegelungsgrad am hdchsten sein. Durch die festgesetzten Substrat-Uberde-
ckungen der Tiefgaragenflachen kann zumindest ein Teil des Niederschlagswassers
aufgenommen werden, tiw. verdunsten und ggf. seitlich in die unversiegelten Fla-
chen zur Versickerung abgegeben werden.
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Der Erhalt gro3er Grinbereiche im Geltungsbereich A und die festgesetzte maxi-
male Uberbaubarkeit stellen sicher, dass keine erheblichen negativen Auswirkungen
auf den Grundwasserspiegel entstehen.

Die zum Teil vorhandenen, gering belasteten Bodenauffullungen werden in den zu
uberbauenden Flachen voraussichtlich ausgehoben und je nach Belastungsgrad
entsorgt oder an anderer Stelle fachgerecht wiederverwendet. Die Eintragung von
Schadstoffen in das Grundwasser ist dabei nicht zu befurchten.

Oberflachenwasser:

Vorgabe bei der Umsetzung der Entwasserungsplanung ist grundsatzlich, dass Vor-
fluter durch Bauvorhaben gegenuber dem Ist-Zustand nicht negativ beeinflusst wer-
den dirfen. Durch den erhdhten Versiegelungsgrad muss vor Ort eine Rickhaltung
erfolgen, deren Ziel es ist, die Abflussspende des Gelandes so weit zu drosseln,
dass eine Verschlechterung, d.h. eine Erhdhung der Abflussspende in den Vorfluter
vermieden wird.

Die Regenrtckhaltung ist entsprechend dem bisherigen Standard im Braunschwei-
ger Stadtgebiet auf Niederschlagsereignisse ausgelegt, die einem 10-jahrlichen Be-
messungsereignis entsprechen; also einem Niederschlagsereignis, das statistisch
alle 10 Jahre wiederkehrt.

Grundsatzlich ist im Baugebiet vorgesehen, das anfallende Niederschlagswasser
der offentlichen Verkehrsflache und auch der Bebauung gesammelt Uber eine zent-
rale Regenwasserleitung dem Gefalle entsprechend nach Siden in Richtung des
Vorfluters Springbach abzuleiten. Der durch die geplante Versiegelung erhdhte Ab-
fluss wirde bei einer ungedrosselten Einleitung den Vorfluter unzulassig zusatzlich
belasten und erfordert daher RickhaltungsmalRnahmen.

Aus diesem Grund wird im Stden des Geltungsbereichs A eine Flache fur die Re-
genruckhaltung festgesetzt. Bei einer entsprechenden Dimensionierung des Regen-
rickhaltebeckens mit einem Einstauvolumen von mindestens 500 m?3, konnen auf
der dafir vorgesehenen Flache von ca. 1.480 m? durch die festgesetzte naturnahe
Ausgestaltung zusatzliche Kleingewasser, ggf. auch mit Dauereinstau entstehen.
Der geplante gedrosselte Abfluss soll kanalisiert Uber eine im aufiersten Stidwesten
gesicherte Flache erfolgen. Eine mindestens teilweise offene Fihrung wurde ge-
pruft, aber aufgrund der ortlichen Gegebenheiten (Drainage der Sportflachen im Sa-
den, Erhaltung der Frei- und Grinflachen im Sidwesten) nicht weiterverfolgt.

Im Ergebnis ist davon auszugehen, dass der sidlich des geplanten Baugebiets lie-
gende Vorfluter Springbach durch die Planung nicht negativ beeinflusst wird.

Negative Auswirkungen auf das festgesetzte Uberschwemmungsgebiet sind auf-
grund der Abflussdrosselung ebenfalls nicht zu erwarten und das Vorhaben daher
mit den Zielen der Verordnung (iber die Festsetzung des Uberschwemmungsgebie-
tes der Oker von 2013 vereinbar. Auch bei einem extremen Hochwasser (HQextrem)
sind keine negativen Auswirkungen zu erwarten.

Fur den Wirkungspfad Boden-Grundwasser wird auf das Kapitel 4.4.4 Boden ver-
wiesen.

Neben der Sicherstellung einer ausreichenden Ruckhalteflache im Bebauungsplan
steht weitergehend das Ziel, anfallendes Niederschlagswasser zum Teil vor Ort zu-
riackzuhalten und wo mdglich auch zu versickern. Dazu sind im Bebauungsplan
mehrere MalRnahmen vorgesehen.

e Festsetzung einer mind. 70%igen Begriinung von Flachdachern,
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e Verbreiterung der festgesetzten Stral’enverkehrsflache der Planstralle zur
Anlage von mehreren Entwasserungsmulden, in denen Niederschlagswas-
ser zurtckgehalten wird und teilweise versickert,

e Anlage eines ausreichend dimensionierten Regenrtickhaltebeckens im Su-
den fUr anfallendes Niederschlagswasser,

e Erhalt von Grunflachen bzw. Minimierung von Eingriffen in bestehende Grun-
flachen,

e Festsetzung der Uberdeckung von nicht tiberbauten Tiefgaragendachern mit
Substratschicht und Anlage von bepflanzten Griinflachen, auf denen Nieder-
schlagswasser zumindest in Teilen versickern und in unversiegelte Bereiche
ablaufen kann.

Mit der Festsetzung einer Begriinung von Flachdachern kann der Spitzenabfluss zu-
mindest bei durchschnittlichen Niederschlagsereignissen reduziert bzw. eine teil-
weise Verdunstung ermoglicht werden. Bei starkeren Niederschlagsereignissen er-
folgt die Abflussreduzierung aufgrund der grof3en Wassermengen bedingt.

Im Bereich der eingeplanten Mulden an der Planstral3e kann eine teilweise Rickhal-
tung und Versickerung des anfallenden Niederschlagswassers erfolgen. Uberschuis-
sige Wassermengen der offentlichen Verkehrsflachen werden tber die zentrale Re-
genwasserleitung in das Regenrtckhaltebecken im Siden geleitet.

Wesentliche negative Auswirkungen sind damit insgesamt nicht zu erwarten.

Schmutzwasser:

Entstehendes Schmutzwasser kann auch entgegen dem natirlichen, nach Siden
gerichteten Gefalle der Gelandeoberflache in die bestehende und ausreichend di-
mensionierte Schmutzwasserkanalisation in der nérdlich gelegenen Glogaustralie
entsorgt werden, die dort im Trennsystem vorliegt. Dies ist aufgrund der vergleichs-
weise tiefliegenden Anschlusskanalisation in der Glogaustrafle méglich. Eintrage
von Schmutzwasser in den natlrlichen Boden mit den daraus entstehenden negati-
ven Folgen auch fur das Grundwasser kdonnen somit ausgeschlossen werden. Ne-
gative Auswirkungen entstehen nicht.

Starkregen:

Wie bereits dargelegt, stellen Starkregen Ereignisse dar, die auf3erhalb der kommu-
nalen Uberflutungsvorsorge liegen. Gleichwohl miissen auch solche Ereignisse be-
trachtet werden.

Negative Auswirkungen bei Starkregenereignissen sind bei Durchflihrung der Pla-
nung im Hinblick auf die Umgebung nicht zu erwarten. Das Gefalle fuhrt von der Be-
bauung an der Glogaustral’e weg, so dass hier keine zusatzlichen Belastungen zu
erwarten sind. Die Bestandsbebauung westlich des Geltungsbereichs A wird durch
den bestehenden Larmschutzwall gegen Niederschlagswasser aus dem Baugebiet
komplett abgeschirmt. Auch die kleinrdumige Offnung des Walls im Siidwesten des
Geltungsbereich A fur eine Wegeverbindung fuhrt nicht zu einer negativen Verande-
rung in der dortigen Bestandsbebauung.

Die Niederschlage werden innerhalb des Geltungsbereichs A dem Gefalle entspre-
chend weitgehend nach Suden in Richtung Regenrickhaltebecken bzw. im Einzel-
fall auch in Richtung der westlich angrenzenden Griinflachen bzw. im Osten in Rich-
tung des geplanten Unterhaltungs- und Freizeitweges an der Schallschutzwand ab-
flieBen. Ggf. ist im Allgemeinen Wohngebiet WA 3 im Rahmen der Ausbauplanung
zu prifen, ob die ohnehin fur den Regenwasserkanal freizuhaltende Flache derart
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gestaltet werden kann, dass auch gréf3ere Niederschlagsereignisse und Starkregen
hier einen ungehinderten Abfluss in das Regenrlickhaltebecken finden.

Grundstlickseigentimer haben ihre Gebaude gegen eindringendes Niederschlags-
und Oberflachenwasser zu schitzen. Insbesondere Gebaudeeingange, Keller und
Tiefgaragen sind baulich gegen eindringendes Niederschlags- und Oberflachenwas-
ser bei groReren Regenereignissen zu schitzen.

Die wasserwirtschaftlichen Funktionen wie Versickerung und Verdunstung werden
weiterhin auch bei Umsetzung der vorgesehenen AusgleichsmalRnahmen bestehen.
Negative Auswirkungen sind nicht zu erwarten. Die Extensivierung der Bewirtschaf-
tung kann sich positiv auf den Wasserhaushalt auswirken.

Die geplanten AusgleichsmaRnahmen stellen keine Verschlechterung des Ur-
sprungszustandes dar. Negative Auswirkungen auf das festgesetzte Uberschwem-
mungsgebiet der Oker sind nicht zu erkennen.

4.46 Klima, Luft

Das Plangebiet liegt im stdlichen Bereich der klimadkologischen Region ,Geest-
und Bérdebereich“ nahe des Ubergangsbereiches zur klimadkologischen Region
.Bergland und Bergvorland®. Die Region ,Geest- und Bérdebereich® ist durch einen
relativ hohen Luftaustausch und einen maRigen Einfluss des Reliefs auf die lokalen
Klimafunktionen gekennzeichnet. Bioklimatische und lufthygienische Belastungssitu-
ationen kdnnen hier hauptsachlich in zentralen Bereichen gréRerer Siedlungsraume
und bedeutender Emittenten wie z.B. Hauptverkehrsstralen und Industriebetriebe
entstehen.

Die Jahresmittelwerte (aktueller Klimareferenzzeitraum 1961-1990) fur die Tempera-
tur liegen im Geltungsbereich A bei 9°C, die fir den Niederschlag bei 611 mm. Die
klimatische Wasserbilanz zeigt mit ca. 48 mm/a einen lediglich sehr geringen Uber-
schuss.

In der Stadtklimaanalyse Braunschweig 2017/2018 wird zwischen Wirkungsraumen
(Siedlungs- und Gewerbeflachen) und Ausgleichsraumen (Grin- und Freiflachen)
unterschieden. Der Geltungsbereich A erfullt demnach aktuell eine Funktion als
Ausgleichsraum.

Bezuglich der bioklimatischen Situation im Plangebiet wird aktuell eine starke War-
mebelastung am Tage festgestellt. Der Bewertungsindex PET liegt mit >35 °C bis
41 °C beim sogenannten thermischen Empfinden im Heil3bereich. Ebenso ist die bi-
oklimatische Situation in den angrenzenden Siedlungsraumen als ,stark warmebe-
lastet” beschrieben

In der Nachtsituation liefern die Flachen sidlich des Geltungsbereichs A ein Kaltluft-
volumen von 200 - 300m?/s.
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Warmeinseleffekte in an den Geltungsbereich A nérdlich und westlich angrenzen-
den Siedlungsraumen entstehen aktuell zum grof3ten Teil in der GréRenordnung von
>4 bis 5°C.

Das Plangebiet liegt im Endbereich eines groRraumigen Kaltluftentstehungsgebietes
welches sich Uber die Stadtgrenze hinaus nach Stdosten fortsetzt. Dieses grof3rau-
mige Kaltluftentstehungsgebiet initiiert die Kaltluftleitbahn VI a (Stéckheim Ost), die
die westlich und nérdlich an das Plangebiet angrenzenden Siedlungsbereiche bei
entsprechenden sommerlichen Wetterlagen nachts mit Frisch- und Kaltluft versorgt.
Aus diesem Grund ist die bioklimatische Situation in den angrenzenden Siedlungs-
gebieten verhaltnismalfig ginstig, allerdings mit Tendenz zu zuklinftig héheren Be-
lastungen (Klimaprognose 2050).

Tagstiber stellen die Griin- und Freiflachen der Bezirkssportanlage Melverode Aus-
gleichraume mittlerer bioklimatischer Bedeutung dar. Die nérdlichen Freiflachen mit
ihrem randlichem Gehdlzbestand weisen als Ausgleichsraum eine hohe bioklimati-
sche Bedeutung auf. Ebenso besitzen die Geholzstrukturen entlang der bestehen-
den Siedlungsbereiche eine hohe bioklimatische Bedeutung.

Die mit der bisherigen Sportnutzung des Geltungsbereichs A verbundenen Treib-
hausgasemissionen sind als vernachlassigbar einzustufen. Gleichzeitig ist der Ein-
trag von Luftschadstoffen aufgrund der vergleichsweisen freien Anstromung aus e-
her siidwestlichen Richtungen als gering einzustufen.

Der Geltungsbereich B befindet sich im Bereich eines Kaltluftentstehungsgebietes
mit hohen Kaltluftstrémen in Richtung Stidwest und weist unter anderem daher eine
hohe bioklimatische Bedeutung auf. Tagsuber ist eine eher geringe Aufenthaltsqua-
litat festzustellen. Aufgrund des unversiegelten Zustands ist keine besondere War-
mebelastung tagslber festzustellen.

Prognose Uiber den Umweltzustand ohne Durchfilhrung der Planung

Die bioklimatische Situation fir die angrenzenden Siedlungsbereiche bleibt bei un-
veranderten Sportanlagen oder bei einer Brachflache bestehen. Sollte jedoch das
bestehende Baurecht des rechtsverbindlichen Bebauungsplanes ME 22 den Fest-
setzungen entsprechend flr einen Kindergarten und ein Jugendheim genutzt wer-
den, wurde sich eine ungunstigere Situation ergeben.

Sowohl in Hinblick auf die Tagsituation als auch auf die Nachtsituation wird zukUnf-
tig unter Berlcksichtigung des Klimawandels auch ohne Durchfiihrung der Planung
in einem Grofiteil der angrenzenden Siedlungs-, Gewerbe- und Verkehrsrdume eine
erhdhte bioklimatische Belastung gegeben sein. Entsprechend steigt die bioklimati-
sche Bedeutung der aktuell bestehenden Freiflachen des Geltungsbereichs A be-
sonders in der Nachtsituation an.

Prognose Uber den Umweltzustand bei Durchfiihrung der Planung

Das geplante Wohngebiet flihrt zu einer Reduzierung des in dem Stadtteil Mel-
verode liegenden Kaltluftentstehungsgebietes sowie der Flachen der Kaltluftleit-
bahn Vla - Stdckheim und damit zu einer Reduzierung von klimatischen Ausgleichs-
flachen.
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Bei lokalen Luftleitbahnen handelt es sich um vergleichsweise kleinrdumige Struktu-
ren, die fur den Luftaustausch innerhalb der Stadt wichtig sind. Voraussetzungen
hierfir sind geringe Bodenrauigkeit, ausreichende Lange und Breite sowie ein mog-
lichst gradliniger Verlauf der Strémungsbahnen. Zur Bestimmung ihrer Wirksamkeit
werden einfache Faustregeln angewandt.

Es gibt eine Faustregel zur Bestimmung von Luftleitbahnen. Nach Mayer, et al.
1994: ,Bestimmung von stadtklimarelevanten Luftleitbahnen®, werden folgenden pla-
nerische Anforderungen formuliert:

- Geringe Oberflachenrauigkeit,

- genugend grof3e Lange der Luftleitbahn in eine Richtung, mindestens 1000 m,
- genugend grofRe Breite, mindestens 50 m,
- moglichst glatte Rander (keine grolen Bebauungs- oder Bewuchsvorspriinge),

- die Breite von eingelagerten Hindernissen sollte nicht mehr als 10 % der Luftleit-
bahnbreite betragen,

- die Hohe von eingelagerten Hindernissen sollte 10 m nicht Gbersteigen.

Weiterhin ist die GroRRe des Kaltluftentstehungsgebietes von Relevanz (Kress et al.
1979, S. 63).

Fir die Funktionsfahigkeit der Kaltluftleitbahn VIa-Stockheim ist auf Basis der ge-
nannten Faktoren im vorliegenden Fall eine Mindestbreite von ca. 80 m anzusetzen.

Deutliche Einbufien der Kaltluftleitfahigkeit werden durch die fur die Sicherung des
Schallschutzes notwendige Schallschutzwand verursacht. Mit einer Hohe von mind.
6 m wird hier die freie Anstrémung allgemein und insbesondere des Baugebietes
behindert. Im Baugebiet selbst ist in der Regel durch die Trennung von Uberbauba-
ren Grundstucksflachen und Vermeidung von quer zur Strémung stehenden Kom-
plexen eine hinreichende Durchstrémung zwischen den Gebauden gewahrleistet.

Durch die Barrierewirkung der Schallschutzwand wird die Strémung absehbar nach
Norden abgelenkt, so dass als Folge die dortige Bestandsbebauung womdglich so-
gar positiv beeinflusst wird. Die nordwestlich gelegene Bebauung wird hingegen von
einer Verringerung der nachtlichen Kaltluftstrémung betroffen sein.

Insbesondere im Bereich der kiinftigen mehrgeschossigen dichten Bebauung sind
negative kleinklimatische Effekte, wie z.B. eine verstarkte Uberwarmung und Verrin-
gerung der Luftfeuchtigkeit durch den Verlust von Verdunstungsflachen/ -bereichen
zu erwarten. Diese kdnnen sich negativ auf das kleinrdumige Bioklima auswirken.

Zur Verringerung negativer Auswirkungen auf das Stadtklima und die Lufthygiene

werden folgende Malinahmen in der Planung gesichert:

e Verringerung von Barrierewirkungen durch Orientierung und Gliederung der Be-
bauung.

e Eine auf maximal 10,0m Hohe beschrankte Bebauung im sldlichen Bereich des
Geltungsbereichs A.

e Reduzierung der zuldssigen Uberbaubarkeit auf das notwendige MaR.

o Offentliche Griinflachen mit zu erhaltenden Baumbestéanden.

e Begriinungsfestsetzungen fir private Grundstlicke (zu pflanzenden Baume,
Flachdach- und Fassadenbegriinung, Tiefgaragenbegriinung.

e Eine gute Anbindung des Quartiers an den OPNV (Stadtbahn, Bus).

e Eine optimale Anbindung an das Ful3- und Radwegenetz.
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Die zusatzlichen Quell- und Zielverkehre fuhren zu einer gewissen Zunahme der
verkehrsbedingten Luftschadstoffe im Geltungsbereich A und in den vom Erschlie-
Rungsverkehr betroffenen bestehenden Bereichen (insbesondere Glogaustralle).
Die kiinftige Belastung wird aber auch mit Umsetzung der Planung weit unterhalb
der gesetzlichen Grenzwerte liegen und ist damit als geringfligig einzuschatzen.

Insgesamt sind Veranderungen der klimatischen und lufthygienischen Situation bei
Umsetzung der Planung zu erwarten, die jedoch nicht zu wesentlichen negativen
Auswirkungen auf die bestehende, nérdlich und westlich angrenzende oder weiter
entfernt liegende Bebauung, fihren werden.

Im Geltungsbereich B sind durch die geplanten Ausgleichsmalinahmen keinerlei ne-
gative Auswirkungen auf das Klima zu erwarten.

Klimaschutz

Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands (Basisszenario)

Die hohen Treibhausgasemissionen, insbesondere der vergangenen Jahrzehnte,
haben dazu gefuhrt, dass die weltweiten negativen Folgen des dadurch bedingten
Klimawandels splrbar geworden sind und ohne Gegenmaf3inahmen zu erheblichen
Beeintrachtigungen des menschlichen Lebens sowie des Naturhaushaltes auf der
Erde fuhren werden. Deshalb ist die Bundesrepublik Deutschland weltweit, europa-
weit und landesweit Verpflichtungen zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen
eingegangen (u.a. Pariser Vertrag, Klimaschutzgesetz). Die Umsetzung dieser Ver-
pflichtungen und Ziele betrifft in starkem Male die lokale Ebene. Der Rat der Stadt
Braunschweig hat hierzu im Jahr 2022 ein ,Integriertes Klimaschutzkonzept 2.0
(IKSK 2.0) mit dem Ziel der Treibhausgasneutralitat bis moglichst 2030 beschlos-
sen.

Die aktuelle Nutzung flhrt zu direkten Treibhausgasemissionen durch den motori-
sierten Individualverkehr von und zur Bezirkssportanlage Melverode. Durch das ak-
tuelle Brachliegen dieses Teilbereichs sind jedoch nur Emissionen durch gelegent-
lich Pflegemalinahmen zu erkennen.

Die aktuelle landwirtschaftliche Nutzung der Flache fuhrt zu direkten (z.B. Landwirt-
schaftsmaschinen) und zu indirekten (z.B. Herstellung von Dingemitteln, ggf. Fut-
termittelanbau fir Tierhaltung) Treibhausgasemissionen.

Prognose Uber den Umweltzustand ohne Durchfiihrung der Planung

Wesentliche Anderungen in Bezug auf die Treibhausgasemissionen sind nicht zu
erwarten, wenn die Flache weiterhin brachliegt. Sollte indes eine Bebauung auf der
Grundlage des bestehenden Planungsrechtes realisiert werden, wirden neue, zu-
satzliche Emissionen zu erwarten sein.

Bebauungsplan "GlogaustralRe-Sud", ME 69, Begriindung, Stand: 31.07.2024
Verfahrensstand: § 4a (3) BauGB



-50 -

Wesentliche Veranderungen in Bezug auf die Treibhausgasemissionen sind nur zu
erwarten, wenn sich in der landwirtschaftlichen Nutzung Anderungen ergeben, z.B.
durch Nutzung erneuerbarer Energien oder durch ein dauerhaftes Brachlegen der
Flache.

Prognose Uber den Umweltzustand bei Durchfiihnrung der Planung

Die geplante Bebauung stellt aus Klimaschutzsicht durch den damit verbundenen
Ressourcen- und Energieverbrauch bei der Erstellung und im Betrieb eine Ver-
schlechterung des Zustands dar, da zusatzliche Treibhausgase verursacht werden.
Das neue Wohngebiet wird im ,Betrieb” insgesamt einen hohen Energiebedarf ha-
ben (Strom, Warme). Neben dem Energiebedarf der Gebaude und des Wohnens
bzw. Arbeitens ist auch der Energiebedarf der Mobilitdt zu berticksichtigen. Das zu
erwartende Ausmal} der Treibhausgasemissionen im Betrieb ist in erster Linie von
der Energieversorgung und -effizienz der baulichen Anlagen und des zusatzlichen
Verkehrsaufkommens (insbesondere MIV) in diesen Bereichen abhangig. Dariber
hinaus ergeben sich im Zuge der Entwicklung des Planungsgebietes erhebliche
Emissionen in der Vor- und Nachkette (Bau, Materialien/Rohstoffe, Rickbau usw.).
Im Lebenszyklus von Gebauden entstehen mehr als ein Drittel der Treibhaus-
gasemissionen durch den Bau und die Produktion der Materialien. Diese Emissio-
nen werden graue Emissionen oder graue Energie genannt.

Das Ausmal} der grauen Emissionen kann durch eine nachhaltige Bauweise gemin-
dert werden. Beispielsweise durch die Verwendung von Recycling-Betonanteilen o-
der von nachhaltigen Dammstoffen.

Vor dem Hintergrund der Lebensdauer der Gebaude und der bundesweiten Zielset-
zung, nach § 3 Abs. 2 Klimaschutzgesetz (KSG) bis 2045 Klimaneutralitat zu errei-
chen, ist es sinnvoll, neue Gebaude und Wohngebiete von vorne herein treibhaus-
gasneutral zu verwirklichen. Nach dem Grundsatzbeschluss (Drs. 21-16510) zum
IKSK 2.0 des Rates der Stadt Braunschweig ist fur das Stadtgebiet das Ziel der Kii-
maneutralitat bis 2030 anzustreben. Damit soll vermieden werden, zu spateren Zeit-
punkten schwierigere und aufwendigere Nachristungen durchfihren zu missen.
Ziel muss es sein, den Energiebedarf der Gebaude von vorneherein durch einen
energetisch hochwertigen baulichen Warmeschutz zu begrenzen und den verblei-
benden Energiebedarf durch erneuerbare Energien zu decken. So kénnen (bei Aus-
klammerung der Gebaudeherstellung) die negativen Klimaauswirkungen durch ei-
nen hdheren Effizienzstandard deutlich minimiert werden.

Weiterhin ist die Art der Energieversorgung von Bedeutung. Es sollten alle Méglich-
keiten genutzt werden, den Einsatz fossiler Brennstoffe in Neubaugebieten zu unter-
binden und die Produktion von Erneuerbaren Energien zu erhdhen. In Braun-
schweig kommt der Solarenergie diesbeziiglich eine herausragende Rolle zu, da an-
dere erneuerbare Energiequellen in einer Stadt nur sehr minimiert zur Verfiigung
stehen.

Daher wird, in Anlehnung an § 32a der Niedersachsischen Bauordnung (NBauO),
im Bebauungsplan festgesetzt, dass bei der Errichtung von Gebauden, die mindes-
tens eine Dachflache von 50 m? aufweisen, mindestens 50 % der Dachflache mit
Photovoltaikanlagen auszustatten sind. Die Pflicht gilt bislang nur fir Gewerbebau-
ten und wird ab 2025 auch auf Wohngebaude Ubertragen. Die Pflicht entfallt, wenn
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ihre Erfullung im Einzelfall anderen 6ffentlich — rechtlichen Pflichten widerspricht,
technisch unmaglich ist, wirtschaftlich nicht vertretbar ist, oder soweit auf der Dach-
flache solarthermische Anlagen errichtet sind.

Auch sollten Dacher in solaroptimierter Weise hergestellt werden. Eine solaropti-
mierte Bauweise wird von der Nutzungsart des Solarstroms bestimmt. Eine Ost-
West Ausrichtung der Dachflachen bietet sich fur den lokalen Verbrauch des er-
zeugten Stroms an (ganztagliche Stromerzeugung mit geringer/keiner Einspeisung).
Diese Art der solaroptimierten Bauweise eignet sich i.d.R. fir EFH-, RH-, DH-Wohn-
formen. Eine Sidausrichtung der Dacher erméglicht eine effektive Solarstrompro-
duktion um die Zeit des Sonnenzenits. Diese Bauweise eignet sich insbesondere fiir
die Volleinspeisung des erzeugten Stroms und ist somit fur Wohnformen, die den
Solarstrom nicht lokal verbrauchen, besonders relevant (i.d.R. MFH-Wohnformen).
Allgemein ist auf die Minimierung gegenseitiger Beschattung von Bauwerken und
Vegetation zu achten. Der so erzeugte Strom kann einen wesentlichen Beitrag zur
Erreichung der angestrebten Klimaneutralitat leisten. Er kann der Versorgung von
Elektrogeraten, der Warmeversorgung und der Elektromobilitat dienen.

Der Bebauungsplan ME 69 steht der Anlage solaroptimierter Dacher nicht entgegen.

Die Festsetzungen des Bebauungsplanes kdnnen die Zielsetzungen einer klima-
freundlichen Siedlungsentwicklung folgendermalen unterstitzen:

¢ Schaffung von Voraussetzungen zur Reduzierung des Endenergiebedarfs durch
kompakte Bauweise insbesondere im Allgemeinen Wohngebiet WA 1 und insge-
samt passive Nutzung von Solarenergie durch eine weitgehende Sidausrichtung
der Baufelder.

o Festsetzung zur Errichtung von Anlagen zur Solarenergienutzung.

¢ Klimafreundliche Energieversorgung durch Fernwarme
Fur das Baugebiet bietet sich im Sinne einer nachhaltigen und den Klimaschutz-
Zielen der Bundesregierung verpflichteten Losung, die Realisierung einer Fern-
warmeversorgung an. Nach derzeitigem Planungsstand ist die ErschlieRung des
Neubaugebietes oder von Teilen davon mit in der Nahe bereits vorhandenen
Fernwarmeleitungen, unter der Voraussetzung der technischen und wirtschaftli-
chen Machbarkeit, moglich. Die Nachhaltigkeit hangt dabei von der Art der Ener-
gieerzeugung mafdgeblich ab.

Fur die Sicherstellung der gesetzlichen Mindesteffizienzstandards fir Wohnge-
baude sind moglichst nachhaltige Warmeversorgungsstrategien erforderlich. Je
nach Art der Bebauung und lokale Versorgung/Nutzung von erneuerbaren Ener-
gien bieten sich verschiedene Formen der Warmeversorgung an. Beispielsweise
ist in den EFH-Wohngebieten der Allgemeinen Wohngebiete WA 2 und WA 3 die
Installation von Warmepumpen i.V.m. einer maximalen Solarisierung der Dachfla-
chen eine nachhaltige Art der Warmeversorgung. Bei der MFH-Bebauung im All-
gemeinen Wohngebiet WA 1 sind kleine Warmepumpen aufgrund des geringeren
Verhaltnisses von Dachflachen zu Wohneinheiten/Warmebedarf keine nachhal-
tige Option, hier bietet sich i.d.R. ein Anschluss an bestehende Fernwarmenetze
an. Die Braunschweiger Fernwarme wird mit Kraft-Warme-Kopplung erzeugt und
weist einen aktuellen Primarenergiefaktor von 0,27 auf.

e Mdglichkeit der Berlicksichtigung weiterer alternativer/zusatzlicher klimafreundli-
cher Energieversorgungsansatze Uber die vertragsrechtliche Festlegung bei der
Vergabe von Grundstucken,
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e Fodrderung des OPNV und des FuR- und Radverkehrs durch gezielte Besiedlung
der innenstadtnahen Ortsteile und gleichzeitig Vermeidung der Inanspruchnahme
von sonstigen Flachen auRerhalb der Ortsteile oder in umliegenden Gemeinden
(,Innen- vor Aulienentwicklung®).

Durch eine Reduzierung der Bewirtschaftung sind glinstigenfalls gering positive Ver-
anderungen zu erwarten.

Anfélligkeit gegentber dem Klimawandel

Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands (Basisszenario)

Die aktuellen Klimaszenarien deuten darauf hin, dass mit dem Klimawandel Wetter-
veranderungen einhergehen, die u.a. zu einer Zunahme von Hitze-/Trockenperio-
den, Stiirmen, Starkregenereignissen sowie Uberschwemmungen filhren kénnen.
Dies betrifft beide Geltungsbereiche.

Prognose Uiber den Umweltzustand ohne Durchfilhrung der Planung

Ohne Durchflihrung der Planung werden die allgemeinen Folgen des Klimawandels
in beiden Geltungsbereichen auftreten.

Prognose Uber den Umweltzustand bei Durchfiihrung der Planung

Nach aktueller Datenlage befindet sich nur der au3erste Stidwesten des Geltungs-
bereichs A in dem vom Hochwasser gefahrdeten Bereich des festgesetzten Uber-

schwemmungsgebiets der Okerniederung. Die geplante Bebauung befindet sich in
einem Abstand von mindestens 150 m.

Grolere Wassermengen infolge von seltenen Starkregenereignissen sind nicht aus-
zuschlieBen. Diese werden dem naturlichen Gefalle nach Richtung Stden/Spring-
bach abflielen, soweit sie nicht reguliert abgeleitet werden oder versickern kénnen.
Gebaude mussen soweit erforderlich auch mit technischen und baulichen Mitteln
gegen Starkregen geschitzt werden (s. Kap. 4.4.5 Wasser).

Grundsétzlich sind im Zuge des Klimawandels haufigere und starkere Uberhitzun-
gen mit zusatzlichen negativen Auswirkungen auf das Bioklima und damit auf
Mensch und Gesundheit zu erwarten.

Die in Kap. 4.4.6.1 aufgefihrten MalRnahmen der Durchgriinung des Baugebietes
kdnnen als klimawirksame MalRnahmen die genannten Beeintrachtigungen (in Be-
zug auf das ortliche Bio-Klima zumindest mindern.

Eine erhdhte, besondere Anfalligkeit des Uberplanten Gebietes gegentiber den Fol-
gen des Klimawandels ist insgesamt jedoch nicht zu erwarten.

Im Geltungsbereich B wirken die geplanten MalRnahmen sich nicht auf die Anfallig-
keit gegenuber den Folgen des Klimawandels aus.
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4.4.7 Orts- und Landschaftsbild, Erholung
Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands (Basisszenario)

Der Geltungsbereich A des B-Plans umfasst einen Teil der Bezirkssportanlage Mel-
verode. Das Ortsbild wird hier ma3geblich durch die ebene Sportanlage gepréagt. In
der Flache selbst sind im Norden und Westen ausgepragte Gehdlzbestande vorhan-
den, die die Anlage einbinden. Des Weiteren ist im Westen, angrenzend an den
Geltungsbereich, ein mit Gehdlzen bewachsener Wall vorhanden, der die Sportan-
lage gegenuber der westlichen Wohnbebauung abschirmt. Im zentralen Bereich der
aufgegebenen Sportanlage ist eine Baumgruppe aus tberwiegend Linden verortet,
die das Bild der Anlage wesentlich pragt und den Planbereich gliedert.

Nordlich der Glogaustral’e wird das Ortsbild durch eine bis zu viergeschossige Be-
bauung gepragt. Sudlich und stlich angrenzend dominieren die verbleibenden
Sportflachen der Bezirksportanlage Melverode mit Scherrasenbereichen und eine
Kalthalle das Bild.

Der Bereich dient als Sportanlage und steht zur Freizeitnutzung im Rahmen des
Vereinssports zur Verfigung. Eine 6ffentliche Begehbarkeit fir die Erholungsnut-
zung ist jedoch nicht mdglich. Im Nordosten des Geltungsbereichs A befindet sich
ein 6ffentlicher Spielplatz; ca. 150 m éstlich befindet sich eine Jugendspielflache.
Westlich, 6stlich und stdlich verlaufen im Umfeld von Geltungsbereich A Grinver-
bindungen mit Freizeitwegen. Uber die siidliche Griinverbindung besteht in der
Achse des Springbachs nach Westen, mit Querung der Leipziger Stral3e, eine An-
bindung an Okeraue und Sudsee als Naherholungsraum.

Der Geltungsbereich B ist durch die landwirtschaftliche Nutzung als weitgehend
ausgeraumte Flur wahrnehmbar.

Prognose Uiber den Umweltzustand ohne Durchfihrung der Planung

Abhangig von der weiteren Nutzung des Gelandes ergeben sich verschiedene Sze-
narien. Sollte die Flache dauerhaft ungenutzt bleiben, kénnten sich die stark vom
Menschen gepragte Sportplatznutzung zu einer 6ffentlichen Griinflache wandeln. Im
Fall einer Inanspruchnahme der gemaf des bestehenden Planungsrechts zulassi-
gen Bauflachen wiirde das griine Ortsbild baulich Gberformt.

Prognose Uber den Umweltzustand bei Durchfiihrung der Planung

Das Landschaftsbild der ehemaligen Sportanlage selbst wird sich erheblich veran-
dern und zukuinftig von Wohnbebauung, Anliegerstrafien und &ffentlichen Griunfla-
chen gepragt sein. Dabei werden die 6ffentlichen Grinflachen mit den pragenden
und zu erhaltenden Gehdlzbestanden sowie die Begriinung der privaten Grund-
stlcksflachen und des o6ffentlichen Stralenraumes fir die Neugestaltung des Orts-
/Landschaftsbildes wirksam. Die Baumreihen entlang der ehemaligen Sportanlage
sollen, soweit es ihr Zustand zulasst, erhalten bleiben. Der Baumbestand im zentra-
len Grinzug wird aufgrund seiner wesentlich pragenden Wertigkeit ausdrucklich
zum Erhalt festgesetzt.

Einen besonderen Eingriff in das Orts-/Landschaftsbild stellen die nach Stden und
Osten erforderlichen 6 m hohen Larmschutzanlagen dar. Zu deren gestalterischer
Einbindung sieht der Bebauungsplan differenzierte Begrinungsmafnahmen auf der
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Seite des Baugebietes vor. In der Auldenansicht, d.h. zu der verbleibenden Bezirks-
sportanlage Melverode bertcksichtigt der Bebauungsplan keine Fldchen und Vorga-
ben zur Eingriinung der Anlagen. Hier kann eine platzsparende partielle Begriinung
mit Rank-/Kletterpflanzen oder Vorpflanzung von Gehdlzen auf den Flachen der
Sportanlage geprift und ggf. erganzt werden. In der Ansicht aus dem die Sportanla-
gen umgebenden 6ffentlichen Raum mit den dortigen Freizeitwegeverbindungen
sind die Larmschutzanlagen aufgrund der Gehdlzkulisse an den AulRengrenzen der
Bezirkssportanlage nur eingeschrankt wahrnehmbar.

Der Aspekt Sporterholung wird im Geltungsbereich A durch die Wohnnutzung ver-
drangt. Die beabsichtigte parkahnliche Begrinung in Verbindung mit dem Erhalt ei-
nes Grofteils der Baume schafft jedoch gleichzeitig 6ffentlich neu zugangliche Erho-
lungsbereiche auf Flachen, die bislang der Sportnutzung vorbehalten und damit nur
eingeschrankt fir die 6ffentliche Nutzung zuganglich waren. Im Sidwesten und Os-
ten werden die Erholungsflachen des Plangebietes durch Wegeanbindungen mit
den umgebenden Grinraumen vernetzt.

Mit dem Erhalt des bestehenden Kinderspielplatzes an der Glogaustralde, der Neu-
anlage eines weiteren Kinderspielplatzes an der Gérlitzstral’e sowie der Erweite-
rung des Jugendspielbereichs &stlich der Freiwilligen Feuerwehr werden zusatzliche
Erholungsflachen fur Kinder und Jugendliche geschaffen.

Im Geltungsbereich B werden auch durch die geplanten Ausgleichs- und Ersatz-
maRnahmen keine wesentlichen Anderungen des Landschaftsbildes zu erwarten
sein. Durch die Aufgabe bzw. Extensivierung der landwirtschaftlichen Nutzung wird
das Landschaftsbild hinsichtlich Naturndhe und Vielfalt bereichert.

4.4.8 Kulturgiter und sonstige Sachguter

Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands (Basisszenario)

Geschutzte Denkmaler und sonstige kulturell wertvolle Objekte mit historischer, ar-
chitektonischer oder archaologischer Bedeutung befinden sich nicht in den Gel-
tungsbereichen A und B. Ebenso wenig sind Bodendenkmale und sonstige wertvolle
Objekte oder sonstige Kultur- und Sachguter bekannt.

Prognose Uber den Umweltzustand ohne Durchfihrung der Planung

Sollten sich im Zuge von Grabungen bei Bauarbeiten auf der Sportanlage Hinweise
auf entsprechende Funde ergeben, ist das Landesamt flir Denkmalpflege zu infor-

mieren. Der Verzicht auf Durchfihrung der Planung wird absehbar am gegenwarti-
gen Zustand jedoch nichts andern.

Prognose Uber den Umweltzustand bei Durchfiihrung der Planung

Sollten sich im Geltungsbereich A im Zuge von Grabungen bei Bauarbeiten auf der
Sportanlage Hinweise auf entsprechende Funde ergeben, ist das Landesamt fir
Denkmalpflege zu informieren. Auch bei Durchfiihrung der Planung wird sich abseh-
bar am gegenwartigen Zustand nichts dndern.

Im Geltungsbereich B werden bislang landwirtschaftlich genutzte Flachen flr die
Ausgleichs- und ErsatzmalRnahmen umgenutzt und stehen damit fur die Landwirt-
schaft als ,Sachgut® dauerhaft nicht mehr zur Verfligung. Die Flache wurde aber ori-
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ginar fur die Anlage als Ausgleichsflache von der Stadt Braunschweig gezielt erwor-
ben; insofern wirde die Flache auch ohne das Vorhaben kurz- bis mittelfristig fir
andere Vorhaben umgenutzt. Landwirtschaftliche Flachen stehen zudem noch hin-
reichend im Stadtgebiet und in der Region zur Verfligung, so dass der Verlust nicht
wesentlich ist.

4.4.9 Wechselwirkung zwischen den einzelnen Belangen des Umweltschutzes

Durch das komplexe Beziehungsgeflecht bestehen regelmaflig Wechselwirkungen
zwischen verschiedenen Schutzgltern und Umweltmedien. Die nachweisbaren
und/oder messbaren Veranderungen von Aus- und Einwirkungen sind zu den ein-
zelnen Schutzgitern beschrieben. Die Zusammenhange sind aufgrund ihrer Kom-
plexitat zum grofRen Teil nicht quantifizierbar. Eine genauere Bilanzierung von
Wechselwirkungen und Wirkungsgefiigen der Schutzguter untereinander erfordert
eine wissenschaftliche Herangehensweise, die auf der Ebene der Bauleitplanung
nicht leistbar ist.

Demzufolge werden in der Matrix nur exemplarisch einige der wichtigsten und regel-
maRig auftretenden moglichen Wechselwirkungen aufgefuhrt:

Auswirkun- | Mensch/ Tiere/ Boden Wasser Klima/Luft Land-
gen auf Gesundheit Pflanzen schaftsbild
Schutzgut
Mensch/ Verdran- | Bodenver- | Stoffeintrage, Klimawandel | Erholungs-
Gesund- gung aus | dichtung Verringerung durch Treib- | raum
heit Lebens- und -ver- Grundwasser- | hausgas-
rdumen, siegelung, | bildung durch emissionen
Arten- Verande- Versiegelung,
sterben rung Bo-
dengeflige
Tiere/ Erholungs- Boden- Vegetation als | Verschat- Grund-
Pflanzen wert, Natur- fauna, Wasserspei- tung, Ver- struktur fur
empfinden Humusbil- | cher dunstung, Biotope
dung Mikroklima
Boden Standortfak- | Standort- Grundwasser- | Mikroklima Bodenbe-
tor faktor filter, Wasser- schaffen-
speicher heit
Wasser Trinkwasser- | Standort- | Boden- Luftfeuchtig- | Verduns-
sicherung, faktor struktur, keit, Mikro- tungsrate
Brauchwas- Bodenge- klima
ser nese, Ge-
landerelief
Klima/ Steuerung Standort- | Bodenge- Grundwasser- Verduns-
Luft der Luftquali- | faktor nese neubildung, tungsrate,
tat und des Bodentrocken- Mikroklima
Makro- und heit (Dlrren)
Mikroklimas
Land- Veranderung | Pragung | Geléndere- | Standortfaktor | Grundlage
schaftsbild | der Eigenart | durch lief fur Pflanzen
durch Neu- Pflanzen als Land-
bebauung schaftsbild-
ner

Gravierende Wechselwirkungen sind im Rahmen der Aufstellung des Bebauungs-

planes weder fir die Geltungsbereiche A bis B, noch fir die jeweils angrenzenden

Bereiche zu erwarten. Beispielhaft werden hier einige erkennbare Wechselwirkun-

gen dargestellt:

¢ Die Inanspruchnahme von unversiegelten Flachen durch Bebauung und Neuver-
siegelung fuhrt neben der Zerstérung der naturlichen Bodenfunktionen und dem
Verlust von Lebensraum fur Pflanzen und Tiere zu Beeintrachtigungen des loka-
len Wasserhaushaltes (Grundwasserneubildung).

Begriindung, Stand: 31.07.2024
Verfahrensstand: § 4a (3) BauGB

Bebauungsplan "GlogaustralRe-Sud", ME 69,



- 56 -

¢ Die Versiegelung der bislang unversiegelten Flachen vermindert den Austausch
zwischen Boden und Luft, so dass dies wiederum Auswirkungen auf die Verduns-
tungsrate oder die Entstehung von Kaltluftstromen und damit das lokale Klima
haben kann (z.B. kleinflachige Uberwarmungen).

¢ Die Kombination von Dachbegriinungen und Photovoltaikanlagen auf Dachern
kann positive Wechselwirkungen zur Folge haben. Die Dammwirkung von Dach-
begriinungen verringert sowohl Kélte- als auch Warmeverluste. Die Veranderung
des Mikroklimas auf einem PV-Grindach wirkt sich i.d.R. positiv auf die Biodiver-
sitat der Flora aus. Auch bewirkt die Evapotranspiration einen Kiihlungseffekt,
der sich positiv auf den Stromertrag der PV-Anlage auswirkt. Ebenfalls ist hervor-
zuheben, dass es bei einer Kombination zu einer doppelten Flachenausnutzung
mit positiver Wechselwirkung in mehreren Bereichen (Klimaschutz, Klimaanpas-
sung, Wasserhaushalt etc.) kommt.

e Der dauerhafte Sportanlagenlarm und der Verkehrslarm kénnen in der Wechsel-
wirkung Mensch/Gesundheit zu gesundheitlichen Schaden fuhren. Mit der Fest-
setzung von Schallschutzmalinahmen werden dies negativen Auswirkungen ver-
hindert. Zugleich behindern jedoch die notwendigen Schallschutzanlagen den
Luftaustausch im Bereich der Luftleitbahn, so dass die Hitzeeffekte insbesondere
Uber Asphaltflachen sich weiter erhéhen und sich wiederum nachteilig auf Ge-
sundheit der Menschen und der Fauna auswirken konnen.

¢ Die Errichtung der Schallschutzanlagen wirkt sich optisch auf das Orts- und
Landschaftsbild negativ aus, wodurch wiederum der Erholungswert der 6stlichen
Wege verringert wird.

¢ Die Wechselwirkungen im Geflige der Bodenablagerungen im Bereich der Sprint-
bahn, die durch Ausdinstungen in die Luft oder Auswaschungen in das Wasser
gelangen kénnen und dadurch von Fauna, Flora oder Menschen in schadigender
Weise aufgenommen werden kénnen, werden mit der Beseitigung dieser Ablage-
rungen nicht mehr vorhanden sein.

¢ Die Umnutzung des Geltungsbereich B entzieht der Landwirtschaft eine Flache
um diese wiederum 6kologisch wertvoll herzustellen mit positiven Auswirkungen
auf Flora und Fauna.

4.4.10 Zusammenwirken mit benachbarten Plangebieten

Mehr als 200 m sudlich des Geltungsbereichs A dieses Bebauungsplans soll im Gel-
tungsbereich des Bebauungsplans , Trakehnenstrale/Breites Bleek®, ST 81, ein wei-
teres Baugebiet im Ortsteil Stéckheim entstehen. Die von diesem Baugebiet ausge-
henden Auswirkungen auf die Umweltgiter (z. B. Immissionsschutz, Hochwasser-
schutz) wurden im vorliegenden Bebauungsplanverfahren als bereits faktisch gege-
ben vorausgesetzt und insofern bereits bertcksichtigt.

Aufgrund der vergleichsweise gro3en Abstande zwischen den beiden Baugebie-
ten und der dazwischenliegenden ausgepragten Griinachse beidseitig des
Springbaches sind wesentliche kumulierende Anderungen des Stadtklimas nicht
zu erwarten.

Die Stréme des ErschlieBungsverkehrs beider Baugebiete weisen nur sehr indirekte
Beziehungen auf, da das Baugebiet TrakehnenstralRe eine verkehrliche Erschlie-
Rung nach Westen und Stden und das Plangebiet GlogaustraRe-Sid nach Norden
aufweist. Eine direkte Verbindung besteht nicht. Kumulierende Auswirkungen in der
Bauphase oder Betriebsphase durch Verkehr sind aufgrund der getrennten Baustel-
lenverkehre nicht zu erwarten. Gleiches gilt fir den spateren motorisierten Individu-
alverkehr der zukiinftigen Bewohnerinnen und Bewohner. Im Bereich des Umwelt-
verbundes bestehen direkte Zusammenhange zwischen den beiden Plangebieten.
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Das bestehende Rad- und Fulwegnetz im suddstlichen Bereich des direkt angren-
zenden Bereiches des Bebauungsplans ME 2 ,Melverode Sid*, bietet einen direk-
ten Anschluss zur Strallenbahntrasse an der Haltestelle Trakehnenstralle.

Eine nennenswerte Kumulation mdéglicher schadlicher Umweltauswirkungen auf-
grund der relativen raumlichen Nahe ist insofern nicht zu erwarten.

Der Geltungsbereich B ist als Teil einer Ubergreifenden Entwicklung zur Renaturie-
rung intensivlandwirtschaftlich genutzter Flachen 6stlich der Okeraue. Diese um-
fasst neben den Restflachen des Grundstlcks 34/3 auch weitere Grundsticke in der
Nahe. Derzeit ist bereits beabsichtigt, den restlichen Grundstilicksteil als Flache fir
AusgleichsmalRnahmen eines anderen in Aufstellung befindlichen Bebauungsplanes
heranzuziehen.

MaRnahmen zur Vermeidung, Verhinderung, Verringerung und zum Ausgleich der
nachteiligen Auswirkungen

Im Rahmen der Eingriffsregelung nach BNatSchG werden MaRnhahmen zur Vermei-
dung, Verhinderung, Verringerung und zum Ausgleich von vorhersehbaren Eingrif-
fen in die Schutzguter Tiere/ Pflanzen/ Landschaft, Boden, Wasser und Klima/ Luft
bewertet. Die hierfur erforderlichen Flachen und MaRnhahmen werden im Bebau-
ungsplan festgesetzt.

Die gemalf den gesetzlichen Vorgaben (§§ 1 und 1 a BauGB) bei einer Planaufstel-
lung zu berticksichtigenden Vorschriften zum Umweltschutz sind im vorliegenden
Bebauungsplan mit den folgenden Ergebnissen angewendet worden.

MaRnahmen zur Vermeidung, Verhinderung und Verringerung erheblicher nachteili-

ger Umweltauswirkungen

Bei den Vermeidungs-, Verhinderungs- und Verringerungsmafnahmen handelt es
sich um allgemeine umweltschitzende Malinahmen, welche die 6értliche Situation,
die geplante Nutzung und die in der Bestandsanalyse festgestellten Wertigkeiten
von Natur und Landschaft berlcksichtigen. Eine ausfihrliche Darstellung der MaR-
nahmen erfolgt im Kapitel 4.4 bei den jeweiligen Belangen.

Folgende Rahmenbedingungen und MaRnahmen dienen der Vermeidung, Verhin-
derung und Verringerung nachteiliger Auswirkungen im Geltungsbereich A:

e Sparsamer Umgang mit Grund und Boden durch Wiedernutzung einer Brachfla-
che und dadurch Verzicht auf Flacheninanspruchnahme von landwirtschaftlich
genutzten Flachen fur eine bauliche Entwicklung im bislang unbeplanten Aul3en-
bereich,

¢ Berlcksichtigung und Erhalt eines Grol¥teils der bestehenden Baum- und sonsti-
ger Geholzstrukturen durch Festsetzung éffentlicher Griinflachen sowie Festset-
zung zum Erhalt einzelner Baumstandorte im zentralen Griinzug zur Verringe-
rung von Eingriffsfolgen fur alle Schutzgiter des Naturhaushaltes und das Orts-
/Landschaftsbild,

¢ Pflanzung von Baumen und weiterer Geholzen auf nicht bebauten privaten und
offentlichen Flachen zur Durchgrinung des Plangebietes sowie zur Minimierung
kleinklimatischer Belastungen und Beeintrachtigungen des Ortsbildes;
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¢ Eingrinung von Stellplatzanlagen, Verpflichtung zur Begriinung geeigneter
Dachflachen und zu partieller Fassadenbegrinung zur Minimierung der kleinkli-
matischen Belastung durch versiegelte Flachen;

¢ Regelungen zur Verwendung Uberwiegend einheimischer und standorttypischer
Pflanzen fur die geplanten Anpflanzungen auf 6ffentlichen und privaten Flachen
zur Minimierung von Beeintrachtigungen fur das Schutzgut Pflanzen/Tiere und
fir das Landschaftsbild,

¢ Eine solaroptimierte Bauweise wird durch Ausrichtung tUberbaubarer Grund-
sticksflachen beginstigt und leistet einen Beitrag zum Klimaschutz,

¢ Die Anbindung des Wohngebietes an das Stadtbahnnetz sowie eine gute Anbin-
dung an das Wegenetz fur FuRganger und Radfahrer reduziert den Anteil des
motorisierten Individualverkehrs und leistet einen Beitrag zum Klimaschutz,

e Verringerung der Auswirkungen der Versiegelung durch die Tiefgaragen durch
Substratiiberdeckung und eine teilweise Uberpflanzung,

¢ Vermeidung einer zusatzlichen Belastung des Vorfluters Springbach durch anfal-
lendes Niederschlagswassers bei normalen Niederschlagsereignissen durch die
Anlage von Mulden entlang der Planstral’e und eines Regenruckhaltebeckens,

e Reduzierung der auf die Wohnflachen einwirkenden Schallbelastungen aus dem
Sportanlagenbetrieb sowie der Nutzung eines Wertstoffsammelstandortes auf
das Schutzgut Mensch/Gesundheit durch erhéhte Abstande der zukinftigen Bau-
felder und aktiven Schallschutz,

¢ Verringerung des Eingriffs in das Landschaftsbild und der negativen Wirkungen
auf die Kaltluftstromung durch Hohenreduzierung der notwendigen Schallschutz-
wand im Osten und Suden auf max. 6,0 m zulasten der Nutzung schutzwirdiger
Wohnraume im 3. OG sowie weitere Reduzierung der optischen Stérwirkung der
Schallschutzwand zum Siedlungsbereich hin durch Begrinungsmaflinahmen,

o Verpflichtung zur Errichtung eines Mindestanteils an Dachflachen zur Solarener-
gienutzung.

¢ Die Einhaltung von Regelwerken verschiedenster Art, die unabhangig von Fest-
setzungen im Bebauungsplan einzuhalten sind, wie z.B. zur Vermeidung von
Emissionen bei Baularm, zum Umgang mit Schmutzwasser, zum Umgang mit
verunreinigten Bdéden und Abféllen, tragt ebenfalls zur Vermeidung oder Verrin-
gerung von negativen Auswirkungen auf die Umweltschutzguter bei.

Mit den genannten MalRnahmen kénnen die negativen Auswirkungen auf die Um-
welt minimiert werden. AuRerdem wirken sich die genannten Mal3nahmen durch ih-
ren Beitrag zum Erhalt einer gesunden Umwelt und durch die Schaffung eines at-
traktiven und gesunden Wohn- und Arbeitsumfeldes positiv auch auf den Menschen
aus.

4.5.2 Malnahmen zum Ausgleich erheblicher nachteiliger Umweltauswirkungen,
Anwendung der Eingriffsregelung (§ 1 a Abs. 3 BauGB i. V. m. dem BNatSchG)

Das geplante Vorhaben stellt gemafR § 14 BNatSchG einen Eingriff in den Natur-
haushalt und das Landschaftsbild dar. Nach § 15 BNatSchG ist der Verursacher ei-
nes Eingriffs verpflichtet, vermeidbare Beeintrachtigungen von Natur und Landschaft
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zu unterlassen. Unvermeidbare Beeintrachtigungen sind nach § 15 BNatSchG durch
MaRnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege auszugleichen — Aus-
gleichsmalinahmen — oder zu ersetzen — ErsatzmalRnahmen. Als kompensiert gilt
eine Beeintrachtigung, wenn und sobald die beeintrachtigten Funktionen des Natur-
haushalts in gleichartiger bzw. gleichwertiger Weise hergestellt sind. Das Land-
schaftsbild kann durch eine landschaftsgerechte Neugestaltung ausgeglichen wer-
den.

Gemal § 18 Abs. 1 BNatSchG ist bei der Aufstellung von Bebauungsplanen tber
die Vermeidung, den Ausgleich und den Ersatz nach den Vorschriften des Bauge-
setzbuches zu entscheiden. Gemal § 1 a BauGB werden die Aspekte ,Ausgleich®
und ,Ersatz“ zusammenfassend als ,,Ausgleich® bezeichnet.

In Kapitel 4.4 sind die mit der Umsetzung des Bebauungsplanes zu erwartenden
Auswirkungen auf den Naturhaushalt mit seinen Schutzgitern und auf das Land-
schaftsbild dargestellt und bewertet worden. Nachteilige Auswirkungen hat dabei
v.a. die Bebauung/Versiegelung bisher offener Bodenflachen im Bereich des ehe-
maligen Sportplatzes. Dadurch entsteht ein Funktionsverlust fur die Schutzguter des
Naturhaushaltes auch in Verbindung mit der Zerstérung von Lebensraumen.

In Kap. 4.5.1 sind die im Rahmen der Anwendung der Eingriffsregelung vorgesehe-
nen Vermeidungs-, Verhinderungs- und Verringerungsmafnahmen im Geltungsbe-
reich A beschrieben, die wiederum teilweise auch dem Ausgleich nicht zu vermei-
dender, verhindernder oder verringernder Eingriffe dienen. Dies sind beispielweise
die Anpflanzfestsetzungen auf den 6ffentlichen und privaten Flachen sowie die vor-
geschriebene Dachbegrinung.

Die trotz der beschriebenen und im Bebauungsplan in Geltungsbereich A beruck-
sichtigten Vermeidungs-, Verhinderungs- und Verringerungsmafnahmen verblei-
benden erheblichen Eingriffsfolgen werden durch AusgleichsmalRnahmen in den
Geltungsbereichen A und B wie folgt kompensiert:

Die in Geltungsbereich A festgesetzte Installationen von mind. drei Nisthilfen fir den
Star in Altbdumen sowie von gebaudeintegrierten Nisthilfen fur Arten aus den Grup-
pen der Végel und Fledermause in den Gebauden des Allgemeinen Wohngebietes
WA 1 (zwei Nisthilfen je angefangene 20 m Fassadenlange) kénnen den Verlust von
Fortpflanzungs- und Ruhestéatten in Folge der Realisierung des Baugebietes kom-
pensieren.

Der Geltungsbereich B umfasst das westliche Teilstlick des Flurstlicks 34/3, Flur 7,
Gemarkung Veltenhof, mit einer Flache von 2.800 m2. Ziel der Ausgleichsmalinah-
men ist die Entwicklung von Magerstandorten in Verbindung mit einer Ruderalflur.

Die Ausgleichsmalnahmen werden textlich festgesetzt. Die Festsetzungen beeinflus-
sen das Landschaftsbild positiv und haben das Ziel durch die Extensivierung der Nut-
zung die Flache wieder verstarkt fur Flora und Fauna mit den Bedurfnissen an Ma-
gerstandorten und einer Ruderalflur bereitzustellen. Die festgesetzten Totholz- und
Steinanhaufungen stellen zusatzlich besondere Lebensraume fir Tiere und Pflanzen
dar.

Die Malnahmen tragen so auch zur Entwicklung des angrenzenden Naturschutz-
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bzw. Landschaftsschutzgebietes der ,Braunschweiger Okeraue® bei und sind mit de-
ren Schutzzielen vereinbar.

Damit kann im Sinne des BNatschG der nicht vermeidbare Eingriff im Geltungsbe-
reich A entsprechend ausgeglichen werden.

Erhebliche nachteilige Auswirkungen, die aufgrund der Anféalligkeit der nach dem
Bebauungsplan zuldssigen Vorhaben fiir schwere Unfille oder Katastrophen zu
erwarten sind

Die Stadt Braunschweig hat im Jahr 2020 ein Gutachten geman Art. 13 Seveso-
Richtlinie bzw. § 50 BImSchG zur Bestimmung angemessener Sicherheitsabstande
fur Betriebsbereiche in Braunschweig erstellen lassen. In diesem Rahmen wurde
unter anderem der in einer Entfernung von ca. 850 m nérdlich vom Baugebiet gele-
gene potenzielle Storfallbetrieb im Sinne der Stérfallverordnung, BHW Plain Bearing
GmbH & Co. KG, im Hinblick auf einzuhaltende Mindestabstande im Storfall unter-
sucht.

Der Betrieb wurde inzwischen aufgegeben, so dass aktuell keine negativen Auswir-
kungen mehr zu erwarten sind.

Im Baugebiet selbst sind derartige Nutzungen nicht zulassig, insofern kann sich kei-
nerlei Gefahrdung fur die Umgebung ergeben.

MaRnahmen zur Uberwachung der erheblichen Umweltauswirkungen
(Monitoring)

Gemal § 4c BauGB Uberwachen die Gemeinden die erheblichen Umweltauswirkun-
gen, die auf Grund der Durchfiihrung von Bauleitplanen eintreten, um insbesondere
unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen frihzeitig zu ermitteln und in der Lage
zu sein, geeignete MalRnahmen zur Abhilfe zu ergreifen.

Dabei sind alle Behérden verpflichtet, die Gemeinde Uber erhebliche, insbesondere
unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt zu informieren.

Diese Daten, wie auch weitere relevante umweltbezogene Daten, werden seitens
der Fachbehdrden mit Hilfe des stadtinternen Umweltinformationssystems vorgehal-
ten und standig aktualisiert.

Mit diesen genannten Instrumentarien lassen sich die umweltbezogenen Hand-
lungserfordernisse fur das Plangebiet erkennen.

Die Uberwachung insbesondere der festgesetzten Ausgleichs- und Arten-
schutzmalinahmen erfolgt im Rahmen der Umsetzung der Planung durch die
jeweils zustandige Behorde. Zur Erfolgskontrolle und Uberpriifung der arten-
schutzrechtlichen MaRnahmen wird im 1., 3. und 5. Jahr nach Fertigstellung der
Ausgleichsflachen ein Monitoring durchgefuhrt.

Besondere UberwachungsmaRnahmen, die dariiber hinausgehen, sind fir den Be-
bauungsplan ME 69 nicht erforderlich.
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Ergebnis der Priufung anderweitiger Planungsmoglichkeiten

Alternativen zur Art der baulichen Nutzung

Mit der Feststellung, dass ein Teil der Bezirkssportanlage Melverode nicht mehr zur
Sicherstellung des Betriebs bendtigt wird, hat sich die Chance ergeben, in einem in-
nenstadtnahen Ortsteil die absehbare Brache zeitnah umzunutzen. Folgende Nut-
zungsarten wurden gepruft:

e Gewerbe: Ein Gewerbestandort ist hier schon alleine wegen der Nahe zur Be-
standswohnbebauung nicht zielfiihrend. Eine Gewerbenutzung geht regelmafig
mit erhéhten Emissionen wie Schall, Luftschadstoffen und einer Erhéhung bzw.
Veranderung des Verkehrs (Lkw-Verkehr) einher. Die in Gewerbegebieten re-
gelmalig héheren Versiegelungsgrade wirden zu einer geringeren Versicke-
rungsrate, hoheren Hitzetemperaturen und damit schlechteren kleinklimatischen
Bedingungen vor Ort flhren.

e Sozialeinrichtungen: Die im rechtsverbindlichen Bebauungsplan ME 22 im
Nordteil festgesetzten Sozialeinrichtungen Kindertagesstatte und Jugendbe-
zirksheim werden zumindest im Hinblick auf die planungsrechtliche Zulassigkeit
im festgesetzten Allgemeinen Wohngebiet berlicksichtigt. Gegentber der ge-
planten Bebauung ergaben sich im Hinblick auf den Versiegelungsgrad usw.
keine wesentlichen Veranderungen der Umweltauswirkungen. Ggf. kann die ge-
plante Kindertagesstatte flachensparend in die Wohngebaude integriert werden.

e Jugendplatz: Die Bereitstellung eines eigenen Jugendplatzes unmittelbar neben
den Wohnbauflachen ist aufgrund der besonderen Schallschutzproblematik, die
entweder massive SchallschutzmalRnahmen oder ein Zuricknehmen der Wohn-
bebauung mit entsprechendem Wohnbaulandverlust erfordert hatte, nicht weiter
bericksichtigt worden. Die Realisierung der notwendigen zusatzlichen Jugend-
spielflachen durch Erweiterung im Bereich des bestehenden Jugendplatzes dst-
lich von Geltungsbereich A flhrt nicht zu negativen Umweltauswirkungen und
ist durch stadtisches Eigentum an den Flachen im Grundsatz gesichert.

e Spielplatz: Eine Verlagerung des bestehenden Spielplatzes an der
Glogaustralie hatte sich fir eine stral3enbegleitende Erweiterung der Wohnbe-
bauung angeboten, wurde aber nicht weiterverfolgt, da es sich um einen etab-
lierten und fUr die Bestandsbebauung nérdlich der Glogaustrae sehr wichtigen
und gut erreichbaren Standort handelt. Der Baumbestand und die unversiegel-
ten Flachen kénnen so erhalten bleiben. Die Unterbringung zusatzlicher Spiel-
flachen in der GroRenordnung des neu entstehenden Bedarfs in der festgesetz-
ten offentlichen Grinflache ist nicht mdglich, sondern wird au3erhalb des Gel-
tungsbereichs A geplant. Negative Umweltauswirkungen entstehen nicht.

4.8.2 Alternativen zum Maf} der baulichen Nutzung

Die urspringlich fir eine verdichtete Reihenhausbebauung im Sudteil vorgesehene
uneingeschrankte Dreigeschossigkeit wurde aus Schallschutzgriinden reduziert. Die
aus Schallschutzgriinden notwendige Schallschutzwand muss immer mindestens so
hoch sein, wie die zu schutzende angrenzende Wohnbebauung. Dies hatte zu einer
Hohe der Schallschutzwand von bis zu 10 m geflihrt, die aus stadtebaulichen Griin-
den eindeutig nicht zu beflirworten ist. Insbesondere das Orts- und Landschaftsbild
ware hiervon deutlich negativ betroffen. Zusatzlich wirde der Luftaustausch des Ge-
landes erschwert.

Auf eine hdhere Ausnutzung des Nordteils im Geltungsbereich A im Hinblick auf die
Geschossigkeit und die Uberbaubare Grundstiicksflache wurde verzichtet. Die Fest-
setzung einer héheren zulassigen Geschossigkeit bzw. Gebaudehdhe wurde nicht
einbezogen, um den stadtebaulichen Hoéhenkontext mit der gegeniiberliegenden Be-
bauung zu erhalten. Anderenfalls ware absehbar besonders bei einer strallenbeglei-
tenden Bebauung trotz Zurlickziehung der Uberbaubaren Grundsticksflache von 3,0
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auf 6,0 m der optische Eindruck der Neubebauung zu dominant geworden und das
Ortsbild beeintrachtigt worden. Die Festsetzungen einer deutlich niedrigeren Gebau-
dehohe mit weniger Geschossen hatte wiederum die stadtebaulich gewiinschte
Raumkante nicht erfullen kdnnen.

Die nordwestliche Baugrenze im Allgemeinen Wohngebiet WA 1 wurde im Bereich
der bestehenden Wertstoffsammelstation (WST) aus Schallschutzgriinden um bis
zu 15 m stdlich und 6stlich verschoben, um den etablierten Standort zu erhalten
und nicht verschieben zu miissen. Aus schallschutztechnischen Griinden sind pas-
sive Schallschutzmalinahmen nicht mdglich, daher wurde planerisch entsprechend
reagiert. Eine Verlagerung der WST, etwa zum bestehenden Parkplatz der Sportan-
lage, wurde geprift, aber aufgrund der dann schlechteren Entsorgungssituation der
Bestandsbebauung und fehlender Wendemdglichkeiten der Entsorgungsfahrzeuge
an der Sportanlage nicht vorgenommen.

4.8.3 Alternativen zur VerkehrserschlieRBung

Auf eine zusatzliche Zufahrtssituation mit einer 6ffentlichen zweiten Zufahrt zu den
Parkplatzen der Bezirkssportanlage wird zugunsten der Separierung der beiden
Verkehre verzichtet. Diese Zufahrt dient lediglich als Notbehelf fur Rettungskréafte.

Die ursprunglich deutlich stdlich geplante Wendeanlage hat zu Einschrankungen
der baulichen Entfaltung gefuhrt. Um hier gro3ziigig Flachen auch fur alternative
Wohnformen anbieten zu kénnen, wurde daher die Wendeanlage nach Norden ver-
schoben. Wesentliche positive oder negative Veranderungen der Umweltauswirkun-
gen waren nicht zu erwarten gewesen. Die Herstellung eines 6ffentlichen Fullwegs
in Stdostrichtung ist aufgrund der dann notwendigen Querung der Sportanlage aus
Sicherheitsgrianden nicht moglich. Zudem ware eine sehr aufwandige bauliche Ge-
staltung der Schallschutzwand notwendig geworden.

4.8.4 Alternative Dauerbrache

4.9

Wie bereits in 4.4.2 erwahnt, ist anzunehmen, dass sich die Flache bei dauerhaftem
Brachliegen durch Sukzessionsprozesse langfristig zu einer Waldflache verandern
wirde. Diese hatte gegentber dem Istzustand positive Umweltauswirkungen bei-
spielsweise durch eine héhere zu erwartende Artenvielfalt, einen héheren Verschat-
tungsgrad mit Kihleffekten, eine Verbesserung der kleinklimatischen Bedingungen
und einen erhdhten Erholungswert. Gegentiber der geplanten Bebauung wirden
diese positiven Umweltauswirkungen noch deutlich héher ausfallen.

Die bei Umsetzung der Planung entstehenden negativen Umweltauswirkungen wer-
den erkannt. In der Abwagung der Belange wird jedoch insbesondere der sparsame
Umgang mit Grund und Boden im Sinne § 1 a (2) BauGB durch den Vorrang der In-
nentwicklung vor der Inanspruchnahme von landwirtschaftlichen Flachen der Vorzug
gegeben. Hierbei wird insbesondere auf den in Kap. 3 und 6 dargestellten dringend
bendtigten Wohnraum im Stadtgebiet Braunschweigs verwiesen.

Zusammenfassung

Der Geltungsbereich A des Bebauungsplans "Glogaustraf’e-Sud", ME 69, tberplant
einen nicht mehr erforderlichen Teil im Nordwesten der Bezirkssportanlage Mel-
verode. Ziel ist die Schaffung eines Wohngebietes mit einer verdichteten Bebauung
zur Bereitstellung von dringend bendétigtem Wohnraum im Stadtgebiet Braun-
schweigs. Entwickelt werden soll ein Standort fur verschiedene Wohnanspriiche mit
der Mdglichkeit auch alternative Wohnformen (z. B. mit reduziertem Wohnraumbe-
darf usw.) auf Teilen auf einer Nettobauflache von insgesamt ca. 1,68 ha umsetzen
zu kénnen.
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Als voraussichtlich erhebliche Umweltauswirkungen im Sinne des

§ 2 Abs. 4 BauGB, die mit diesem Bebauungsplan vorbereitet werden, sind insbe-
sondere der Verlust und die Veranderung von Lebensraumen fur Tiere und Pflan-
zen, der Verlust von Boden und Bodenfunktionen durch Versiegelung sowie die zu-
satzlichen Treibhausgasemissionen aus Errichtung und Betrieb (graue Emission,
Verkehr usw.) zu nennen. Gleichzeitig ist mit positiven Auswirkungen zu rechnen,
da im Zuge der Nutzung der Brachflachen belastete Bodenbereiche saniert bzw.
wiedernutzbar gemacht werden und ein Inanspruchnahme anderer unbelasteter Fla-
chen vermieden wird. Der Verlust von potenziellem Retentionsraum wird durch ge-
eignete MalRnahmen (Retentionsmulden im Stralenraum, Regenruckhaltebecken
etc.) kompensiert.

Natur und Landschaft

Die Eingriffe in Natur und Landschaft werden unter Berlicksichtigung von anerkann-
ten Beurteilungsmalstaben bewertet. Als MalRnahmen zur Vermeidung und Verrin-
gerung von Beeintrachtigungen sind fiir das Baugebiet vorgesehen:

¢ Erhalt des Baumbestandes insbesondere im Westen durch Festsetzung einer 6f-
fentlichen Grunflache sowie Festsetzung zu erhaltender Einzelbdume im zentra-
len Griinzug des Geltungsbereichs A,

e Durchgriinung des Baugebietes,
¢ Grlneinbindung des Baugebietes,
e Schaffung 6ffentlicher Grinflachen mit Erholungswegen,

e Reduzierung der optischen Einwirkungen der Schallschutzwand durch Begri-
nungsmaflnahmen in der Flache flr Immissionsschutz,

e Vermeidung von Inanspruchnahme von Flachen aul3erhalb des innerstadtischen
Zusammenhangs,

¢ Wiedernutzbarmachung brachliegender Flachen.

e Zur Reduzierung der Auswirkungen auf Brutvdgel und Fledermause die Anbrin-
gung von Nisthilfen im Geltungsbereich A als Ersatz festgesetzt.

Zur Kompensation der verbleibenden erheblichen Eingriffsfolgen ist im Geltungsbe-
reich B die Entwicklung von 0,28 ha zu einem Magerstandort im Bereich der Gemar-
kung Veltenhof geplant.

Flache

Der Geltungsbereich A hat eine Flache von ca. 3,5 ha, die Uberwiegend durch
Sportanlagen bzw. aufgegebene Sportanlagen und einen Spielplatz genutzt werden.
Von dieser Flache werden kiinftig ca. 1,68 ha als Nettobauflache beansprucht. Der
Rest ist als offentliche Grinflachen, Flache fir den Immissionsschutz, Verkehrsfla-
che und fur die Regenrickhaltung genutzt. Durch eine kompakte Siedlungsstruktur
mit moglichst geringen Erschliefungsflachen wird der Flachenbedarf so weit wie
maoglich reduziert. In Anbetracht des gro3en Wohnraumbedarfs in der Stadt Braun-
schweig ist ein Verzicht auf diese Flacheninanspruchnahme insgesamt jedoch nicht
moglich.

Die Flachen im Geltungsbereich B wird aus der landwirtschaftlichen Nutzung ge-
nommen und dauerhaft zu einem Magerstandort entwickelt. Die Flachen werden
nicht durch Baumaflinahmen Anspruch genommen.
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Klima und Luft

Die Festsetzungen von verschiedenen MalRnahmen, werden die zu erwartenden ne-
gativen Folgen auf den Klimawandel und den Klimaschutz teilweise vermeiden, ver-
mindern oder verringern konnen. Insgesamt sind jedoch Veranderungen und — nicht
erhebliche — Einschrankungen der bestehenden Kaltluftstrdome zu erwarten.

Klimaschutz

Beeintrachtigungen im Sinne des Klimaschutzes kdnnen bei der Entwicklung neuer
Baugebiete nicht vollumfanglich ausgeglichen oder vermieden werden. Es gilt, die
den Klimaschutz betreffenden Auswirkungen zu minimieren (Art und Menge der
Treibhausgasemissionen).

Eine verhaltnismaRig gute Versorgungslage und Anbindungen an den OPNV, das
FuR- und Radwegenetz kdnnen eine mindernde Wirkung auf das bestehende und
zukunftige Verkehrsaufkommen besitzen. Bei Planungsumsetzung entstehen im
Verkehrssektor nicht unerhebliche, zusatzliche Treibhausgasemissionen.

Bei Umsetzung einer maximalen Solarisierung i.V.m. einer solaroptimierten Bau-
weise kdnnen die zu erwartenden Treibhausgasemissionen aus dem Energiesektor
ebenfalls gemindert werden. Bei Planungsumsetzung ist in jedem Fall mit zusatzli-
chen Treibhausgasemissionen zu rechnen.

Der Aspekt ,Mensch und menschliche Gesundheit® ist im Wesentlichen durch den
Faktor Larm betroffen. Als Larmquellen, die von auf3en auf das neue Baugebiet ein-
wirken oder sich von dem neuen Baugebiet auf die bestehende Umgebung auswir-
ken sind zu nennen:

Strallenverkehrslarm

Schienenverkehrslarm

Gewerbelarm

Sportlarm

Freizeitlarm

Kinderlarm

Weitere Larmquellen (Wertstoffcontainer, Landwirtschaft).
Bauphase

Im Hinblick auf den Aspekt Gesundheit und zum Schutz der wohnenden und arbei-
tenden Bevdlkerung vor den Larmimmissionen der Planstralle (StralRenneubau), der
Glogaustrale, der A 36 sowie der Sportanlage werden im Geltungsbereich A Fest-
setzungen zum aktiven und passiven Schallschutz getroffen.

Bei Umsetzung des Bebauungsplans "Glogaustrale-Sud", ME 69, wird der mal3-
gebliche Orientierungswert der DIN 18005 fir Allgemeine Wohngebiete durch die
Verkehrslarmbelastung innerhalb des Geltungsbereichs A zum Teil deutlich tber-
schritten. Die im Rahmen des Strallenneubaus zu berticksichtigenden Immissions-
grenzwerte der 16. BImSchV werden bei ErschlieBung des Geltungsbereichs A
deutlich unterschritten.

Die Glogaustral3e ist bereits larmvorbelastet. Der StralRenneubau (Planstrafde) fuhrt
aulerhalb des Geltungsbereichs A an den Bestandsbebauungen der Glogaustrale
zu keinen nennenswerten zusatzlichen Uberschreitungen der maRgeblichen Immis-
sionsgrenzwerte der 16. BImSchV. Die Steigerung betragt maximal 1 dB(A). Umso
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deutlicher werden unter Bericksichtigung der alleinigen ErschlieRung von Geltungs-
bereich A im Baugebiet die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV unterschritten.

Die Uberschreitungen der Orientierungswerte der DIN 18005 fiir Allgemeine Wohn-
gebiete durch den Bestandsverkehr auf der Glogaustralte erfordert zur Sicherstel-
lung von gesunden Wohn- und Arbeitsverhaltnissen im Geltungsbereich A die Fest-
setzung von Larmpegelbereichen und Regelungen zum baulichen und passiven
Schallschutz.

Der Sportanlagenlarm fiihrt zu einer Uberschreitung der Immissionsrichtwerte der
18. BImSchV und damit zu einem Erfordernis aktive SchallschutzmaRnahmen fest-
zusetzen. Dies lasst sich aufgrund der engen Raumverhaltnisse nur durch eine
hohe Schallschutzwand gegenuber der Schallquelle erreichen und fuhrt zudem zu
Einschrankungen des Sudteils des Baugebiets. Hier ist auch bei einer mindestens
6,0 m hohen Schallschutzwand eine geringfiigige, nicht wahrnehmbare Uberschrei-
tung festzustellen, die sich aber durch weitere bauliche MalRnahmen an den Gebau-
den auf zulassige Werte reduzieren Iasst.

Der im Geltungsbereich A bestehende Boden wurde durch vielfaltige Eingriffe bei
Anlage und Betrieb der Sportanlage bereits deutlich anthropogen Gberformt.

Im Bereich der ehemaligen Anlaufbahn der Sprunggrube ist der Boden oberflachlich
auszutauschen. Durch die Bebauung wird es zu weiteren Veranderungen des Bo-
dens und Versiegelungen kommen, die sich auf den Boden negativ auswirken wer-
den.

Aufgrund der Bodenverhaltnisse ist die Sammlung und Ableitung des anfallenden
Niederschlagswassers im 6ffentlichen Strallenraum Uber eine Regenleitung in ein
Regenruckhaltebecken im Siiden vorgesehen. Von dort wird das Wasser gedrosselt
in den Vorfluter Springbach abgegeben. Im Nordteil wird das Niederschlagswasser
der Verkehrsflachen zunachst in einer seitlichen Mulde gesammelt und kann zum
Teil versickern. Im Sidteil ist eine Mulde zwar ebenfalls berlcksichtigt; aufgrund der
geringen Versickerungsfahigkeit ist eine teilweise Versickerung aber nur bedingt
moglich.

Das bisherige Orts- und Landschaftsbild einer weitgehend ausgeraumten Sportan-
lage wird durch das Baugebiet verandert. Die Eingrinung des Baugebietes tragt zu
einer Anreicherung des Landschaftsbildes nach innen bei. Die Hohe der Schall-
schutzwand wirkt sich deutlich nachteilig auf die 6ffentlichen Freiflachen der Sport-
anlage aus. Der Charakter der Erholungsfunktionen wird von einer Sporterholung zu
einer allgemeinen Erholungsfunktion durch die Anlage von Grinflachen mit offentli-
chen Wegen verandert bzw. kann durch den Erhalt des bestehenden Baumbestan-
des zum Teil erhalten bleiben.

Kultur- und sonstige Sachguter sind nicht oder nicht wesentlich betroffen.
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Weitere nachteilige Auswirkungen der Planung sind bezogen auf die planungsrele-
vanten Umweltaspekte nicht zu erwarten.

Mit Umsetzung der zeichnerisch und textlich festgesetzten MalRnahmen zur Grin-
ordnung sowie der MalRnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von
Boden, Natur und Landschaft auf den internen und externen Flachen sind die durch
den Bebauungsplan zulassigen Vorhaben im Sinne der Eingriffsregelung als ausge-
glichen einzustufen.
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Begriindung der Festsetzungen

5.1

5.2

5.21

Art der baulichen Nutzung

Hinsichtlich der Art der baulichen Nutzung werden alle Wohnbauflachen im Plange-
biet als ,Allgemeines Wohngebiet* gemal § 4 BauNVO festgesetzt.

Mit den Regelungen zur Art der baulichen Nutzung soll eine mit dem Schwerpunkt
Wohnen vertragliche Nutzungsdurchmischung ermoglicht werden, indem Infrastruk-
tureinrichtungen wie eine Kindertagesstatte und auch wohnvertragliche Arbeits-
platze kurze Wege innerhalb des Gebietes und im Ortsteil unterstitzen. Zusatzlich
werden dadurch aus mittel- und langfristiger Sicht Moglichkeiten geschaffen, um auf
zukUnftige Entwicklungen der Arbeitswelt (z. B. aktuell Homeoffice) reagieren zu
koénnen.

Um das Storpotenzial durch andere Nutzungen zu begrenzen und insbesondere die
wertvollen Wohnbauflachen nicht fir andere deutlich flachenintensivere Nutzungen
in Anspruch zu nehmen, werden die sonst in einem Allgemeinen Wohngebiet aus-
nahmsweise zulassigen Gartenbaubetriebe und Tankstellen generell ausgeschlos-
sen.

MaR der baulichen Nutzung

Das Mal der baulichen Nutzung wird insbesondere durch die Festsetzungen zur
Grundflachenzahl (GRZ), der Zahl der Vollgeschosse sowie der Hohe der baulichen
Anlagen bestimmt.

Grundflachenzahl

Far die Allgemeinen Wohngebiete wird die maximale Grundflachenzahl (GRZ) von
0,4 im Sinne der in § 17 BauNVO fur Allgemeine Wohngebiete (WA) festgelegten
Orientierungswerte als Obergrenze festgesetzt. Damit kann innerhalb des zuklnfti-
gen Baugebiets eine Dichte entstehen, die die Erfordernisse eines sparsameren
Umgangs mit Grund und Boden ermdglicht, ohne das die Anforderungen an ge-
sunde Wohn- und Arbeitsverhaltnisse erkennbar beeintrachtigt werden.

Im Allgemeinen Wohngebiet WA 1 kann die maximale Grundflachenzahl durch bau-
liche Anlagen unterhalb der Gelandeoberflache, durch die das Grundstick lediglich
unterbaut wird - wie hier Tiefgaragen - abweichend bis zu 0,7 Gberschritten werden,
soweit auf den nicht Gberbauten Tiefgaragen eine durchwurzelbare Substratiberde-
ckung von mind. 0,6 m in Verbindung mit einer Begriinung gegeben ist. Die ohnehin
nach § 19 Abs. 4 BauNVO geregelte mégliche Uberschreitung der GRZ um 50 %,
d.h. ausgehend von GRZ 0,4 bis auf 0,6, kann in diesem Fall noch mehr Grund-
stucksflache in Anspruch nehmen. Ohne diese Regelung ware eine Unterbringung
von Stellplatze mit einer verdichteten Bauweise nicht oder nur sehr eingeschrankt
realisierbar.

Insgesamt soll hierdurch eine effiziente Ausnutzung der Grundstiicke unter Bertck-
sichtigung der Unterbringung der Stellplatze ermdglicht werden. Gleichzeitig werden
durch die Mindeststarke der Substratschicht die Funktionen einer naturahnlichen
Bodenschicht (Versickerung, Verdunstung, geringere Erwarmung am Tag) anteilig
wiederhergestellt.

5.2.2 Zahl der Vollgeschosse

Im Allgemeinen Wohngebiet WA 1 werden drei bis vier Vollgeschosse festgesetzt.
Damit soll eine dem stadtebaulichen Konzept der Bildung einer Raumkante an der
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Glogaustralie entsprechende Mindestdichte und -héhe erreicht werden. Die Ge-
schossigkeiten in Verbindung mit der maximalen Hohe der baulichen Anlagen pas-
sen sich in vertraglicher Weise an die bereits bestehenden viergeschossigen Ge-
baude ndrdlich der GlogaustralRe an, ohne dass eine Unternutzung der Flache bzw.
Ubernutzung zu befiirchten ist. Mit einer Mindest- bzw. Hichstzahl an Vollgeschos-
sen soll eine vergleichsweise gleichmalige Hohenentwicklung erreicht werden.

Die Geschossigkeit soll sich dem stadtebaulichen Konzept entsprechend zu den of-
fenen Grunraumen im Osten und Suden abstufen. Dies wird durch eine Festsetzung
einer maximal zweigeschossigen Bebauung in den Allgemeinen Wohngebieten

WA 2 und WA 3 erreicht. Diese Festsetzung ermdéglicht eine auch den aktuellen An-
sprichen an Wohnraumbildung entsprechende Bruttogeschossflache.

Durch den Erhalt eines zentralen Grunkorridors mit Baumbestand zwischen den All-
gemeinen Wohngebieten WA 1 und WA 2 entsteht in Verbindung mit der unter-
schiedlich festgesetzten Gebaudehdhenentwicklung der drei Allgemeinen Wohnge-
biete gleichzeitig eine Zasur zwischen Nord- und Sudteil, die die gewlinschte opti-
sche Abstufung betont.

5.2.3 Hohen baulicher Anlagen

Im Allgemeinen Wohngebiet WA 1 betragt die zulassige Hohe baulicher Anlagen
durchgehend maximal 15,5 m. Insgesamt wird sich so ein in den bestehenden Stra-
Renzug einfigendes Hohenbild entsprechend der nérdlich gelegenen Wohnbebau-
ung ergeben, womit gleichzeitig eine effiziente Ausnutzung der geplanten Gebau-
degrundflachen erméglicht wird. Die Errichtung von Aufenthaltsraumen oberhalb
des obersten Vollgeschosses (,Staffelgeschoss’) ist auch tber die maximal vierge-
schossige Bebauung hinaus moglich. Weitere technische Dachaufbauten sind eben-
falls moglich.

Durch die Festsetzung von Traufhdéhen in den Allgemeinen Wohngebieten WA 1

und WA 2 wird sichergestellt, dass hier im Sinne einer harmonischen Hohenentwick-
lung eine Annaherung nicht nur der Héhen der Gebaude, sondern auch der Dachfla-
chen zumindest der Hauptgebaude erfolgt. Mit der Mindestfestsetzung wird den
Bauenden genug Spielraum gegeben, ihre Vorstellungen zu realisieren. Gleichzeitig
sichert die Festsetzung eines Mindestmalies, dass beispielsweise durch Dachaus-
kragungen unterhalb der Mindestmale die angestrebte harmonische Hohenentwick-
lung optisch negativ beeinflusst wird. Ein Verzicht auf die Festsetzung lie3ie man-
gels Regelung zu, dass beispielsweise die Traufhdhe in nicht nur untergeordneten
Teilen der Hauptgebaude theoretisch fast bis zum Stralenniveau heruntergezogen
werden kénnte und das Erscheinungsbild innerhalb der Allgemeinen Wohngebieten
WA 1 und WA 2 massiv dndern warde.

Gleichzeitig wurde bewusst auf eine konkretere Regelung im Allgemeinen Wohnge-
biet WA 3 verzichtet, da hier ausdriicklich Mischformen vor dem Hintergrund des
Bestrebens, alternative Wohnarten und -formen mit gestalterischer Freiheit anzusie-
deln, madglich sein sollen.

Mit der Festsetzung einer maximalen Hohe baulicher Anlagen in den Allgemeinen
Wohngebieten WA 2 und WA 3 auf 10,0 m wird in Verbindung mit der festgesetzten
Zahl der Vollgeschosse gewahrleistet, dass eine dem stadtebaulichen Grundziel
entsprechende verdichtete Bebauung entstehen kann, ohne das Ortsbild der umlie-
genden Wohnbereiche durch Gbergrofle Gebaudehdhen zu tiberformen oder einge-
schossige Bauten zu unternutzen. Gleichzeitig stellt die Festsetzung einen Kompro-
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miss dar zwischen den Anforderungen an den Schallschutz und den damit verbun-
denen Eingriffen in das Landschaftsbild durch die Schallschutzwand und dem Be-
darf an Wohnraumbereitstellung.

Uberschreitungen der maximal zulassigen Gebaudehdhen sind fiir notwendige tech-
nische Anlagen (Liftungsanlage, Abgasschornsteine, Antenne, PV-Anlagen) und
ErschlieBungsanlagen (Treppenhauser, Aufzige) bis zu 3,0 m zuldssig, um eine
hinreichende Abwicklung der inneren Gebaudeerschlielung und technischer Anla-
gen sowie eine Nutzung der Dachflachen fir Photovoltaik zu gewahrleisten. Dabei
sollen sie um das Mal} ihrer H6he von der Fassadenkante zurlickspringen, um op-
tisch hinter der Fassade zurlckzubleiben.

Uberbaubare Grundstiicksfldchen, Bauweise

Uberbaubare Grundstiicksflichen

Die Uberbaubaren Grundstuicksflachen werden tber Baugrenzen definiert. Die Bau-
grenzen wurden dabei so gewahlt, dass moglichst wenig durchgehende Gebaude-
riegel entstehen kénnen, um insbesondere weiterhin die Durchliftung mit erdnahen
Kaltluftstrdmen zu gewahrleisten. Zusatzlich wird so die Entstehung dominierender
Gebaudefronten zu den 6ffentlichen Flachen vermieden. Die Tiefe der Baufelder ge-
wahrleistet, dass hinreichend tiefe Gebaude entstehen kdnnen und gleichzeitig un-
verbaute Freibereiche zur Erholung verbleiben.

Im Allgemeinen Wohngebiet WA 3 wird auf eine Fassung einzelner Baufelder durch
Baugrenzen verzichtet. Das Allgemeine Wohngebiet WA 3 ist so konzipiert, dass
hier verschiedene, vom klassischen Wohnungsbau abweichende Bau- und Wohn-
formen mit- und nebeneinander entwickelt werden kénnen. Die Baugrenze wurde
daher so festgesetzt, dass eine maximale Flexibilitat fir die Umsetzung der Wohn-
formen besteht. Eine spatere Umsetzung ist realisierbar, da die Stadt Braunschweig
Eigentimerin der Grundstucke ist und im Rahmen der Grundstlicksverauf3erung
sachgerechte Anforderungen gesichert werden kénnen.

Zu den offentlichen Verkehrsflachen ist in der Regel eine durch Baugrenzen vorge-
gebene, mindestens 3,0 m breite, mit Ausnahme von erforderlichen Nebenanlagen
zu begriinende Vorgartenzone einzuhalten. Dabei werden die Uberbaubaren Grund-
stiicksflachen zur Wahrung einer flexiblen Bebaubarkeit in der Regel groRzligig ge-
fasst. Im Allgemeinen Wohngebiet WA 2 ist zu den Griinflachen im Westen und im
Allgemeinen Wohngebiet WA 1 nach Suden ein groRerer Abstand zu halten, um den
Gruncharakter in diesem zentralen Bereich zu starken. Im Allgemeinen Wohngebiet
WA 1 wird zudem auf der Ostseite eine etwas groRerer Abstand von 3,5 m aus
Rucksichtnahme auf den Gehdlzbestand (Kronenausdehnung) der 6stlichen offentli-
chen Grunflache 2 festgesetzt.

Fur ein gleichmafiges Erscheinungsbild der Gebaude, insbesondere zum offentli-
chen Raum hin, wird in den Allgemeinen Wohngebieten die zulassige Uberschrei-
tung von Baugrenzen auf 0,5 m bei max. 30 % der Fassadenbreite begrenzt. Damit
sind flexible Gebaudestellungen bei einer gleichzeitig weitgehend harmonischen
Gebaudefassade zum StralRenraum maglich. Optisch zu stark wirkende Versatze
der Einzelgebaude sollen gleichzeitig vermieden werden.

Im Nordwesten des Allgemeinen Wohngebiets WA 1 wird die Baugrenze abwei-
chend zum Teil zurickgezogen. Dies ist die planerische Reaktion auf die Schallbe-
lastungen des bestehenden und auch festgesetzten Standorts der Wertstoffsammel-
station. Zu dieser Flache ist ein Mindestabstand von mehr als 12 m eingehalten, da
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dieser Abstand nach der Rechtsprechung noch als vertraglich anzusehen ist. Zu-
kinftige bauliche Veranderungen der Wertstoffsammelstation stellen zudem eine
Moglichkeit dar, die Schallbelastung weiter zu reduzieren.

5.3.2 Bauweise

5.4

Die Gebaude im Allgemeinen Wohngebiet WA 1 kénnen innerhalb der Gberbauba-
ren Grundstlicksgrenzen auch tber 50 m lang werden. Damit soll die Errichtung von
Mehrfamilienhdusern entsprechender GréRe zugelassen werden. Daher wurde hier
eine entsprechende abweichende Bauweise festgesetzt.

Um sicherzustellen, dass die im stadtebaulichen Konzept vorgesehene Reihenhaus-
bebauung im Allgemeinen Wohngebieten WA 2 realisiert wird, werden in diesem
Bereich Hausgruppen festgesetzt. Dies gewahrleistet eine kompaktere Bebauung
mit einem gegenuber freistehenden Einfamilienhdusern verringertem Bodenver-
brauch.

Fur das Allgemeine Wohngebiet WA 3 im stidlichen Bereich wird keine Bauweise
festgesetzt. Damit sind grundsatzlich Bebauungen (Einzelhduser, Hausgruppen) mit
bis zu 50 m Lange zulassig. Da in diesem Bereich Sonderwohnformen realisiert
werden sollen, soll hier eine mdglichst grofl3e Flexibilitdt eroffnet werden. Einzelhei-
ten der Bebauung werden im Rahmen der Grundsticksvergabe festgelegt.

Zahl der Wohnungen

In den Allgemeinen Wohngebieten wird die Zahl der Wohnungen durch die Festset-
zung einer Mindestgrof3e der Grundstucksflache je Wohnung auf ein Hoéchstmal be-
schrankt. Mit diesen Festsetzungen zur Zahl der Wohnungen je Grundstucksflache
soll die tatsachliche Dichte des Baugebietes in dem Rahmen gehalten werden, der
der Entwurfsplanung und der Abwagung zugrunde gelegt worden ist und der die Di-
mensionierung der Wohnfolgeeinrichtungen und der StralRlenrdume mitbestimmt.

Eine solche Regelung dient zur Vermeidung von erhdéhten Belastungen (insbeson-

dere hoheren Verkehrszahlen mit entsprechend erhéhtem Parkraumbedarf, hohe-

rem Infrastrukturbedarf wie Kita- und Schulplatze usw.). Die damit verbundene Ein-
schrankung der Ausnutzbarkeit der einzelnen Grundstlcke ist hinnehmbar, da im-

mer noch hinreichend Wohnungen entstehen kdnnen und somit die Wirtschaftlich-

keit erhalten bleibt.

Im Allgemeinen Wohngebiet WA 1 ist maximal eine Wohnung je vollendete 65 m?
Grundstucksflache zulassig. Bezogen auf die Flache von ca. 6.550 m? sind somit
maximal 100 Wohnungen im WA 1 zulassig.

Im Allgemeinen Wohngebiet WA 2 ist maximal eine Wohnung je vollendete 180 m?
zulassig. Bezogen auf die Flache von ca. 4.560 m? sind somit maximal 25 Wohnun-
gen im WA 2 zulassig.

Im Allgemeinen Wohngebiet WA 3 ist maximal eine Wohnung je vollendete 200 m?
zuldssig. Bezogen auf die Flache von ca. 5.650 m? sind somit maximal 28 Wohnun-
gen im WA 3 zulassig. Hier soll jedoch auch die Realisierung alternativer Bau- und
Wohnformen ermdglicht werden. Insbesondere sollen Bau- und Wohnformen mit
stark reduzierten Grundstlicks- und Wohnflachenbedarf geférdert werden, wie sie
z.B. im Rahmen von sogenannten , TinyHouse“-Konzepten auf dem Markt sind. Des-
halb ist in solchen Fallen eine Reduzierung der MindestgroRe der Grundstiicksfla-
che auf 100 m? je Wohnung bei Wohnungen mit einer Wohnflache unter 40 m? zu-
lassig.
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Weitere Details kdnnen und sollen im Rahmen der dafir vorgesehenen Konzept-
vergaben geregelt werden, um sicherzustellen, dass nur besonders férderungswiir-
dige moderne Konzepte, die z.B. einen hohen Anspruch an gemeinschaftliches
Wohnen erflillen, diese Regelung ausnutzen. Die Reduzierung der Grundstlcksfla-
che in solchen Fallen kann zu einer Zahl von maximal 56 Wohnungen im WA 3 fih-
ren.

Von dem Mindestmal} der je Wohnung nachzuweisenden Grundstucksflache und
damit der Zahl der herstellbaren Wohnungen kann im konkreten Einzelfall aus-
nahmsweise nach oben abgewichen werden, wenn an anderer Stelle im Geltungs-
bereich A eine im gleichen Umfang erzielte Reduzierung rechtlich verbindlich sicher-
gestellt wird. Damit ist trotz einer gewissen Flexibilitat sichergestellt, dass die der
Planung zugrundeliegende Gesamtzahl der Wohnungen nicht Uberschritten wird.

Insgesamt lassen die Festsetzungen des Bebauungsplans im regularen Mehrfami-
lien- und Reihenhausbau maximal 153 Wohnungen zu. Im Falle der Realisierung ei-
nes besonderen Wohnkonzeptes mit reduzierten Wohnflachen ergit sich durch die
Zulassigkeit von maximal 181 Wohnungen.

Ob diese Mdglichkeiten ausgenutzt werden, bleibt abzuwarten. Im WA 1 ist damit zu
rechnen, dass die zuldssige Zahl an Wohnungen ausgeschopft wird. Im WA 2 kann
je nach Konzept (Grundstlicks- und Wohnflache der Reihenhauser) eine geringere
Zahl an WE zu erwarten sein. Dies trifft auch auf das WA 3 zu. Insbesondere ist ab-
zuwarten, ob dort tatsachlich eine so grofde Zahl an Wohnungen mit stark reduzier-
ter Wohnflache im Rahmen eines besonderen Konzeptes realisiert werden wird.

Der Bedarf an sozialer Infrastruktur steigt nicht linear mit der Zahl der Wohnungen
an. Insbesondere die Kleinwohnungen unter 40 m? Wohnflache durften in der Regel
nur eingeschrankt fir Haushalte mit Kindern geeignet sein.

Stellpldtze und Garagen, Nebenanlagen, Flachen fur Fahrradabstellanlagen

Stellplatze und Garagen

Im Allgemeinen Wohngebiet WA 1 sind private Stellplatze nur in Tiefgaragen zulas-
sig, damit das Bild des Wohnquartiers zugunsten der Eingriinung der geplanten Be-
bauung nicht zu stark durch Stellplatze beeintrachtigt und der Grad der Versiege-
lung verringert wird. Gleichzeitig wird damit durch die Unterbauung insbesondere
der Gebaude ein sparsamerer Umgang von Grund und Boden erreicht.

Private Garagen sollen in den Allgemeinen Wohngebieten WA 2 und WA 3 inner-
halb der Uberbaubaren Grundstlicksflache errichtet werden. Abweichend konnen
Stellplatze auf den den nachstliegenden o&ffentlichen Verkehrsflachen zugewandten
Grundstlicksseiten auch auferhalb der Giberbaubaren Grundstiicke errichtet wer-
den. Sie sollen einen zu begriinenden Mindestabstand von 1,0 m zu 6ffentlichen
Verkehrsflachen einhalten, um die optische Einwirkung in den 6ffentlichen Raum zu
reduzieren.

Am 1.7.2024 ist die Anderung der Niederséchsischen Bauordnung (NBauO) in Kraft
getreten. Damit entfallt unter anderem die Rechtsgrundlage flir den bauordnungs-
rechtlichen Nachweis von Einstellplatzen und fur die planungsrechtliche Festset-
zung eines Stellplatzschliissels jeweils fur Wohnungen. Die bislang bestehenden
planungsrechtlichen Steuerungsmaglichkeiten tGber 6rtliche Bauvorschriften im Be-
bauungsplan hinsichtlich einer nachzuweisenden Mindeststellplatzanzahl fir Woh-
nungen sind den planenden Gemeinden somit entzogen.
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Es wird im Baugebiet ,GlogaustralRe-Sid“ grundsatzlich von einem eher geringeren
Bedarf an Pkw-Stellplatzen ausgegangen, da die Bewohner von der guten Anbin-
dung des Baugebietes an das offentliche Wegenetz und Infrastruktureinrichtungen
sowie der guten Anbindung an das OPNV-Netz profitieren.

Um Fehlentwicklungen zu vermeiden, soll die Errichtung der Stellplatze anzahlma-
Rig auch ohne die weggefallenen Vorgaben der NBauO mdglichst beibehalten wer-
den. Es ist beabsichtigt, den Bau von Stellplatzen Uber die ErschlieRungstragerin
Uber eine privatrechtliche Vereinbarung bei der Grundstuicksvergabe zu regeln.

Nebenanlagen

In den Allgemeinen Wohngebieten sind Nebenanlagen gemaR § 14 BauNVO grund-
satzlich auch aufderhalb der Gberbaubaren Grundstlicksflachen zulassig. Sie mus-
sen aber zu den nachstgelegenen o6ffentlichen Verkehrs- und Griinflachen einen
Mindestabstand von 1,0 m einhalten, wenn eine Grundflache von 2,0 m2 tberschrit-
ten wird (z.B. groRer als Gartenhauser) bzw. wenn es sich um Sicht- und Wind-
schutzanlagen handelt. Hierdurch soll sichergestellt werden, dass solche Anlagen
nicht unmittelbar angrenzend an 6ffentliche Flachen (Strallen, Grinflachen) aufge-
stellt werden und so unmittelbar beschrankend auf die 6ffentlichen Rdume einwir-
ken. Besonders nachteilig wirken sich in diesem Zusammenhang langere Sicht- und
Windschutzanlagen aus, die die Grundstucke von den offentlichen Rdumen ab-
schotten und somit ahnlich negative Auswirkungen wie hohe, geschlossene Einfrie-
dungen haben. Solche Einfriedungen sind ebenfalls ausgeschlossen (s. Kap.
5.12.4). Die genannten Nebenanlagen sind, soweit sie au3erhalb der tGberbaubaren
Grundstucksflachen angelegt werden, entsprechend einzugrinen.

5.5.3 Flachen fiir Fahrradabstellanlagen

5.6

5.6.1

Der Fahrradverkehr gewinnt im Rahmen stadtebaulicher, verkehrlicher, umweltbe-
zogener und sozialer Zielsetzungen weiter an Bedeutung. Dies insbesondere, weil
der Fahrradverkehr in besonderem Mal3e zur Vermeidung von motorisiertem Indivi-
dualverkehr und der damit verbundenen negativen Folgen beitragt und stattdessen
umweltschonende Mobilitat schafft. Deshalb ist es von grofl3er Bedeutung, dass
auch eine entsprechende Infrastruktur daftir vorgehalten wird. Dazu gehdren auch
ausreichende Abstellmdglichkeiten fur Fahrrader auf 6ffentlichen sowie den Privat-
grundstucken. Diese mussen in ausreichendem Umfang vorhanden, leicht erreich-
bar, sicher und wettergeschutzt sein. Sie sollen ferner ein Angebot fur E-bikes und
Lastenfahrrader beinhalten.

Im vorliegenden Fall werden die Verkehrsflachen besonders im Nordteil des Plange-
bietes so bemessen, dass neben o6ffentlichen Stellplatzen auch gesonderte Berei-
che fur 6ffentliche Fahrradabstellanlagen genutzt werden kénnen.

Fur private Fahrradabstellanlagen ist es sinnvoll, diese Platze Gberwiegend sicher
und wettergeschutzt in den Tiefgaragen in der Nahe der Aufziige unterzubringen,
wo auch die Gelegenheit zum Aufladen von E-Bikes angeboten werden kann. Ein
Teil der Platze sollte jedoch auch oberirdisch auf den privaten Grundstlicken ange-
boten werden, zum einen fir Besucher, zum anderen zum kurzzeitigen Abstellen fir
Bewohner im Tagesablauf.

ErschlieRung, Offentliche Verkehrsflichen
Offentlicher Personennahverkehr, OPNV

Eine Anbindung an den OPNV erfolgt insbesondere an die viertelstiindlich verkeh-
rende StraRenbahnlinie 1 am Haltepunkt Militschstral3e, die in einer Entfernung von
ca. 400 m liegend einen direkten Anschluss an den Braunschweiger Bahnhof sowie
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die Innenstadt bietet. Aus dem stidlichen Teil des Geltungsbereich A liegt der Halte-
punkt Trakehnenstral3e in ca. 430 m Entfernung.

Erganzt wird das Angebot durch Bushaltestellen der Linie 431 vom Hauptbahnhof
Uber Melverode, Stéckheim, Mascherode, Sudstadt zur Helmstedter Stral3e und der
Linie 421 von der Helmstedter Stralle nach Wolfenblttel. Diese verkehren jeweils
halbstindlich und haben die ndchsten Haltepunkte Liegnitzstral’e in ca. 450 m Ent-
fernung und am westlichen Ende der Glogaustral3e in ca. 300 m Entfernung. Er-
ganzt wird das Angebot durch die Linie 481, die fur Schilerinnen und Schiler den
Ortsteil Melverode jeweils morgens und mittags mit den Schulen in Stéckheim und
Heidberg direkt verbindet.

Damit liegen die genannten Haltestellen noch in akzeptabler Entfernung zum Neu-
baugebiet.

5.6.2 Motorisierter Individualverkehr (MIV)

Der wesentliche verkehrliche Erschliellungsverkehr wird Gber eine Anknipfung an
die GlogaustralRe abgewickelt. Diese ist in ihrer Dimensionierung geeignet den zu-
satzlichen Verkehr von bis zu ca. 600 — 720 Kfz/Tag aufzunehmen und abzuwickeln.

Die innere ErschlieBung fur den gesamten MIV erfolgt Gber eine Stichstralie mit ei-
ner fur das dreiachsige Bemessungsfahrzeug hinreichend dimensionierten Wende-
anlage am sudlichen Ende.

Dabei ist das Baugebiet entsprechend dem stadtebaulichen Konzept in zwei unter-

schiedliche Wohnbereiche aufgeteilt, die bei der Durchquerung des mittigen, in Ost-

West-Richtung verlaufenden Griinzugs durch eine ausgepragte Verschwenkung der

Fahrbahn als solche auch deutlich wahrgenommen werden kdnnen:

¢ Im Siden soll die StralRe als verkehrsberuhigter Bereich (Mischverkehrsflache)
ausgestaltet werden. Von dieser Zentralachse sichern kurze 6ffentliche bzw. pri-
vate Stichwege die ausreichende Erschliefung der hinteren Grundsticke.

¢ Der nordliche Siedlungsteil wird ein héheres Verkehrsaufkommen aufweisen und
daher als normale 6ffentliche Stralenverkehrsflache ausgestaltet, die fir Tempo-
30 ausgelegt ist (Fahrbahn mit beidseitigen Gehwegen)

Die zeichnerisch festgesetzten Strallenverkehrsflachen berticksichtigen in der Di-
mensionierung jeweils die Anforderungen an die Verkehrsflachenbreiten aus der
Richtlinie zur Anlage von Strallen (RASt 2019).

Eine zusatzliche Zufahrt, die jedoch nur fir Fuf3- und Radverkehr sowie flr Ret-
tungsfahrzeuge zugéanglich sein wird, ist von Osten zur Sicherung eines zweiten Zu-
gangs fur die Rettungsfahrzeuge im Fall einer Blockierung der nérdlichen Plan-
strale vorgesehen.

Insgesamt wird die ErschlieRungsflache auf das notwendige Mal3 reduziert und un-
notige Versiegelungen vermieden.

5.6.3 Ful- und Radverkehr

Die innere ErschlieBung des Baugebietes flir den FuR- und Radverkehr wird im We-
sentlichen Uber die zentrale Stichstralle erfolgen. Im verkehrsberuhigten Bereich im
Siden sind dabei alle Verkehrsteilnehmenden gleichberechtigt. Im Nordteil sind die
festgesetzten Breiten der StralRenverkehrsflachen so dimensioniert, dass jeweils ein
gesonderter FuRweg beidseitig méglich ist.
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Zusatzlich sind in den &ffentlichen Grinflachen Erholungswege flr Ful3ganger und
eingeschrankt auch fir Radfahrer vorgesehen. Hier sind zur besseren Anbindung an
die umliegenden 6ffentlichen Grinflachen Verknipfungspunkte vorgesehen. Eine
direkte fuRlaufige Anbindung nach Siidosten ist unabhangig von der dort bestehen-
den Schallschutzwand auch wegen der dann notwendigen Querung der Sportanlage
aus sicherheits- und versicherungstechnischen Grinden nicht méglich. Es bestehen
gleichwohl verschiedene Wegebeziehungen in diese Richtung um die Sportanlage
herum.

Entlang der sidlichen und &stlichen Schallschutzwand ist eine 6ffentliche fuRlaufige
Nutzung des notwendigen Pflege- und Wartungsweges vorgesehen.

Griunordnung, Wasserwirtschaft, MalRnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Ent-
wicklung von Boden, Natur und Landschaft

Die festgesetzten Mallnahmen dienen der Umsetzung der griinplanerischen und na-
turschutzfachlichen Ziele in Bezug auf das durch die Planung begriindete Ausgleich-
serfordernis, die Anforderungen an eine landschaftsgerechte Einbindung bzw. Orts-
bildgestaltung des Baugebietes sowie dem Belang der Freizeit- und Erholungsnut-
zung

Griunordnung, Wasserwirtschaft (Geltungsbereich A)

Zur Minderung von Beeintrachtigungen durch die Umsetzung des Bauvorhabens
werden griinordnerische Festsetzungen fiir offentliche und private Flachen getrof-
fen. Die Regelungen haben 6kologische, funktionale und gestalterische Zielsetzun-
gen und betreffen folgende Mal3nahmen:

e Eingrinung und Durchgrinung des Baugebietes zur Eingriffsminimierung, insbe-
sondere zur Vermeidung und Verminderung von Beeintrachtigungen der Schutz-
guter Pflanzen- und Tierwelt, Klima und Luft, Orts- und Landschaftsbild sowie
Mensch und Gesundheit:

Festsetzung zum Erhalt einzelner ékologisch wie gestalterisch besonders
wertvoller Baumstandorte in der 6ffentlichen Grunflache 1 im Bereich zwi-
schen dem WA 1 im Norden und dem WA 2 im Siden,

Sicherung flachenhafter Gehdlzbestande durch Festsetzung 6ffentlicher Grin-
flachen,

Festsetzung von Baumpflanzungen innerhalb der Planstralen und auf priva-
ten Grundstucksflachen der Allgemeinen Wohngebiete WA 1 und WA 3;
Festsetzung von Anpflanzungsflachen entlang der Grundstiicksgrenze in den
Allgemeinen Wohngebieten WA 1, WA 2 und WA 3;

Festsetzungen zur Substratiiberdeckung und Begriinung nicht Gberbauter Fla-
chen auf Tiefgaragen,

Vorgaben zur gestalterischen Einbindung sichtbarer Sockelelemente von Tief-
garagen oder Gelandeaufschittungen durch Begriinung,

Festlegungen zur Gliederung und Uberstellung von Stellplatzanlagen mit Bau-
men sowie deren Eingriinung durch Heckenpflanzungen.

Festsetzung von Eingrinungsmalnahmen fir Anlagen der Ver- und Entsor-
gung, z.B. Wertstoffcontainer-Platze, wie auch fur private Mullsammelplatze
und gréRere Fahrradabstellanlagen.

Festsetzungen zur Eingriinung von Nebenanlagen aufRerhalb der tiberbauba-
ren Grundstucksflachen.

Festsetzungen zur Eingriinung und gestalterischen Einbindung erforderlicher
Immissionsschutzanlagen.
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Verwendung Uberwiegend standortheimischer und klimaangepasster Geholze zur
Starkung der Biodiversitat/Schutzgut Pflanzen und Tiere wie auch als Anforderung
aus der Bewaltigung der Folgen des Klimawandels.

Ausbildung eines naturnah gestalteten Regenrtickhaltebeckens zur Unterstiit-
zung der Biodiversitatsziele/Schutzgut Pflanzen und Tiere und als erlebbarer und
bereichernder Bestandteil des wohnungsnahen Freiraumangebotes fur den Men-
schen. Das Regenriickhaltebecken ist durch geeignete MaRnahmen verkehrssi-
cher auszubilden, da eine Einfriedung nicht zulassig ist.

Die Anlage von strallenbegleitenden Mulden mit Baumstandorten sowie eines Re-
genwasserrlickhaltebeckens dient der Rickhaltung des Niederschlagswassers im
Neubaugebiet bei Starkniederschlagen mit hohen Abflussspitzen.

Die entlang 6ffentlicher Griin- und Verkehrsflachen als Einfriedungen zulassigen
Hecken unterstutzen die gewlnschten Durchgriinung des Gebietes und machen
gleichzeitig die Grenzen zwischen 6ffentlichem und privatem Grin erlebbar.

Festsetzung von mindestens extensiven Dachbegriinungen auf geeigneten
Dachflachen mit positiven Wirkungen flir insbesondere Biodiversitat und Stadt-
klima/Wasserhaushalt.

Festsetzung von 6ffentlichen Granflachen mit integrierten Wegen und deren An-
bindung an die umgebenden Griinrdume flr die wohnungsnahe Erholung. Der im
Nordosten von Geltungsbereich A bestehende Kinderspielplatz wird planungs-
rechtlich gesichert. Die zusatzlichen Bedarfe an Spielflachen fir Kinder und Ju-
gendliche, die durch das planerisch vorbereitete Neubaugebiet entstehen, wer-
den im nahen Umfeld auf stadtischen Flachen aul3erhalb des Plangeltungsberei-
ches geschaffen. In den allgemeinen Grinflachen des Plangebietes ist ergan-
zend eine Mdblierung zum Aufenthalt und die Anlage punktueller Spielangebote
zulassig.

In der Flache fur den Immissionsschutz wird ein Weg eingerichtet, der nicht nur
zur Wartung der Schallschutzwand und der davorliegenden Grinflachen dient,
sondern auch gleichzeitig als Freizeitweg dienen kann. Die verbleibenden Fla-
chen sind mit einer leichten Anbdschung zu versehen und zu begriinen. Insbe-
sondere die hier festgesetzten Baume sowie die festgesetzten Rankpflanzen an
der Schallschutzwand dienen der Verringerung der optischen Beeintrachtigung
durch die bauliche Anlage.

Dach- und Fassadenbegriinung: Vor dem Hintergrund des Klimawandels ist fur
die Zukunft besonderes Augenmerk auf die Potentiale der Bauwerksbegrinung
zu richten.

Durch Dachbegriinungen lassen sich im Geltungsbereich A als Flache mit Funkti-
onen der Kaltluftentstehung die lokalen klimatischen Defizite in Bezug auf den
Feuchtigkeitshaushalt und das thermische Milieu mindern. Positive thermische
Effekte beziehen sich vorwiegend auf die Minderung der Temperaturextreme im
Jahresverlauf.

Die Vegetationsflachen von Dachflachen sind zumindest teilweise in der Lage,
Niederschlagswasser zu speichern und verzégert abzugeben. Die Kombination
eines grunen Flachdachs mit aufgestanderter Photovoltaikanlage ist grundsatz-
lich technisch mdglich. Konflikte zwischen den Belangen der Solarenergiegewin-
nung und der mit der Dachbegrinung verbundenen Zielsetzung sind, etwa bei
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aufgestanderter Bauweise, nicht zu erwarten. Hinzu kommen bei einer Dachbe-
grinung noch bauphysikalische Vorteile durch die dampfende Wirkung bei Son-
neneinstrahlung im Sommer bzw. durch die Verminderung des Warmedurch-
gangs und damit einer erhdhten Warmedammung im Winter.

Dachbegrinungen, insbesondere extensiver Art wie hier festgesetzt, sind heutzu-
tage technisch ausgereift, haben einen geringen Pflegebedarf und sind insge-
samt auch in wirtschaftlicher Hinsicht als zumutbar anzusehen. Die Regelung,
dass mindestens 70 % der Dachflache zu begriinen ist, berlicksichtigt, dass auch
Flachen aus technischen Erfordernissen (z. B. Oberlichtern) nicht oder nur in Tei-
len begrint werden kénnen. Die Vorgaben zu Dachbegriinung gelten fir Dachfla-
chen mit einer Dachneigung bis zu 15° des obersten Geschosses von Hauptge-
bauden sowie von Garagen, Uberdachten Stellplatzen und Nebenanalgen ab ei-
ner jeweiligen zusammenhangenden GréfRRe der Dachflache von 25 m?2.

Fir das Allgemeine Wohngebiet WA 1 werden fur die zu erwartenden grof3volu-
migen Baukdrper die Vorgaben zur Bauwerksbegrinung erganzt um die Begri-
nung von mindestens 10 % der gesamten Fassadenflache an Hauptgebauden.
Die Fassadenbegrinung ist ebenfalls geeignet, die mit der Realisierung des Bau-
gebietes einhergehenden negativen stadtklimatischen Wirkungen zu mindern
und ist dartber hinaus besonders geeignet, grollvolumige Baukorper gestalte-
risch in ihr Umfeld einzubinden. Auf einen héheren Anteil als Mindestmal} wird
verzichtet, um die Bauwilligen nicht zu Uberlasten. Dies geschieht auch vor dem
Hintergrund, dass Fassadenbegrinung bei AuRenwarmedammungen oft nicht
geeignet ist (vgl. Bundesverband GebaudeGrin e. V.).

Die Festsetzung von verpflichtenden Dach- und Fassadenbegrinungen ist geeig-
net, die negativen Auswirkungen der Versiegelung im Hinblick auf Regenrickhal-
tung und kleinklimatische Verhaltnisse zu vermindern.

e Mit der zeitlichen Bindung fur die Umsetzung der Anpflanzungen und Vorgaben
zu den zu verwendenden Pflanzqualitaten wird eine zu grole zeitliche Spanne
zwischen der Realisierung der Bebauung und dem Erreichen der gestaltenden
und eingriffsmindernden Wirkung der Begrinung verhindert (z.B. Schaffung von
Grunvolumen, Beschattung von versiegelten Flachen). Fur die zukunftigen An-
wohner entsteht mit der zligigen Herstellung der 6ffentlichen Grinflachen zeitnah
ein attraktives Wohnumfeld. Um die angestrebte Wirkung der festgesetzten Ge-
holzpflanzungen dauerhaft zu sichern, sind abgangige Gehdlze durch Neupflan-
zung zu ersetzen. Baume sind dauerhaft in einem dem natirlichen Habitus ent-
sprechenden Kronenbild zu erhalten und zu entwickeln.

Fur die Entwicklungsfahigkeit von Baumen mit Standorten in einem versiegelten
Umfeld (z.B. Strallenraum, Stellplatzanlagen) sowie flir Baumstandorte auf Tief-
garagen werden Mindestanforderungen hinsichtlich Gré3e, Breite und Substrat-
volumen fur die Ausbildung der Baumstandorte festgesetzt.

Als mittelkronige Baume werden Baumarten bezeichnet, die im ausgewachsenen
Zustand regelmafig eine Hohe von ca. 10 — 15 m erreichen. Gro3kronige Baume
erreichen i.d.R. H6hen von Uber 15 m. Gemal Niedersachsischem Nachbar-
rechtsgesetz ist bei der Anpflanzung von Baumen bis zu 15 m Hbéhe i.d.R. ein
Abstand von mind. 3 m von den Nachbargrundstucken einzuhalten. Fir Baume
mit einer Wuchshohe von Uber 15 m Hohe gilt ein einzuhaltender Abstand von
i.d.R. mind. 8 m zum Nachbargrundstick. Fir Ausnahmen von diesen Regelun-
gen wird auf das Niedersachsische Nachbarrechtsgesetzverwiesen.
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MaRnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und

Landschaft (Geltungsbereiche A und B)

Als Ergebnis der Eingriffs-Ausgleichsbilanzierung wurde unter Berlcksichtigung der
kinftigen Festsetzungen im Geltungsbereich A des vorliegenden Bebauungsplans
ein Ausgleichsdefizit festgestellt, welches durch MalRnahmen auf externen Aus-
gleichsflachen in Geltungsbereich B kompensiert werden kann. Artenschutzrechtli-
che Belange werden darlber hinaus durch die Mallnahmen in Geltungsbereich A
berucksichtigt.

Geltungsbereich A: Nisthilfen

Aufgrund moderner Bauweisen und Warmeisolierungen, die keine Unterschlupfmdg-
lichkeiten fur gebdudebewohnende Arten mehr bieten, sind die Bestéande der be-
troffenen Vogel- und Fledermausarten auch im Stadtgebiet von Braunschweig stark
ricklaufig. Alle Vogelarten — also auch die gebaudebewohnenden — sind streng ge-
schitzt. Bei den Fledermausen sind sogar alle Arten auf der Roten Liste gefahrdeter
Arten mit unterschiedlichem Gefahrdungsgrad aufgefihrt.

Bei der Ermittlung des Kompensationsbedarfs wird auch den neu entstehenden
Hausgarten und Griinanlagen ein spezifischer Biotopwert beigemessen. Diese Bio-
tope im Siedlungsraum sind zwar als Nahrungshabitate flir gebaudebewohnende
Arten geeignet, bieten jedoch kaum geeignete Quartiermoéglichkeiten. Zur Erflllung
der 6kologischen Funktion ist daher die Installation von Nistgelegenheiten bzw. -hil-
fen aus naturschutzfachlicher Sicht erforderlich.

Aus diesem Grund sind an Gebauden im Allgemeinen Wohngebiet WA 1 in Abstim-
mung mit der Unteren Naturschutzbehdrde fur gebaudebritende Vogelarten (Haus-
rotschwanz, Haussperling, Star, Mehlschwalbe, Mauersegler, Turmfalke) und Fle-
dermausarten (Zwerg-, Micken-, Bart-, Fransen-, Breitfliigelfledermaus) Nist- und
Lebensstatten durch geeignete Bauweise in die Konstruktion zu integrieren oder als
kinstliche Nisthilfen anzubringen. Dabei sind je angefangene 20 m Fassadenlange
der Hauptgebaude zwei Nist- und Lebensstatten herzustellen.

Fur den gefahrdeten Star sind aufgrund der in den Allgemeinen Wohngebieten weg-
fallenden Baume mindestens drei Nisthilfen im erhaltenen Altbaumbestand zu er-
richten.

Geltungsbereich B: Externe Ausgleichsmalinahmen, Zuordnung

Der im Geltungsbereich A nach Brachfallen zwischenzeitig aufgrund reduzierter
Pflege entstandene Magerstandort ist zwar aufgrund von Sukzessionsprozessen
entfallen, soll aber dennoch ein Element der Ausgleichs- und ErsatzmalRnahmen zur
Bewaltigung des Eingriffs in Natur und Landschaft sein. Daher wird in einem Gel-
tungsbereich B in der Gemarkung Veltenhof, Flur 7, Flurstiick 34/3 ein westliches
Teilgrundstuck im Umfang von 2.800 m? festgesetzt, auf dem ein Magerstandort in
Verbindung mit einer Ruderalflur zu entwickeln ist. Die diesbezuglichen Festsetzun-
gen sind geeignet, dieses Ziel in absehbarer Zeit zu erreichen und dauerhaft zu er-
halten. Festgesetzte Bodenmodellierungen, Totholz- und Steinanhaufungen sowie
Einsaaten mit bliitenreichen Gras- und Staudenfluren gewahrleisten einen struktur-
reichen Standort.

Mit der zeitlichen Bindung fur die Umsetzung der AusgleichsmalRnahmen wird eine
zu grolde zeitliche Spanne zwischen Vollzug des Eingriffs und dem Erreichen der
Kompensationswirkung verhindert. Es ist beabsichtigt, die Restflachen des Flur-
stiicks Gemarkung Veltenhof, Flur 7, Flurstlick 34/3 in einem anderen Bauleitplan-
verfahren als Kompensationsflachen fiir die Herstellung ahnlicher Biotopstrukturen
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festzusetzen. Die Herstellung der Gesamtflache in einem Zuge ist naturschutzfach-
lich wie wirtschaftlich sinnvoll und wird daher angestrebt. Die Frist fir die Umset-
zung wird daher hier auf maximal zwei Jahre nach Inkrafttreten des Bebauungspla-
nes ME 69 festgesetzt.

Die externe Ausgleichsflache befindet sich im Eigentum der Stadt Braunschweig.

Es wird davon ausgegangen, dass ein privater ErschlieBungstrager die gesamten
mit der Entwicklung des Gebietes entstehenden Erschlielungs- und Folgekosten
Ubernimmt. Sollte jedoch aus derzeit nicht absehbaren Griinden die Stadt Braun-
schweig als ErschlieBungstragerin auftreten, muss zur Ermittlung der Erschlie-
Rungsbeitrage in den Festsetzungen des Bebauungsplanes eine klare Zuordnung
der flachenbezogenen Eingriffe in Boden, Natur und Landschaft zu den Ausgleichs-
mafnahmen erfolgen. Daher wird die Zuordnung hier geregelt und der externe Aus-
gleich auf die verschiedenen eingriffsverursachenden Flachennutzungen, die in Gel-
tungsbereich A festgesetzt sind, nach ihrem jeweiligen Anteil an den Gesamtein-
griffsfolgen prozentual verteilt. Der Erweiterungsteil der Glogaustral3e wird mit 0 %
angesetzt, da diese Flache bereits im rechtsverbindlichen Bebauungsplan ME 22
als Verkehrsflachen festgesetzt ist, der Ausbau der Glogaustrale insofern auch
ohne Aufstellung des Bebauungsplanes ME 69 zuldssig ware und der Eingriff im
Sinne des § 18 Abs. 2 Bundesnaturschutzgesetz insofern als bereits erfolgt und
ausgeglichen anzusetzen ist.

Festsetzungen zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des Bun-
des-Immissionsschutzgesetzes

Grundlagen

Mit Blick auf die Sicherung gesunder Wohnverhaltnisse innerhalb des kinftig als All-
gemeines Wohngebiet (WA) festgesetzten Geltungsbereichs A und fir bestehende
Nutzungen im Umfeld, wurde das Vorhaben einer schalltechnischen Untersuchung
unterzogen (AMT, Isernhagen 2023).

Die Beurteilung der verschiedenen Gerauschimmissionen erfolgte beispielsweise
auf Grundlage der DIN 18005 (,Schallschutz im Stadtebau‘). Im Hinblick auf den
Stralienneubau der ErschlieBungsstralle (Planstrale) wurden dartiber hinaus die
Regelungen der 16. BImSchV (,Verkehrslarmschutzverordnung‘) zugrunde gelegt.
Bei der Beurteilung im StraRenneubau gemaf 16. BImSchV ist noch zwischen der
unmittelbar und mittelbar betroffenen Bebauung zu unterscheiden (s. a. Kap.
4.4.1.2). Es wird jeweils der am starksten belastete Immissionsort betrachtet; an al-
len anderen Immissionsorten sind die Belastungen entsprechend niedriger.

Erganzend wurden beziiglich einer Einschatzung der Zusatzbelastung im 6ffentli-
chen Stral3ennetz, die Bestimmungen der VLarmSchR 97 (,Richtlinie fur den Ver-
kehrslarmschutz an Bundesfernstralen in der Baulast des Bundes®) sowie in Analo-
gie zur Prufung nach § 45 Abs. 1 S. 1 und 2 Nr. 3 StVO als Orientierungshilfe eben-
falls die 16. BImSchV herangezogen.

Zur Beurteilung der im Hinblick auf den Larm der benachbarten Bezirkssportanlage
Melverode wurden die Regelungen der 18. BImSchV (,Sportanlagenlarmschutzver-
ordnung‘) zugrunde gelegt.

Aufgrund der unterschiedlichen Larmquellen wird im Folgenden eine differenzierte
Betrachtung der einzelnen Larmarten vorgenommen.
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5.8.2 StraRenverkehrslarm

5.8.2.1

Bestehende Strallen

MaRgebliche Quelle fiir den bestehenden Stralenverkehrslarm ist die Glogau-
stral3e, die vor allem auf den Nordteil des Geltungsbereichs A einwirkt. Im stdostli-
chen Teil des Geltungsbereichs A wirkt zum Teil noch die im Osten in einer Entfer-
nung von 600 m verlaufende Autobahn A 36. Nicht pegelbestimmend sind die Ein-
wirkungen der 6stlich und stidéstlich verlaufenden Gleisanlagen der Stral3enbahnli-
nie 1.

Die Uberschreitungen der Orientierungswerte der DIN 18005 fiir die festgesetzten
Allgemeinen Wohngebiete durch den bestehenden Verkehrslarm von der
Glogaustral3e von bis zu 5 dB(A) am Tag und bis zu 9 dB(A) nachts erfordern eine
planerische Bewaltigung im Bebauungsplan zur Gewahrleistung gesunder Arbeits-
und Wohnverhaltnisse.

Im Sinne des aktiven Schallschutzes durch planerische Mdglichkeiten wurden fol-
gende Mdglichkeiten gepruft:

¢ Aufgrund der bestehenden groR¥flachigen Verlarmung des Geltungsbereichs A
vor allem nachts durch Strallenverkehrslarm aus verschiedenen Richtungen
(GlogaustralRe, A 36) kann eine vollstandige Einhaltung eines hinreichenden
Schallschutzes allein durch Abstande der geplanten Wohnbebauung von diesen
Stralden nicht erreicht werden. Ein daraus resultierender genereller Verzicht auf
die Wohnbebauung ist jedoch damit nicht zutraglich, da im stadtischen Kontext
sehr oft erhdhte Verkehrslarmwerte als mittlerweile normal anzusehen sind und
zugleich dringend geeignete Wohnbauflachen im Stadtgebiet Braunschweigs be-
notigt werden. Insofern sind Belastungen der zukiinftigen Bewohnerschaft hin-
nehmbar und dem Bedarf an Wohnbauflachen wird hier der Vorzug gegeben.

¢ Mit einer deutlichen Reduzierung der Verkehrszahlen auf der Glogaustral3e ist
nicht zu rechnen, da es sich um eine Durchgangs- und ErschlieSungsstrale han-
delt. Verkehrsverlagerungen auf nachgeordnete Strallen waren mit Belastungen
angrenzender Wohnbereiche verbunden. VerlagerungsmalRnahmen des Ver-
kehrs fliihren an anderen Stellen im Ortsteil zu Mehrbelastungen und werden des-
halb nicht vorgesehen.

o Als planerische Malinahme, die im Rahmen der Abwagung vertretbar und mog-
lich ist, wird jedoch ein Abstand der nordlichen Uberbaubaren Grundstucksfla-
chen von der bisherigen Fahrbahnkante der Glogaustrale von mindestens
10,0 m — anstelle eines sonst iblichen Abstandes von 3,0 m - gesichert. Dies
fuhrt bereits zu einer Reduzierung um 1 - 2 dB(A).

e Schallschutzwande entlang der Glogaustral’e mussten etwa so hoch sein, wie
die angrenzende zu schiitzende Bebauung. Dadurch entstiinde bei der geplanten
viergeschossigen Bebauung eine die Optik und Wahrnehmung des Stral3en-
raums erheblich negativ beeinflussende Wirkung. Entsprechende MaRnahmen
werden deshalb nicht vorgesehen.

¢ Eine deutliche Reduzierung der Gebaudehéhe mit dem Ziel, gleichzeitigen die
Hohe der Schallschutzwand zu reduzieren, wiirde zu einem deutlichen Verlust
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von potenziellem Wohnraum flihren. Auch kénnte dabei durch niedrige Gebaude-
héhen nicht die optische Raumkante, die aus stadtebaulichen Griinden erzielt
werden soll, entlang der Glogaustralie entstehen. Zudem ware dennoch fir die
verbleibenden Geschosse eine Larmschutzwand verbunden mit optischen deutli-
chen Beeintrachtigungen erforderlich. Entsprechende Mal3nhahmen werden des-
halb nicht vorgesehen.

Nach Ausschdpfung aller méglichen aktiven SchallschutzmaRnahmen und um den-
noch die gesunden Wohnverhaltnisse durch Einhaltung der Orientierungswerte der
DIN 18005 sowohl tags als auch nachts gewahrleisten zu kénnen, werden soge-
nannte passive bauliche SchallschutzmalRnahmen festgesetzt. Diese sind regelma-
Rig geeignet, mit einem vertraglichen baulichen und finanziellen Aufwand bei der Er-
richtung der Gebaude den notwendigen Schallschutz zu leisten und werden daher
als hinnehmbar angesehen.

Zum Schutz vor Stralkenverkehrslarm werden im Bebauungsplan als Ergebnis der
planerischen Abwagung folgende Malinahmen festgesetzt:

e Festsetzung von Larmpegelbereichen mit den entsprechenden Vorgaben von
Mindestschallddmmmalen fir AuRenbauteile (passiver Schallschutz) gemaf
DIN 4109 (s. Kap. 5.8.7).

o Festsetzung einer fensterunabhangigen Beliiftung von Schlafraumen.

e Zum Schutz von AuRenwohnbereichen wie Terrassen, Loggien und Balkonen,
wird festgesetzt, dass diese durch entsprechende bauliche MaRhahmen so ge-
schitzt werden missen, dass der Beurteilungspegel von 55 dB(A) nicht Gber-
schritten wird. Dies kann z.B. durch Verglasungen, geschlossene Brustungen
oder entsprechend gegliederte Fassaden erreicht werden.

Im Rahmen des Bebauungsplans ist eine starkere Differenzierung von Berei-
chen, in denen Schutzmalinahmen fur AuRenwohnbereiche erforderlich sind, und
Bereichen, in denen keine Schutzmaflinahmen erforderlich sind, nicht mdglich.
Die Schallberechnungen beruhen auf freier Schallausbreitung. Auf dieser Basis
ist mit einer Uberschreitung des Beurteilungspegels von 55 dB(A) fast im gesam-
ten Plangebiet zu rechnen. De facto ergeben sich durch die spateren Bebauun-
gen jedoch geschitzte Bereiche, insbesondere im Schallschatten von Gebauden,
so dass damit zu rechnen ist, dass auch Auflenwohnbereiche ohne besondere
SchutzmalRnahmen entstehen kénnen. Der Bebauungsplan sieht hierfur die Még-
lichkeit vor, einen entsprechenden Einzelnachweis zu erbringen.

Individuelle, meist architektonische MafRnahmen kénnen den Spielraum fir andere,
von den Festsetzungen abweichende Schallschutzldsungen erméglichen. Sollte der
erforderliche Schallschutz durch andere Malinahmen (z. B. vorgehangte Fassaden
usw.) nachweislich erreicht werden kénnen, kann von den getroffenen Festsetzun-
gen abgewichen werden. Damit wird sichergestellt, dass keine wesentlichen negati-
ven Auswirkungen auf die geplante Nutzung als Allgemeines Wohngebiet entstehen
kénnen und die Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhaltnisse gewahr-
leistet sind.
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Fir die Kindertagesstatte wird im Bebauungsplan keine raumliche Festlegung etwa
als Flache fur Gemeinbedarf, getroffen, um hier flexibel auf spatere Bebauungskon-
zepte reagieren zu kénnen. Es ist jedoch absehbar, dass eine Kindertagesstatte im
Bereich des Allgemeinen Wohngebiets WA 1 errichtet werden soll.

Gemal der einschlagigen Literatur und der allgemeinen Verwaltungspraxis sind Au-
Renbereiche fur Kinder schutzbedurftige Freiflachen. Demzufolge wird im Stadtge-
biet Braunschweigs fur AuRenspielbereiche von Kindertagesstatten die Einhaltung
des Orientierungswertes von 55 dB(A) am Tag auf mindestens der Halfte der Au-
Renspielflachen angestrebt. Dies dient unter anderem einer gesunden Sprachent-
wicklung der Kinder.

Anhand eines Beispielstandortes im nordwestlichen Bereich an der Glogaustralte
wurde daher eine gutachtliche Prifung (AMT, 2023) vorgenommen. Dabei wurde im
Sinne eines Worst-Case-Szenarios unterstellt, dass die AuRenspielflache Richtung
Glogaustrale orientiert ist. In diesem Fall ware zur Einhaltung des angestrebten Be-
urteilungspegels die Errichtung einer Schallschutzwand mit einer Héhe von 2,0 m
entlang der zur GlogaustralRe orientierten Seite notwendig. An anderen Standorten
kénnen gunstigere Ergebnisse erzielt werden, z.B. wenn die AuRenspielflache im
Schallschatten von Gebauden liegt. So ist zum Beispiel auch ein Standort im nord-
Ostlichen Bereich mit einer von der Glogaustraf’e abgewandten Aulienspielflache
denkbar und zu préferieren.

Mangels Festlegung des Kita-Standortes ist die Festsetzung einer Schallschutz-
wand nicht zielfihrend. Im nachgeordneten Baugenehmigungsverfahren kdnnen in
Abhangigkeit vom konkreten Standort und Bebauungskonzept MaRnahmen zur Ein-
haltung des angestrebten Beurteilungspegels festgelegt werden.

Stralenneubau (Planstrale)

Die Ausweisung neuer Baugebiete ist regelmafig mit einer Entstehung zuséatzlicher
Fahrzeugbewegungen (hier: ca. 600 -720 Kfz/Tag) zu rechnen. Im Rahmen der ver-
kehrlichen ErschlieRung wird im Baugebiet zentral eine 6ffentliche Verkehrsflache
mit Wendeanlage eingeplant. Die nérdliche, in die GlogaustralRe einmindende Ver-
kehrsflache wird als Tempo-30-Zone ausgebaut, der stdliche Teil als verkehrsberu-
higter Bereich. Mit dem neu entstehenden Verkehr sind Erhéhungen des Verkehrs-
larms verbunden.

Weiterhin ist im Osten eine verkehrliche Anbindung an den &6ffentlichen Strallenbe-
reich der Parkflachen der Sportanlage als Behelfszufahrt fir Rettungsfahrzeuge vor-
gesehen, der jedoch larmtechnisch nicht weiter relevant ist.

a) Auswirkungen im Geltungsbereich A:

Innerhalb des Geltungsbereich A wird aufgrund der geringen Verkehrszahlen aus
dem Strallenneubau der Planstraf3e von ca. 600 -720 Kfz/Tag davon ausgegangen,
dass die mal3geblichen Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV sicher eingehalten
werden. In der Regel kénnen erst ab ca. 2.000 Kfz/Tag Uberschreitungen auftreten.
Die unmittelbare betroffene Neubebauung innerhalb des Geltungsbereich A wird
durch die Neuplanung demzufolge nicht wesentlich negativ belastet. Durch die si-
chere Einhaltung der Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV ist davon auszuge-
hen, dass die Belastung durch die Planstrale fur die neu entstehende Wohnbebau-
ung hinnehmbar ist.
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b) Auswirkungen auf Bestandsbebauung an der Planstrale (unmittelbare Betrof-
fenheit):

Eine unmittelbar betroffene Bestandsbebauung an der neu zu bauenden Planstral3e
ist nicht vorhanden.

c) Auswirkungen auf Bestandsbebauung der Glogaustralle (mittelbare Betroffen-
heit):

Durch das geplante Baugebiet wird auf den umliegenden Verkehrswegen regelma-
Rig ein erhdhtes Verkehrsaufkommen erzeugt, welches oft zu héheren Verkehrslar-
mimmissionen an der umgebenden, mittelbar betroffenen Bestandsbebauung
(SchweidnitzstralRe 29-35 und Waldenburgstralle 1-2) flihrt. Aufgrund von Mehrver-
kehren auf Verkehrswegen lassen sich gemaf Verkehrslarmschutzverordnung (16.
BImSchV) keine SchallschutzmalRnahmen ableiten.

Die Gerauschimmissionen aufgrund des Mehrverkehrs auf der Glogaustral3e wer-
den im Gutachten informativ berechnet und den Immissionsgrenzwerten bzw. den
Werten des Prognose-Nullfalls gegenubergestellt.

Wie in Kap. 4.4.1.2 dargestellt, werden die hilfsweise herangezogenen Immissions-
grenzwerte der 16. BImSchV fir Allgemeine Wohngebiete an den kritischsten Im-
missionsorten (entlang Glogaustralie) bereits im Prognose-Nullfall am Tag um bis
zu 5 dB(A) bzw. in der Nachtzeit um zu 7 dB(A) deutlich Gberschritten. An allen an-
deren von der Glogaustral’e etwas zurlickliegenden Immissionsorten der stidlichen
Schweidnitzstralde und sudlichen Waldenburgstralie werden die Tagwerte eingehal-
ten und die Nachwerte bereits aktuell um bis zu 2 dB(A) Uberschritten.

Die Sanierungsauslésewerte der VLarmSchR 97 werden im Prognose-Nullfall unter-
schritten. Die im Fall einer vom Zusatzverkehr betroffenen Bestandsbebauung her-
anzuziehenden und als ,Orientierungswerte® zu verstehenden Immissionsgrenz-
werte der 16. BImSchV werden schon im Prognose-Nullfall am Tag um mindestens
bis zu 4 dB(A) und in der Nachtzeit um bis zu 5 dB(A) Uberschritten. Da durch ein
erhohtes Verkehrsaufkommen auf Verkehrswegen kein Anspruch auf Schallschutz
besteht und auch die Sanierungsauslésewerte der VLarmSchR 97 nicht tberschrit-
ten werden, sind keine Schallschutzmalinahmen erforderlich.

Der Larm durch den planungsbedingten Zusatzverkehr an der betroffenen Be-
standsbebauung erhoht sich an allen Immissionsorten um aufgerundet maximal 1
dB(A). Wie in Kap. 4.4.1.1 dargestellt, wird die sogenannte menschliche Wahrnehm-
barkeitsschwelle, also die Schwelle ab der der durchschnittliche Mensch zusatzliche
Gerausche erst als solche wahrnimmt, erst bei einer Erhéhung des Beurteilungspe-
gels um mind. 3 dB(A) erreicht. Die Erhéhung um bis zu 1 dB(A) liegt demnach weit
unterhalb der Wahrnehmbarkeitsschwelle und wird daher gerade im urbanen Zu-
sammenhang als noch hinnehmbar eingestuft.

Die Festsetzung von SchallschutzmalRnahmen aufgrund des Strallenneubaus (Plan-
stral3e) ist deshalb nicht erforderlich.

5.8.3 Gewerbelarm

Es gibt nur einen Gewerbebetrieb in der GlogaustralRe 10 in einer relevanten Entfer-
nung. Die Ausbreitung von Schallemissionen des Betriebes beschranken sich auf
die Quellnahe. Die verkehrliche ErschlieRung erfolgt von der Glogaustraf3e. Mdgli-
che schalltechnisch relevante Freiflachennutzungen (Fahrverkehr, Ladebetrieb, etc.)
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werden durch die Gebaudestellung teilweise abgeschirmt und durch die Entfernung
von ca. 120 m zur nachstgelegenen Wohnbebauung im Geltungsbereich A deutlich
reduziert. Somit sind diese als nicht relevant einzustufen und wirken sich nicht nach-
teilig auf die geplante schutzbediirftige Wohnnutzung aus.

Aufgrund des Regelbetriebes der Ortsfeuerwehr Melverode werden keine Uber-
schreitungen der Immissionsrichtwerte festgestellt. Einsatzfahrten im Notfall wurde
dabei nicht bertcksichtigt, da sie dem Interesse und Wohl der Allgemeinheit dienen
und demzufolge hinzunehmen sind. Festsetzungen im Bebauungsplan fur Schall-
schutzmalnahmen sind somit nicht erforderlich.

Festsetzungen im Bebauungsplan fur Schallschutzmallinahmen gegen Gewerbe-
l&rm sind somit nicht erforderlich.

5.8.4 Sportanlagenlarm

Die mit der Festsetzung eines Kinderspielplatzes Uberlagerte bisherige Festsetzung
eines Bolzplatzes reduziert den planungsrechtlich méglichen Schalleintrag durch
Sport- und Freizeitlarm.

Das Schallgutachten stellt, wie in Kap. 4.4.1.4 aufgefihrt, bei freier Schallausbrei-
tung Uberschreitungen der Immissionsrichtwerte der 18 BImSchV durch Sportanla-
genlarm von bis zu 2 dB(A) im Osten und Sudosten des Allgemeinen Wohngebiets
WA 3 fest. Dabei wurde bereits eine 6,0 m hohe durchgehende Schallschutzwand
als aktive SchallschutzmalRnahmen unterstellt.

Bei den im Schallgutachten ermittelten Ergebnissen ist zu beachten, dass die darge-
stellten Beurteilungspegel gerundete Werte darstellen. Bei Sportlarm wird ein Wert
von 0,5 auf 1 aufgerundet. Anhand von Detailbetrachtungen ergibt sich, dass die
Uberschreitungen sich auerhalb der Ruhezeit im Bereich von 55,5 dB(A) bis max.
56,0 dB(A) und innerhalb der Ruhezeit bei 55,6 dB(A) liegen. Damit liegt die Uber-
schreitung deutlich unterhalb der Wahrnehmbarkeitsschwelle von 3 dB(A) und befin-
det sich zudem im Bereich der Messungenauigkeiten.

Ferner ist zu berticksichtigen, dass der aktuelle Spielbetrieb der Bezirkssportanlage
Melverode deutlich unterhalb der im Gutachten unterstellten Nutzungsintensitat
liegt. Auf Basis der aktuellen Nutzung sind deutlich geringere Beurteilungspegel vor-
handen. Dementsprechend ware aktuell nur eine ca. 120 m lange Schallschutzwand
in einer HBhe von 6,0 m erforderlich, um alle Immissionsrichtwerte fiir ein Allgemei-
nes Wohngebiet einzuhalten. Auch eine zukiinftige moderate Erweiterung des Spiel-
betriebes lasst keine Uberschreitungen erwarten. Ob ein dem Gutachtenansatz zu-
grundeliegender Vollbetrieb auRerhalb der Ruhezeit jemals erreicht wird, ist nicht
erkennbar. Das Schallgutachten unterstellt jedoch vorsorglich klnftig denkbare Ent-
wicklungen.

Folgende Malihahmen zur planerischen Bewaltigung des Schallschutzproblems
wurden geprift:

e Zur Reduzierung der Larmemissionen der Sportanlage wurde die dauerhafte Ein-
schrankung des Spielbetriebs der Bezirkssportanlage per planerischer Festset-
zung innerhalb und aulerhalb der Ruhezeiten gepruft. Dies steht jedoch dem
stadtischen Ziel einer moglichst uneingeschrankten Nutzung des Spielbetriebes
entgegen. Die Flexibilitdt der Bezirkssportanlagenutzung muss erhalten bleiben;
ihr wird in der Abwagung ein hohes Gewicht beigemessen. Ob, wann und in wel-
chem Umfang zukunftig eine Uber den gegenwartigen Umfang an Spielbetrieb
hinausgehende Nutzung tatsachlich stattfindet, ist derzeit jedoch nicht absehbar.
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o Auf eine Verschiebung der stdoéstlichen Baugrenze um bis zu 30 m nach Westen
wird verzichtet. Die Beschrankung der Gberbaubaren Grundsticksflachen wiirde
die Entwicklung des geplanten Wohnungsbaus erheblich einschranken. Insbe-
sondere wirde die angestrebte mdglichst flexible Bebaubarkeit fir alternative
Wohnformen im Grundsatz in Frage gestellt. Aufgrund der damit verbundenen
deutlichen Reduzierung der Uberbaubaren Grundstickflachen waren gemein-
schaftliche mittig angeordnete Freiflachen in Verbindung mit einer Mindestziel-
grélke an Wohneinheiten kaum realisierbar.

e Eine Reduzierung der Lange der Schallschutzwand auf das nach derzeitigem
Spielbetrieb erforderliche Maf3 von 120,0 m Lange wird nicht weiterverfolgt, da
der Bebauungsplan auch Schutz vor kiinftigen Entwicklungen auf der Sportan-
lage bieten soll. Die Nutzbarkeit der Sportanlage soll nicht durch die heranru-
ckende Wohnbebauung eingeschrankt werden.

o Mit der Festsetzung einer Flache fir den Immissionsschutz, innerhalb derer eine
mind. 6,0 m hohe und ca. 265 m langen Schallschutzwand errichtet werden
muss, wird hingegen der dauerhafte und weitgehend uneingeschrankte Spielbe-
trieb der Bezirkssportanlage Melverode gesichert. Die damit verbundenen nach-
teiligen Auswirkungen auf das Orts- und Landschaftsbild werden als noch hin-
nehmbar eingestuft und durch die Griinordnungsfestsetzungen gemildert. Im Ge-
genzug wird eine Bebauung mit schutzbedurftigen Aufenthaltsrdumen bis zum
einschlieflich ersten Obergeschoss und damit eine stadtebauliche und wirt-
schaftlich angemessene Bebauung ermdglicht. Diese Bebauung hat hier in der
Abwagung Vorrang vor dem Belang des Orts- und Landschaftsbilds.

o Der festgesetzte Ausschluss von schutzwirdigen Aufenthaltsraumen in den All-
gemeinen Wohngebiet ab dem zweiten Obergeschoss ist das Ergebnis einer Ab-
wagung zwischen dem Bedarf an Wohnflache und der Wirkung einer Larm-
schutzwand mit einer noch gréReren Héhe als 6,0 m. Fir Wohngebaude auf klei-
ner Grundstlicksflache (z.B. Reihenhduser oder auch die angestrebten Sonder-
wohnformen wie TinyHouses) ist die Realisierung von Wohnraumen im zweiten
Obergeschoss in der Regel wiinschenswert. Um die ungestérte Errichtung von
schutzbedurftigen Aufenthaltsraumen zu ermdglichen, wirde die zum Schall-
schutz notwendige Schallschutzwand jedoch etwa so hoch wie die Fenster der
nachstgelegenen Gebaudeseiten sein missen, also mindestens 8,5 m. Eine
Larmschutzanlage in einer solchen Hohe ware mit einer nicht mehr hinnehmba-
ren Beeintrachtigung des Orts- und Landschaftsbildes verbunden. Diese Beein-
trachtigung wird als so hoch eingeschatzt, dass Aufenthaltsrdume ab dem zwei-
ten Obergeschoss nicht zugelassen werden. Die Errichtung eines zweiten Ober-
geschosses wird jedoch nicht untersagt: hier kbnnen Raume untergebracht wer-
den, die keinen besonderen Schutz erfordern, jedoch fir Wohnnutzungen wich-
tige Funktionen ermdglichen, wie z.B. Klichen, Hobby- und Abstellrdume, Wasch-
und Trockenrdume.

e Eine Beschrankung der Zulassigkeit von schutzbedurftigen Aufenthaltsraumen
auf das Erdgeschoss zugunsten einer deutlich niedrigeren und damit optisch ver-
traglicheren Schallschutzwand hingegen wiirde die Gesamtheit schutzwrdiger
Raume in das Erdgeschoss zwingen und sich somit erheblich negativ auf die
Nutzbarkeit und Wirtschaftlichkeit der Gebaude auswirken. Gleichzeitig wirde die
bendtigte Grundflache zur Unterbringung der Aufenthaltsraume deutlich steigen
und damit den Flachenverbrauch einzelner Wohnungen im unerwiinschten Male
erhéhen. Deshalb wird von diesem Lésungsansatz kein Gebrauch gemacht.
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o Eine Festsetzung zur Orientierung von schutzwirdigen Aufenthaltsraumen auf
die schallabgewandten Seiten ist nicht zielfihrend, da aufgrund der Einwirkungen
teilweise von Studen und Osten und im Einzelfall auch Nordost kaum noch véllig
schallabgewandte Gebaudeseiten verbleiben.

e Eine Festsetzung zum Ausschluss von 6ffenbaren Fenstern auf den schallzuge-
wandten Seiten ist aus den gleichen Griinden nicht realistisch.

o Der Bebauungsplan schliel3t dariber hinaus die Moglichkeit einer groReren Hohe
der Larmschutzwand als 6,0 m nicht aus, da hier nur ein Mindestmal} festgesetzt
ist. Von dieser Moglichkeit kann ggf. Gebrauch gemacht werden, wenn die Ent-
wicklungen auf der Sportanlage Uber die in der Schalluntersuchung unterstellte
Nutzungsintensitat hinausgehen sollten. Eine solche Entwicklung ist nicht wahr-
scheinlich und wird auch nicht angestrebt, soll sicherheitshalber aber im Sinne
einer moglichst uneingeschrankten Nutzung der Sportanlagen als bedeutende
stadtische Infrastrukturanlage nicht ausgeschlossen sein.

Insgesamt ergeben sich aus den vorgenannten Griinden grundsatzlich Abwagungs-
spielrdume, die rechtfertigen, dass neben den im Folgenden genannten Festsetzun-
gen keine weiteren Festsetzungen zum Schutz vor Sportlarm fir erforderlich gehal-
ten werden. Zum Schutz vor Sportlarmlarm werden im Bebauungsplan als Ergebnis
der planerischen Abwagung folgende MalRhahmen festgesetzt:

¢ Einhaltung eines grotmdéglichen Abstandes der tberbaubaren Grundstlicksgren-
zen von 35,0 m im Allgemeinen Wohngebiet WA 3 von den sudlich angrenzen-
den Sportflachen.

¢ Anlage des Immissionsschutzes (Schallschutzwand) in einer H6he von 6,0 m und
einer Lange von ca. 265 m.

e Ausschluss von schutzbedurftigen Aufenthaltsraumen ab dem zweiten Oberge-
schoss in den Allgemeinen Wohngebieten WA 2 und WAG3.

¢ Baulicher Schutz von schutzbedirftigen AuRenwohnbereichen (s. Kap. 5.8.4.1).

5.8.5 Kinderlarm

5.8.5.1

5.8.5.2

Sowohl der im Nordosten bestehende Kinderspielplatz in der Glogaustral3e als auch
die im Rahmen der Planung vorgesehene Unterbringung der Kinderspielflachen in
einer oOffentlichen Grunflache an der Gorlitzstralle sind im Sinne des § 22 Abs.

1a BImSchG unter dem Aspekt der ,Sozialadaquanz® zu bewerten. Demgemalf sind
Gerauscheinwirkungen, die u. a. von Kinderspielplatzen hervorgerufen werden, im
Regelfall keine schadlichen Umwelteinwirkungen und somit im Allgemeinen hinzu-
nehmen. Ein Betrieb der Spielflachen in der besonders schutzwiirdigen Nachruhe-
zeit (22 - 6 Uhr) findet nicht statt.

Besondere Griinde, die dieses Toleranzgebot in Frage stellen kdnnten, liegen nicht
VOor.

Festsetzungen im Bebauungsplan fir SchallschutzmalRnahmen sind somit nicht er-
forderlich.

Kindertagesstatten sind gemafl § 22 Abs. 1a BImSchG unter dem Aspekt der ,Sozi-
aladaquanz‘ eingestuft. Entsprechend sind LarmaufRerungen durch Kinder im Allge-
meinen hinzunehmen. Besondere Griinde, die dieses Toleranzgebot in Frage stel-
len konnten, liegen nicht vor.
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Nach der Rechtsprechung ist die TA Larm fir die Beurteilung der Zumutbarkeit von
Verkehrslarm - aufgrund des Hol- und Bring-Verkehrs in Zusammenhang mit einer
Kindertagesstatte - nicht anwendbar. Vielmehr sind auch diese Immissionen von
den Nachbarn regelmafig hinzunehmen.

Festsetzungen im Bebauungsplan fir Schallschutzmalinahmen sind somit nicht er-
forderlich.

Zum angestrebten Schutz der AuRenspielflachen einer Kita vor Verkehrslarm wird
auf die Ausfihrungen im Kap. 5.8.2.1 verwiesen.

5.8.6 Wertstoffsammelstation

Wertstoffsammelstationen kénnen in mehrfacher Hinsicht zu Larmemissionen flih-
ren: Verkehrslarm (Benutzung, Entleerung), Einwurfvorgange (insbesondere Glas-
container), Entleerungsvorgange (ebenfalls insbesondere Glascontainer).

Das Verkehrsaufkommen ist in dem fur die Glogaustralle berechneten Verkehrsauf-
kommen enthalten. Die Entleerung durch den Entsorger ist relativ selten und betrifft
nur kurze Zeitrdume an Werktagen. Die Benutzung erfolgt wesentlich haufiger und
kann zu Stérungen angrenzender Wohnbebauung erfolgen. Dabei ist zu berlcksich-
tigen, dass die Benutzung nur werktags tagsuber zulassig ist.

Zum Schutz der geplanten Wohnbebauung vor Stérungen wurde die urspringlich
unmittelbar strallenbegleitend geplante Uberbaubare Grundsticksflache soweit zu-
rickgezogen, dass ein Mindestabstand von 15 - 20 m zur neuen Wohnbebauung
eingehalten werden kann. GemafR Rechtsprechung ist "in Wohngebieten bei Altglas-
sammelbehaltern der Gerduschklasse | ein Abstand zum Immissionsort von 50 m
und mehr anzustreben, wobei ein Abstand von 25 m bis 12 m noch als ausreichend
anzusehen ist." (Anm.: Nahezu alle in Braunschweig eingesetzten Wertstoffcontai-
ner entsprechen bei der Auslieferung ab Werk der Gerauschklasse I)

Der optimale Abstand von mindestens 50 m wirde die Bebaubarkeit und Wirtschaft-
lichkeit des Gesamtvorhabens durch den Wegfall von ca. 25-30 Wohnungen jedoch
wirtschaftlich massiv negativ beeinflussen.

Das Schallgutachten stellt fest, dass keine Uberschreitungen der Immissionsricht-
werte der TA Larm durch die Nutzung der Wertstoffsammelstelle vorliegt. Eine Fest-
setzung von Schallschutzmaflinahmen wie einer Schallschutzwand ist demnach
nicht zielfihrend, da diese bei der mdglichen viergeschossigen Bebauung im Allge-
meinen Wohngebiet WA 1 nahezu gleiche Hohen aufweisen musste.

Hier wird gegentber der Bestands- und der Neubebauung im Sinne des Gbergeord-
neten Planungsziels zur Bereitstellung von Wohnraum eine erhdhte Schallbelastung
auch vor dem Hintergrund der Einhaltung des Mindestabstandes entsprechend der
Rechtsprechung als noch hinnehmbar angesehen. Ggf. kann bei zukinftigen Uber-
schreitungen der Immissionsrichtwerte der TA Larm an den angrenzenden Grund-
stiicken durch andere Mallinahmen, z. B. schalldammende Einfriedungen, die Ver-
wendung unterirdischer Sammelbehalter, Verwendung von Behaltern mit glinstige-
ren Gerauschklassen usw. auch baulich reagiert und ein zuséatzlicher Schutz er-
reicht werden.

Insgesamt ist in der Abwagung auch zu bertcksichtigen, dass Wertstoffsammelstati-
onen ein integraler Bestandteil von Wohngebieten sind. Sie sollen auf kurzem Wege
auch fuBBlaufig erreichbar sein. Einzelne Stérungen sind deshalb hinzunehmen.
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5.8.7 Larmpeqgelbereiche (LPB)

Gemal den Berechnungsergebnissen zeigt sich, dass im Geltungsbereich A sowohl
die Orientierungs- als auch die Immissionsgrenzwerte bzw. Immissionsrichtwerte
durch die Larmarten Verkehr und Sport tberschritten werden. Zur Sicherstellung ge-
sunder Wohnverhaltnisse in dem geplanten Wohngebiet missen daher MalRnahmen
zum Schallschutz fir die betroffenen Allgemeinen Wohngebiete festgelegt werden.
Die einzelnen MalRnahmen sind bei den jeweiligen Larmquellen beschreiben und
bewertet. Im Folgenden werden die Auswirkungen der festgesetzten Larmpegelbe-
reiche und der damit verknipften passiven Schallschutzmalihahmen beschrieben.

Im Schallgutachten wurden allgemeingultige Anforderungen an den baulichen
Schallschutz in Form von Larmpegelbereichen (LPB) geman der DIN 4109 (,Schall-
schutz im Hochbau®) ermittelt. Dazu wurden fur den Geltungsbereich A bei freier
Schallausbreitung die resultierenden Auflienlarmpegel fiur die kritische Immissions-
hoéhe (1. OG) berechnet. Gemafl DIN 4109 ergibt sich der malRgebliche Aufldenlarm-
pegel aus den Beurteilungspegeln der einzelnen Larmarten am Tag zuziglich

3 dB(A). Dabei wird bezuglich des Verkehrslarms zwischen Tag- und Nachtpegel
eine Differenz von 10 dB und beztglich des Anlagenlarms eine Differenz von 15 dB
unterstellt.

Gemal DIN 4109 ergeben sich aus den jeweiligen mafigeblichen AuRenlarmpegeln
folgende Larmpegelbereiche:

MafRgeblicher AuRenlarmpegel Larmpegelbereich (LPB)
in dB(A)
61-65 1]
66 - 70 \Y]

Aus den Larmpegelbereichen resultieren die erforderlichen Bauschallddammmalle
(R'w,res) zur Sicherstellung gesunder Wohnverhaltnisse innerhalb von Gebauden.

Im Geltungsbereich A wird im Allgemeinen Wohngebiet WA 1 an der Glogaustral3e
und auf geringen Flachen im Allgemeinen Wohngebiet WA 2 an der Planstralle der
Larmpegelbereich IV erreicht. Uberwiegend wird jedoch nur der Lédrmpegelbe-

reich Il erreicht. Der Bebauungsplan setzt die zu berucksichtigenden Larmpegelbe-
reiche zeichnerisch fest; die Textlichen Festsetzungen schreiben die auf dieser Ba-
sis durchzufuhrenden passiven Schallschutzmalinahmen in Anwendung der

DIN 4109 vor.

Durch die Kenntlichmachung der Larmpegelbereiche im Bebauungsplan kénnen
sich Ansiedlungswillige auf die vorhandene Larmsituation einstellen und in Anwen-
dung der DIN 4109 fur eine geeignete Schallddmmung der Umfassungsbauteile in-
klusive der Fenster und deren Zusatzeinrichtungen (z. B. Luftungseinrichtungen)
sorgen (passive Schallschutzmalinahme).

Durch die heute Ubliche Bauweise und der im Allgemeinen einzuhaltenden Bestim-
mungen (Gebaudeenergiegesetz GEG) ergeben sich — dadurch, dass diese Anfor-
derungen mit den bestehenden baulichen Standards sicher eingehalten werden - bis
LPB Il in der Regel keine weitergehenden Auflagen an die Auflienbauteile. Abhangig
vom Fensterflachenanteil und dem Fassaden-Grundflachen-Verhaltnis kann dies
auch fur LPB Il zutreffen und dort den baulichen und finanziellen Aufwand fir pas-
sive Schallschutzmalinahmen wie schallgedammte Liftungen weiter reduzieren. Ab

Bebauungsplan "GlogaustralRe-Sud", ME 69, Begriindung, Stand: 31.07.2024
Verfahrensstand: § 4a (3) BauGB



5.9

- 88 -

dem Larmpegelbereich sind héhere bauliche Aufwendungen an den Gebauden er-
forderlich (massivere Bauweise auch von Wanden und Dachern).

Im Allgemeinen kénnen planerische/ bauliche Schallschutzmallinahmen bei der Er-
mittlung des erforderlichen SchallddmmmalRes bertcksichtigt werden. So wirken
Gebaude entlang der Strale im nicht nur geringen Umfang schallreduzierend auf
die rickwertig liegende Bebauung. Ebenso kénnen z. B. durch bauliche MalRnah-
men eine sinnvolle Raumorientierung, Rdume, die standig zum Schlafen genutzt
werden (Schlafzimmer, Kinderzimmer) oder auch Aufenthaltsraume, an den von der
maligebenden Schallquelle (insbesondere Glogaustralie) abgewandten Gebaude-
seiten angeordnet werden. So kann durch die Eigenabschirmung eine deutliche Pe-
gelminderung an diesen Fassaden erzielt werden.

Diese Pegelminderung kann geman DIN 18005 fir die von der jeweils maf3gebli-
chen Larmquelle abgewandten Gebaudeseiten ohne besonderen Nachweis bei den
mafgeblichen Aul3enlarmpegeln, bei offener Bebauung mit 5 dB(A) und bei ge-
schlossener Bebauung bzw. Hinter-/ Innenhéfe mit 10 dB(A), Berlcksichtigung fin-
den.

Erganzend kann eine ausreichende Bellftung von schutzbedurftigen Rdumen mit
Fenstern an Fassaden mit Pegelliberschreitungen auch durch einfache Mal3nah-
men, wie z. B. Gber Querliftung von Fenstern an Fassaden ohne Uberschreitungen,
vorgenommen werden.

Grundsatzlich liegt der ,Schwachpunkt® der Fassaden hinsichtlich Schalldammung
bei den Fenstern, deren Dammung nur in geschlossenem Zustand entsprechend ih-
rer Schallschutzklasse wirksam wird. Gekippte Fenster weisen — unabhangig von
ihrer Schallschutzklasse - ein Schallddmmmal’ von etwa 15 dB auf. Um einen unge-
stérten Nachtschlaf zu sichern, ist ab einem Beurteilungspegel von 45 dB(A) (Fens-
ter) die Liftung von Schlafrdumen bzw. von zum Schlafen geeigneter Rdume unab-
hangig von gedffneten Fenstern zu sichern. Sofern sinnvolle raumliche Anordnun-
gen nicht konsequent umgesetzt werden kénnen, ist dies entsprechend mittels Ein-
bau kontrollierter Be- und Entliftungsanlagen madglich.

Die Ermittlung bzw. Dimensionierung der o. g. notwendigen Schallschutzmalinah-
men ist unter Berlicksichtigung von Abstéanden, Hindernissen im Schallausbrei-
tungsweg, baulichen Gebdudeanordnungen und der Gebaudegeometrie vorzuneh-
men und mittels geeigneter nachvollziehbarer Bauvorlagen der Genehmigungsbe-
hérde vorzulegen. Die dabei anzuwendenden Berechnungsgrundlagen werden in
den Hinweisen zum Bebauungsplan eindeutig bestimmt. Die Zulassigkeit von Aus-
nahmeregelungen bei Nachweis im Einzelfall ermoglicht den Bauwilligen flexible Lo-
sungen, solange der Schallschutz gewahrleistet ist.

Erneuerbare Energien

Eine Versorgung mit Fernwarme ist grundsatzlich moéglich. Dem Zielkonzept des
Braunschweiger Versorgers ist zu entnehmen, dass eine teilweise Umstellung der
Energieerzeugung mittelfristig auf nachhaltige Brennstoffe (z. B. Holz bzw. Holzpel-
lets) beabsichtigt ist. Damit kann die Warmeversorgung einen nachhaltigeren Bei-
trag als bislang zur Verringerung der Folgen des Klimawandels leisten.

Bei jeder Neuausweisung flr Baugebiete auf bislang unbebauten Flachen ist regel-
maRig festzustellen, dass das vorhandene Kleinklima negativ beeinflusst wird. Dem-
zufolge wurden die in Kap. 4.4.5 aufgefuhrten Mallnahmen und Festsetzungen ge-
troffen, die geeignet sind, diese negativen Folgen zu vermeiden, zu vermindern, zu
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verringern oder auszugleichen. Damit wird gewahrleistet, dass die lokale stadtklima-
tische und lufthygienische Situation nicht wesentlich verschlechtert wird.

Der Rat der Stadt Braunschweig hat 2022 ein Klimaschutzkonzeptes 2.0 flr das ge-
samte Stadtgebiet Braunschweigs beschlossen. Dort wird als ein Manhahmenpunkt
die ,klimagerechte Baulandentwicklung“ als prioritdr umzusetzender Baustein fur die
angestrebte Klimaneutralitat der Stadt Braunschweig festgelegt.

Im Hinblick auf die abschlieRende Klimaschutzkonzepterstellung und unter Bertick-
sichtigung der Anforderungen des Baugesetzbuches im § 1a Abs. 5 BauGB zum Kii-
maschutz und zum Klimawandel wurden weitergehende Regelungen, wie die Fest-
setzung von Dachbegrinungen und die Verpflichtungen zur Errichtung von Anlagen
zur Solarenergienutzung in diesem Bebauungsplan bertcksichtigt.

Die Pflicht zur Ausstattung der Gebaude mit Anlagen zur Solarenergienutzung wird
unter Beachtung des Abwagungsgebots und unter Beriicksichtigung der 6rtlichen
VerhaltnismaRigkeiten des Eingriffs in die Eigentumsfreiheit im vorliegenden Bebau-
ungsplan gemal § 9 Abs. 1 Nr.23 b BauGB festgesetzt.

Im gesamten Geltungsbereich des vorliegenden Bebauungsplans sind bei der Er-
richtung von Gebauden Photovoltaikmodule auf einer Flache zu installieren, die min-
destens 50 % der Dachflache ausflllt (Solarmindestflache).

Ersatzweise kénnen anstelle von Photovoltaikmodulen zur Belegung der verbindli-
chen Solarmindestflache ganz oder teilweise Solarwarmekollektoren errichtet wer-
den. Grundsatzlich schlie3t die Regelung auch die Nutzung anderer, erganzender
Energiequellen nicht aus.

Die Festsetzung von Photovoltaik- und anderen Solaranlagen im Plangebiet ent-
spricht der Zielsetzung des vom Rat der Stadt Braunschweig am 27.09.2022 gefass-
ten Beschlusses zum Klimaschutzkonzept 2.0. Erklartes Ziel ist es demnach, Kii-
maneutralitat so schnell wie moglich, nach Moglichkeit bis 2030, zu erreichen. Zu
den im Beschluss genannten prioritdren Ma3nahmen zahlen auch der Ausbau von
Solarstrom und von dezentralen erneuerbaren Energien zur Warmeerzeugung so-
wie die klimagerechte Baulandentwicklung. Die Solarfest-setzung ist eine geeignete
MafRnahme zur Umsetzung dieses Beschlusses, der die Bauleitplanung explizit
adressiert.

Die Solarfestsetzung dient der nachhaltigen stadtebaulichen Entwicklung und dem
Klimaschutz (§§ 1 Abs. 5, 1 a Abs. 5 BauGB) und erfullt die stadtebaulichen Aufga-
ben der Nutzung erneuerbarer Energien (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 f BauGB). AuRerdem wird
ein ortsbezogener Beitrag zur Deckung des erhéhten Energiebedarfs erzeugt,
wodurch die Unabhangigkeit von Energieimporten erhoht werden kann. Die Installa-
tion und Nutzung von PV-Anlagen zur Stromerzeugung sichert langfristige Bezahl-
barkeit der Energieversorgung in Gebauden durch die Stabilitdt der Energiepreise.
Die Investitionskosten von PV-Anlagen sind kalkulierbar, die solare Strahlungsener-
gie ist im Gegensatz zu fossilen Brennstoffen kostenlos. Der Eingriff in die Baufrei-
heit und die Eigentumsfreiheit (Art. 14 Abs. 1 GG) ist daher zumutbar und tragt
Uberdies zu einer sozialgerechten Bodennutzung (§ 1 Abs. 5 S.1 BauGB) bei.

Soweit die Errichtung im begrindeten Einzelfall wirtschaftlich nicht zumutbar sein
sollte, kann von der Einhaltung der Festsetzung abgesehen werden.

Die Festsetzung gewahrleistet, dass das stadtebauliche Ziel einer nachhaltigen
Stadtentwicklung im Bereich des Geltungsbereich A erreicht werden kann.
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5.10 Soziale Infrastruktur

Bei Realisierung der zu erwartenden maximal ca. 150 zusatzlichen Wohneinheiten
(bzw. maximal ca. 180 WE mit tiw. Sonderwohnformen) ergibt sich, dass mit der Zu-
nahme der Bevdlkerung an dieser Stelle auch zusatzliche Bedarfe an sozialer Infra-
struktur, wie Platze in Kindertagesstatten und Grundschulen sowie Bedarf an zu-
satzlichen Spielflachen fur Kinder und Jugendliche entstehen. Diese sind im Sinne
der allgemeinen Vorsorgepflicht der Gemeinde zu prifen und ggf. zusatzliche be-
darfsorientierte Angebote zu schaffen.

Dabei ist zu beachten, dass bei den Sonderwohnformen (TinyHouses) bei Wohnun-
gen, die weniger als 40 m*Wohnflache haben, in der Regel mit einer geringeren Per-
sonenzahl und insbesondere mit einer geringen Kinderzahl je Wohnung zu rechnen
ist.

5.10.1 Kindertagesstatten

Es ist mit einem Bedarf von 21 Kindergarten- und 16 Krippenplatzen zu rechnen.
Dieser Bedarf kann in den vorhandenen Einrichtungen im Stadtbezirk nicht abge-
deckt werden. Daher entsteht der Bedarf zur Errichtung eines neuen Standortes fir
eine Zwei-Gruppen-Kindertagesstatte mit einer Gréfienordnung von mindestens
1.550 m? anteiliger Grundstuicksflache (Gebaude, AulRenspielflache, Nebenanla-

gen).

Vorzugsweise sollte diese neue Kita raumlich nah des neu bestehenden Bedarfs
eingeplant werden. So wurde geprift, ob ein geeigneter eigenstandiger Standort im
Geltungsbereich A eingeplant werden kann. Dies ware im Allgemeinen Wohngebiet
WA 1 in einer der beiden nérdlichen tberbaubaren Grundsticksflachen moglich,
geht aber deutlich zu Lasten der Wohnbebauung. Das dringend bendtigte Potenzial
der Gesamtwohneinheiten wirde so in unangemessener Weise reduziert. Ein an-
derweitiger Standort im Ortsteil ist nicht erkennbar.

Soweit sich die oben geschilderte Situation grundlegend andert, wird als Losung ein
innerhalb des Allgemeinen Wohngebiets WA 1 in die Wohnbebauung integrierter
Standort angestrebt (Erdgeschoss Kita, Obergeschosse Wohnungen). Die Siche-
rung dieses Standortes soll im Rahmen der Grundstlicksvergabe erfolgen.

5.10.2 Kinderspielflachen

Es ist davon auszugehen, dass sich mit der Entstehung von neuen Wohngebauden
auch Familien mit Kindern in dem Neubaugebiet ansiedeln. Der bestehende Spiel-
platz in der 6ffentlichen Grinflache 2 dient bereits der Deckung des Bedarfs der be-
stehenden Wohnbebauung im Spielplatzbereich 55-2 und wird deshalb zur Deckung
des zusatzlichen Bedarfes nicht herangezogen. Stattdessen soll ein weiterer kleiner
Spielplatz in einer GroRenordnung von ca. 450 m? im gleichen Spielplatzbezirk auf
der bestehenden offentlichen Grunflache an der Goérlitzstrale in unmittelbarer Nahe
zu den dort bestehenden Geschosswohnungsbauten hergestellt werden. Die Fla-
chen befinden sich im Eigentum der Stadt Braunschweig.

Ergénzend dienen auch die 6ffentlichen Grunflachen im Geltungsbereich A dem
Spiel- und Erlebnisbedarf von Kindern. Sie stellen aufgrund ihrer geschitzten Lage
und der verbindenden Wege erlebnisreiche ,Streifrdaume” dar.

5.10.3 Jugendspielflachen

Sudostlich des Standortes der Freiwilligen Feuerwehr besteht ein Jugendplatz mit
einem Streetballplatz, Tischtennisplatten und einer Wiese als Bolzplatz. Die Flachen
befinden sich im Eigentum der Stadt Braunschweig. Der bestehende Platz kann den
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Zusatzbedarf aus dem neuen Baugebiet nicht abdecken. Es ist daher eine quantita-
tive und qualitative Erweiterung der Jugendspielflachen in diesem Bereich zur De-
ckung des entstehenden Zusatzbedarfs aus dem Neubaugebiet vorgesehen.

5.10.4 Grundschule

Der mit der Entwicklung des Wohngebietes verbundene Bedarf an Schulplatzen
kann an der bestehenden Grundschule in Melverode gedeckt werden.

511 Weitere technische Infrastruktur

5.11.1 Energieversorgung

Eine bestehende Fernwarmeleitung liegt im Kreuzungsbereich der Glogaustralie
und GorlitzstraRe. Mit vergleichbar geringem Aufwand kdnnte hier ein entsprechen-
der Anschluss beispielsweise fur den Geschosswohnungsbau im nérdlichen Teil des
Baugebiets herstellen lassen.

Im Rahmen der Vergabe der Grundstiicke besteht zudem die Mdglichkeit, auf einen
hohen Selbstversorgungsgrad der Gebaude besonders im sldlichen Teil des Bau-
gebietes Einfluss zu nehmen. Eine unmittelbare Festsetzung einer bestimmten
Energieversorgungsform ist aufgrund einer fehlenden Rechtsgrundlage nicht még-
lich. Aufgrund von Anforderungen des ortlichen Energieversorgers wurde eine Fla-
che zur Energieversorgung im Baugebiet in mdglichst zentraler Lage festgesetzt
und dauerhaft gesichert.

5.11.2 Schmutzwasser- und Niederschlagswasser

Es ist der Anschluss an die vorhandene Schmutzwasserkanalisation in der
Glogaustral’e vorgesehen. Obwohl das Oberflachengelande deutlich nach Siden -
also gegen das notwendige Leitungsgefalle nach Norden - abfallt, ist ein Anschluss
mdglich, da die bestehende Kanalisation in der Glogaustralle sehr tief liegt.

Zum Aspekt der Entsorgung des Niederschlagswassers im Baugebiet wird auf Kap.
4.4.5 verwiesen. Zusammengefasst wird das Niederschlagswasser der 6ffentlichen
Strallenverkehrsflachen vor allem im Norden in seitlichen Mulden gesammelt und
bei Uberstau in die zentral in der StraRe liegende Regenwasserkanalisation nach
Suden in das Regenruckhaltebecken geleitet.

Im Rahmen der Entwasserungsplanung kdnnen weitere Rickhaltemalinahmen wie
die Anlage von Zisternen zur Regenwassernutzung und ahnliches geprift werden.
Im Rahmen der geplanten Konzeptvergaben nach Abschluss des Bebauungsplan-
verfahrens sind ebenfalls konkretere und grundstiicksbezogene Lésungen und Mal}-
nahmen denkbar.

5.11.3 Steuerungs- und Kommunikationstechnik

StandardmaRig werden Neubaugebiete im Stadtgebiet Braunschweigs mit einer
Breitbandversorgung ausgebaut.

5.11.4 Beleuchtung

Die Beleuchtung des &ffentlichen Raums wird entsprechend der stadtischen Stan-
dards erfolgen. Gesonderte Beleuchtungskonzepte sind nicht vorgesehen.

Die Stadt Braunschweig verwendet im Stadtgebiet bereits auf 6ffentlichen Flachen
regelmaRig Leuchtmittel mit einer insektenfreundlichen Farbtemperatur von 2.700
Kelvin. Dabei stellt dies einen Kompromiss zwischen der Notwendigkeit, im &ffentli-
chen Raum die Verkehrssicherheit zu gewahrleisten und dem damit verbundenen
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Energieverbrauch dar. Die Wahl noch geringerer, aber noch insektenfreundlicherer,
Farbtemperaturen ist in der Regel mit einem héheren Energiebedarf verbunden, da
mehr Energieleistung zur Erzeugung der gleichen Lichtintensitat benétigt wird.

5.11.5 Wertstoffcontainer

5.12

Zur Erganzung der haushaltsnahen Wertstofferfassung soll grundséatzlich in Braun-
schweig fur ca. 500 Einwohner eine Wertstoffcontainerstation zur Verfligung stehen.

Aufgrund der zu erwartenden Steigerung der Einwohnerzahl durch das Neubauge-
biet sind zusatzliche Wertstoffcontainer aufzustellen. Insgesamt sollen Glascontai-
ner, Papiercontainer, ein Bekleidungscontainer und ggf. ein Container fiir Elektro-
kleingerate aufgestellt werden. Bei einem gréReren Bedarf wird in der Regel eine
weitere Station erdffnet. Dies ist in Wohngebieten, vor allem auch in 6ffentlichen
StraRenrdumen grundsatzlich auch ohne eine Festsetzung im Bebauungsplan még-
lich. Es handelt sich um wichtige Wohnfolgeeinrichtungen, die der Zweckbestim-
mung von Wohngebieten und deren Funktionsfahigkeit dienen.

Bei der Standortwahl wurden die betrieblichen Belange von ALBA berlcksichtigt
(Vermeidung von Leerfahrten und Umwegen, Wendemdglichkeit, Verfugbarkeit von
Flachen, die gut in andere Nebenanlagen, wie insbesondere Parkplatze integriert
werden koénnen, Erreichbarkeit durch gro3e Fahrzeuge und Moglichkeit der Leerung
mit Kranen). Aufgrund dieser Anforderungen kdnnen Wertstoffcontainerstationen am
besten in Straflen mit ausreichenden nutzbaren Fahrbahnbreiten und Nebenanla-
gen (Gehwege, Parkplatze) und einer guten Strallenraumgestaltung (Baume, Grin-
streifen) untergebracht werden. Ferner ist eine gute Erreichbarkeit, sowohl fir den
Autoverkehr als auch fir den Radfahrer und Fuldgangerverkehr auf deren Wegen,
wie zum Beispiel zu den Bus- und Stadtbahnhaltestellen eine wichtige Vorausset-
zung flr eine hohe Akzeptanz. Eine solche gute Erreichbarkeit fir Fuligéanger und
Radfahrer entspricht insbesondere auch der politischen Zielsetzung der Stadt
Braunschweig, die im Rahmen des Entsorgungskonzeptes flr Wertstoffe entwickelt
wurde.

Im Norden des Allgemeinen Wohngebiets WA 1 wird daher eine Flache flr die Wert-
stoffentsorgung auf der derzeit bestehenden Flache der Wertstoffsammelstation
festgesetzt. Damit wird der bestehende Standort zumindest planungsrechtlich dau-
erhaft gesichert und die Méglichkeit zur Erweiterung gegeben. Standortverschiebun-
gen sind damit aber weiterhin maoglich.

Zur Sicherung gesunder Wohn- und Arbeitsverhaltnisse wurden aus Schallschutz-
grunden die nordwestlichen Uberbaubaren Grundstlcksflachen des Allgemeinen
Wohngebiets WA 1 etwas zurlckgezogen. Die Festsetzung dient zunachst der Si-
cherstellung, dass ausreichend Flachen in der Planung berticksichtigt sind. Beim
spateren Ausbau der Wertstoffsammelstation ist eine begriinte Einfriedung vorgese-
hen und notfalls weitere MaRnahmen zur Schallreduzierung wie etwa eine Versen-
kung in den Boden zu prifen.

Ortliche Bauvorschriften

5.12.1 Geltungsbereich und Anlass

Ziel einer stadtebaulichen Planung ist es, neben einer Ordnung der Funktionen in
einem Plangebiet auch eine ansprechende Gestaltung zu verwirklichen, um insge-
samt ein harmonisches Ortsbild zu erreichen. Dabei wird das Ortsbild vor allem
durch die Gebaude (Hohe, Dacher), aber auch durch die Aul3enanlagen, Einfriedun-

Bebauungsplan "GlogaustralRe-Sud", ME 69, Begriindung, Stand: 31.07.2024
Verfahrensstand: § 4a (3) BauGB



-903 -

gen, Begriinung und den Strallenraum bestimmt. Da die stadtebaulichen Festset-
zungen allein nicht ausreichen, die gewunschte gestalterische Ordnung zu sichern,
werden sie durch 6értliche Bauvorschriften erganzt.

Die Qualitat von Wohnquartieren resultiert auch aus einer angemessenen Homoge-
nitat in Gestaltungsfragen. Dem entgegen ist eine wachsende Vielfalt von Angebo-
ten im Bausektor festzustellen, die den privaten Bauherren die Umsetzung nahezu
jeder individuellen Gestaltungsidee ermoglichen. Hinzu kommen Anforderungen, die
aus okologischer Sicht heutzutage an Gebaude gestellt werden mussen. Dies wirkt
sich auch auf die Dachneigung und Gebaudestellung aus.

Um ein gewisses Mal} an Homogenitat zu gewahrleisten, steckt der vorliegende Be-
bauungsplan mit seinen Festsetzungen einen Rahmen ab, der extreme Abweichun-
gen bei den wichtigsten Gestaltungselementen ausschlieRen soll, jedoch im Ubrigen
eine individuelle Gestaltung der Gebaude zulasst.

Die ortlichen Bauvorschriften gelten fur alle Wohnbauflachen im Geltungsbereich
des Bebauungsplans.

5.12.2 Dacher

Ein herausragendes Gestaltungselement eines Baugebietes ist das Dach. Vor allen
Dingen Form, Farbe und Volumen pragen das Gesamtbild einer Siedlung weithin
sichtbar und entscheidend. Aber auch die einzelnen Strallen- und Freiraume inner-
halb der Siedlung werden durch das Aussehen der Dacher stark beeinflusst.

In der Abwagung sind ein harmonisches Ortsbild, eine stadtebauliche Vielfalt sowie
der Wunsch und das Recht der Bauherren nach mdéglichst grof3er Baufreiheit zu be-
rucksichtigen.

Die Festsetzungen zu Dachneigungen dienen dem Ziel, in dem Wohngebiet sowohl
flache als auch geneigte Dacher zuzulassen. Insbesondere ist in den letzten Jahren
eine Renaissance des Flachdaches zu beobachten, die zu interessanten und stad-
tebaulich attraktiven baulichen Lésungen fihren kann. Daneben gehoéren geneigte
Dacher nach wie vor zu den typischen pragenden Dachformen, insbesondere im
Einfamilienhausbau.

Im Allgemeinen Wohngebiet WA 1 werden fur die dort vorgesehenen Mehrfamilien-
hauser sowohl geneigte Dacher als auch Flachdacher zugelassen. Dabei werden
Mindest- und Héchstneigungen festgesetzt. Somit besteht hier eine Flexibilitat in der
Wahl der Dachform, angepasst an dafur typische Neigungen.

Im Allgemeinen Wohngebiet WA 2 werden fir die dort vorgesehenen Reihenhauser
geneigte Dacher mit angepassten Mindest- und Hochstneigungen vorgeschrieben.
Dieser mittlere Bereich erhalt damit eine einheitliche Gestaltung. Die Hausgruppen
fugen sich somit in ein harmonisches stadtebauliches Erscheinungsbild ein.

Fur das Allgemeine Wohngebiet WA 3 werden keinerlei Vorgaben gemacht, um hier
den gewulnschten Alternativwohngebauden eine weitgehende Flexibilitat zu ermdgli-
chen. Damit kann sich ein optisch wirkungsvoller Kontrast zwischen den beiden siid-
lichen Baugebietsteilen ergeben.

Die festgesetzten Dachneigungen sind unabhangig von der Dachform geeignet,
eine effiziente Solarnutzung auf den Dachflachen zu gewahrleisten, und lassen in
Teilen, insbesondere im Allgemeinen Wohngebiet WA 1 auch die Entstehung be-
grinter Dacher erwarten.
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Durch die Beschrankung der Dachformen auf ausgewahlte Dachneigungen wird
eine harmonische Ortsbildgestaltung erreicht und einer gestalterischen Beliebigkeit
entgegengewirkt. Dennoch wird durch das differenzierte Angebot dem BedUrfnis von
Bauwilligen nach unterschiedlichen Dachformen entsprochen.

5.12.3 Werbeanlagen

Auf der Grundlage, dass in den Allgemeinen Wohngebieten WA 1 bis WA 3 unter
anderem auch nicht stérende Gewerbebetriebe und im Allgemeinen Wohngebiet
WA 3 zusatzlich Schank- und Speisewirtschaften zulassig sind, ergibt sich der Be-
darf, Regelungen fir Werbeanlagen zu treffen. Damit das Erscheinungsbild der
Wohngebiete nicht zu stark optisch durch Werbeanlagen Gberpragt wird, sind diese
nur an der Statte der Leistung sowie nur eine Werbeanlage je Nutzungseinheit zu-
I&ssig. Um eine enge Bindung an die Statte der Leistung sicherzustellen, sind Wer-
beanlagen nur innerhalb der Uberbaubaren Grundsticksflache und an den zugehdri-
gen Fassaden des Erdgeschosses zulassig. Daruber hinaus sollen Werbeanlagen in
der Wirkung auf die Fassaden im Hintergrund bleiben, weshalb sie eine Léange von
maximal 1/4 der Fassade der zugehdrigen Nutzungseinheit sowie eine Héhe von
maximal 0,5 m nicht Uberschreiten dirfen.

Zudem sollen die Werbeanlagen dezent und nicht stérend gestaltet werden, so dass
insbesondere Anlagen mit sich turnusmafig verandernder Werbedarstellung, blin-
kende Werbeanlagen, Wechsellicht, Lauflichtbander und Skybeamer sowie akusti-
sche Werbeanlagen usw. ausgeschlossen sind.

5.12.4 Einfriedungen

Einfriedungen an 6ffentlichen Verkehrsflachen und 6ffentlichen Griinflachen struktu-
rieren durch ihre vertikale Ausrichtung die optischen Qualitaten des Ubergangs von
privatem zu 6ffentlichem Raum ganz mal3geblich. Hohe Einfriedungen beidseitig an
den StralRenverkehrsflachen etwa kdnnen dazu fiihren, dass kaum soziale Kontrolle
der Privatgrundstlicke bzw. des 6ffentlichen Raums mdglich ist und gleichzeitig,
dass ein Tunnelcharakter im StralRenraum entsteht. Bauliche Anlagen, die oft kei-
nerlei Blickkontakt ermdglichen, sollen daher nur bis zu einer Hohe von max. 1,0 m
zugelassen werden, Hecken als Einfriedungen sind immerhin bis max. 1,6 m Hoéhe
zulassig.

Hierdurch wird einerseits dem haufigen privaten BedUrfnis nach einer baulichen Ein-
friedung der Grundstlicke Rechnung getragen; andererseits soll der offentliche
Raum durch zu massive und geschlossene Einfriedungen nicht optisch eingeengt
werden.

Hecken aus Laubgehdlzen, die teilweise jahreszeitlich bedingt kein Laub tragen,
werden in der Regel als nicht einengend und beeintrachtigend wahrgenommen und
wirken daher weniger eingeschrankt. Die Regelungen der Niedersachsischen Bau-
ordnung gelten entsprechend.

6 Gesamtabwagung

Im Folgenden werden die wesentlichen Aspekte, die im Rahmen der Planung zu be-
ricksichtigen und in die Abwagung einzustellen sind, zusammenfassend beschrie-
ben und bewertet. Nahere Angaben und Bewertungen, die zur Gesamtabwagung-
und Entscheidung gefuhrt haben, sind in den betreffenden Kapiteln von Begrindung
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und Umweltbericht wiedergegeben. Auf Wiederholungen der teils komplexen Zu-
sammenhange wird deshalb an dieser Stelle ausdriicklich verzichtet.

An der Realisierung des Baugebietes besteht aus folgenden Griinden ein gewichti-
ges Offentliches Interesse.

Auf der Basis der Wohnungsprognose der Stadt Braunschweig vom Mai 2023 (In-
Wis Forschung und Beratung GmbH, Bochum) wird je nach Variante der Bevolke-
rungsentwicklung ein weiterer Bedarf an Wohnraum bis 2035 von 8.000 bis 11.800
Wohneinheiten ermittelt. Von diesen Wohneinheiten wird ein Grof3teil (5.700 Woh-
nungen) im Zeitraum bis 2025 bendtigt. Wie unter ,Anlass und Ziel der Planung®
(Kap. 3) dargestellt, hat die Bereitstellung von Wohnbauflachen eine sehr hohe Prio-
ritat im Stadtgebiet Braunschweigs. Mit dem Baugebiet ,Glogaustralle-Sud“ soll da-
her aufgrund der anhaltend hohen Nachfrage nach Baugrundstlicken, insbesondere
fur den Geschosswohnungsbau mit bezahlbarem Wohnraum, vorrangig ein fir den
Stadtteil angemessenes Angebot an Wohnbauflachen geschaffen werden. Gleich-
zeitig bietet sich die Moglichkeit, in einem Teilbereich auch alternative Wohnformen
unterzubringen.

Insbesondere die Nahe zu bestehenden Wohnquartieren sowie zu Nahversorgungs-
einrichtungen und die gute Anbindung an das &ffentliche Bus- und StralRenbahnli-
nien-netz begunstigen die Entwicklung der Flachen. Das geplante Wohngebiet nutzt
vorhandene Infrastrukturen und wird in den stadtebaulichen Kontext des Ortsteils
Melverode eingebunden.

Die Bebauung des Plangebietes mit ihren Folgeerscheinungen (Bebauung, Verkehr
usw.) im Bereich einer Kaltluftleitbahn wird grundsatzlich die Bellftung des Gel-
tungsbereichs A und auch nordwestlich angrenzender Wohnbereiche erschweren
und den Anteil warmespeichernder Oberflachen erhéhen, was zu negativen kleinkli-
matischen Effekten fihrt. Diese werden jedoch durch festgesetzte Malinahmen (Ge-
baudestellung, Dachbegriinung, Durchgrinung, weitgehender Erhalt des Baumbe-
standes sowie neue Baum- und sonstige Bepflanzungen usw.) vermindert und wir-
ken sich daher nur lokal begrenzt aus. Beeintrachtigungen im Sinne des Klimaschut-
zes konnen bei der Entwicklung neuer Baugebiete nicht vollumfanglich ausgegli-
chen oder vermieden werden. Es gilt, die den Klimaschutz betreffenden Auswirkun-
gen zu minimieren (Art und Menge der Treibhausgasemissionen). Eine verhaltnis-
maRig gute Versorgungslage und Anbindungen an den OPNV, das FuRR- und Rad-
wegenetz oder kurze Wege zu Infrastruktureinrichtungen kdnnen eine mindernde
Wirkung auf das bestehende und zukiinftige motorisierte Verkehrsaufkommen und
die damit verbundenen Treibhausgasemissionen besitzen.

Bei Umsetzung einer solaroptimierten Bauweise kénnen die zu erwartenden Treib-
hausgasemissionen aus dem Energiesektor ebenfalls gemindert werden. Bei Reali-
sierung eines hohen Energieeffizienzstandards (mind. EH 55 als gesetzlicher Stan-
dard) kénnen die Treibhausgasemissionen verhaltnismaRig geringgehalten werden.
Unter Berlcksichtigung der zu erwartenden, vergleichsweise geringen, negativen
Auswirkungen auf die klimatischen Verhaltnisse allgemein und auch auf die beste-
hende Bebauung werden diese somit gegenlber der stadtebaulich wichtigen Funk-
tion der Wohnraumbereitstellung im Ortsteil zuriickgestellt.

Bei Umsetzung der Planung entstehen Eingriffe in Boden, Natur und Landschaft.
Die Eingriffe werden innerhalb des Geltungsbereichs A durch weitgehenden Baum-
erhalt und Griinmanahmen minimiert und im Ubrigen im Geltungsbereich B ausge-
glichen. Erhebliche Beeintrachtigungen besonderer Schutzgiter von Natur und
Landschaft verbleiben somit nach Realisierung aller MalRnahmen nicht. Damit wird
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dem Belang der Schaffung dringend bendtigter Wohnbauflachen ein héheres Ge-
wicht gegeben als der alleinigen Vermeidung von Eingriffen. Insgesamt sind die
Auswirkungen der Planung auf Mensch, Umwelt und die Stadt sogar als positiv zu
bewerten. Durch die Nutzung einer brachliegenden Flache kann die Inanspruch-
nahme von Flachen in den innenstadtferneren Ortsteilen oder sogar Nachbarge-
meinden vermieden werden.

Da der Verbrauch unversiegelter Flachen im Geltungsbereich A minimiert und die
Neuversiegelung von Landwirtschaftsflachen durch die Wiedernutzbarmachung des
ehemaligen Sportanlagenteils vermieden wird, entspricht die Planung dem Gebot
der Wirtschaftlichkeit sowie des sparsamen und schonenden Umgangs mit Grund
und Boden gemalR § 1a (2) BauGB. Die Belange der Landwirtschaft im Geltungsbe-
reich B werden nur unwesentlich durch die Umnutzung von bislang landwirtschaft-
lich genutzter Flache zu Flachen fur Ausgleichsmalinahmen berlhrt.

Das planungsbedingte erhdhte Verkehrsaufkommen bedingt auch zusatzliche Larm-
belastungen der ohnehin tiber den Immissionsgrenzwerten liegenden Bestandsbe-
bauung entlang der Glogaustral3e. Diese zusatzlichen Larmbelastungen liegen rein
rechnerisch bei maximal 1 dB(A) und damit deutlich unterhalb der Wahrnehmbar-
keitsschwelle von 3 dB(A), so dass diese Zunahme als vertraglich und noch zumut-
bar angesehen wird.

Zum Schutz der zukiinftigen Wohnbevdlkerung vor den Schallimmissionen der Be-
zirkssportanlage Melverode wurden Schallschutzmal3inahmen, unter anderem eine
Schallschutzwand nach Osten und Siden mit einer Mindesthéhe von 6,0 m festge-
setzt. Dies stellt bereits einen Kompromiss dar zwischen der Sicherung des heuti-
gen Umfangs des Spielbetriebes und einer moglichst ganzlich uneingeschrankten
Nutzbarkeit der Bezirkssportanlage als Vorsorge fur zukulnftige, jedoch derzeit noch
nicht absehbare, Entwicklungen. Im Ergebnis wird der Schallschutz auf dem aller-
grofliten Teil des Geltungsbereichs A gesichert werden.

Im Siidosten verbleibt jedoch eine geringfiigige Uberschreitung des Immissionsricht-
wertes flr ein Allgemeines Wohngebiet von bis zu 2 dB(A). Diese Uberschreitung
betrifft nur das 1. OG, liegt deutlich unterhalb der Wahrnehmbarkeitsschwelle, kann
durch bauliche MaRnahmen vermieden werden und wird daher noch als hinnehmbar
betrachtet.

Somit ist die vorgesehene Planung in der Gesamtabwagung mit einer nachhaltigen
stadtebaulichen Entwicklung, den sozialen, wirtschaftlichen und umweltschiitzenden
Anforderungen auch in Verantwortung gegenuber kunftigen Generationen vereinbar
und gewahrleistet eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende sozialgerechte Bo-
dennutzung. Einzelne neue Belastungen fir Umwelt und Menschen sind regelmalig
als hinnehmbar einzustufen und kénnen daher zuriickgestellt werden gegenliber der
stadtebaulich gewilinschten Realisierung des neuen Wohngebiets insbesondere auf-
grund des grofRen Wohnraumbedarfs im Stadtgebiet Braunschweigs. Es ist davon
auszugehen, dass die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeits-
verhaltnisse, die Wohnbedurfnisse der Bevolkerung, die sozialen Bedurfnisse der
Bevolkerung, die Nachverdichtung vorhandener Ortsteile sowie die Belange des
Umweltschutzes im Rahmen der Planung miteinander gerecht abgewogen worden
sind.
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7 Zusammenstellung wesentlicher Daten
Geltungsbereich A
Allgemeine Wohngebiete 1,68 ha
Offentliche Verkehrsflachen 0,4 ha
Offentliche Griinflachen 1,0 ha
Flachen fir den Immissionsschutz 0,27 ha
Flachen flr die Wasserwirtschaft 0,15 ha
Geltungsbereich A insgesamt ca. 3,50 ha
Geltungsbereich B
Flache fir Manahmen zum Schutz, zur Pflege und ca. 0,28 ha
zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft
8 Wesentliche Auswirkungen des Bebauungsplanes
8.1 Malnahmen
Als Voraussetzung fur die Realisierung des Wohngebietes sind die technischen Er-
schlieBungsmalinahmen, wie die Erweiterung der vorhandenen Ver- und Entsor-
gungsleitungen, der Bau der Erschlielungsstrallen, der Bau der Immissionsschutz-
anlage, die Herstellung der &ffentlichen Grinflachen, der Ausbau der Flachen fir die
Regenrickhaltung, die Herrichtung von Kinder- und Jugendspielflachen sowie die
Herstellung der MalRnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Bo-
den, Natur und Landschaft durchzufiihren.
8.2 Kosten und Finanzierung
8.2.1 Stadtebaulicher Vertrag

Vor dem Satzungsbeschluss soll mit einem Vorhabentrager ein stadtebaulicher Ver-
trag Uber die Ubernahme der mit diesem Bebauungsplan ME 69 verbundenen MaR-
nahmen und deren Kosten abgeschlossen werden. Es ist vorgesehen, dass die
stadtische Grundstlicksgesellschaft mbH (GGB) als Vorhabentragerin die Entwick-
lung des Gebietes Gbernimmt.

8.2.2 Grunderwerb

Die fur die Bebauung und ErschlieBung vorgesehenen Flachen befinden sich im Ei-
gentum der Stadt Braunschweig. Auch die Flachen aufRerhalb des Geltungsbereichs
A, auf denen Spielflachen fiir Kinder und Jugendliche ausgebaut werden sollen, so-
wie die Flachen fir AusgleichsmalRnahmen im Geltungsbereich B befinden sich im
Eigentum der Stadt Braunschweig.

Der fUr den Anschluss des Baugebietes vorgesehene Teil der 6ffentlich gewidmeten
Glogaustrale ist im Eigentum des Feldmarkrealverbandes Melverode, der Stadt
Braunschweig stehen hier aber die Rechte und Pflichten eines Eigentimers zu. Die
ErschlieRbarkeit ist somit gegeben.

Die Bauflachen werden von der Vorhabentragerin in Abstimmung mit der Stadt
Braunschweig im Rahmen von Konzeptvergaben veraul3ert.
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StralRenbau

Der Vorhabentrager wird auf Basis des stadtebaulichen Vertrages die auf seine
Grundstucke entfallenden Erschlielungskosten zu 100 % tragen. Dies schlief3t auch
eine Querungshilfe Uber die Glogaustrale ein.

Offentliche Griinflichen

Der Vorhabentrager wird auf Basis des stadtebaulichen Vertrages die Kosten fir die
im Bebauungsplan festgesetzten 6ffentlichen Grinflachen, soweit sie fur das Bau-
gebiet neu hergerichtet werden missen, tragen.

AusgleichsmalRnahmen

Der Vorhabentrager wird auf Basis des stadtebaulichen Vertrages die auf seine
Grundstlicke entfallenden Kosten der externen Ausgleichsflachen tragen.

Der Stadt Braunschweig als Grundstlickeigentiimerin wird der Verkehrswert erstat-
tet.

Entwéasserung

Bei den erforderlichen MaRhahmen zur Entwasserung der Allgemeinen Wohnge-
biete und der dazugehdérigen Verkehrsflachen handelt es sich um sogenannte ,Be-
sondere MalRnahmen* gemaf Abwasserentsorgungsvertrag zwischen der Stadt
Braunschweig und der Stadtentwasserung Braunschweig GmbH (SE|BS).

Die Kosten fur die Herstellung der Regenwasserkanale der inneren Erschlie3ung
und des Regenruckhaltebeckens sowie die weiteren Rickhaltungsmalinahmen wer-
den zu 50 % uber den GeblUhrenhaushalt refinanziert und zu 50 % als anteilige Kos-
ten fir die Entwasserung der 6ffentlichen Verkehrsflachen Gber ErschlieRungsbei-
trage refinanziert. Die diesbeziglichen ErschlieRungsbeitrage werden vollstandig
von der ErschlieBungstragerin Gibernommen. Damit entstehen fir die Stadt Braun-
schweig keine Kosten.

Anlagen des Immissionsschutzes

Der Vorhabentrager wird auf Basis des stadtebaulichen Vertrages die Kosten fur die
Herstellung der Larmschutzanlagen tragen.

Soziale Infrastruktur

Der Vorhabentrager wird auf Basis des stadtebaulichen Vertrages die Kosten fur
den Ausbau des Spielplatzes an der Goérlitzstralle und weiterer Spielflachen und
den Ausbau des Jugendplatzes auf Flachen zwischen der Sportanlage und dem
Schlesiendamm tragen.

Die Kosten die Herstellung der 2-Gruppen-Kita Gbernimmt die ErschlieRungstrage-
rin. Fur den Uberdrtlichen Bedarf (zurzeit 3/40) hat die Stadt die Mietkosten zu Uber-
nehmen.

Bodenordnende und sonstige MaBnahmen, fiir die der Bebauungsplan
die Grundlage bilden soll

Die Flachen in den Geltungsbereichen A und B befinden sich im Eigentum der Stadt
Braunschweig. Bodenordnende MalRnahmen sind daher nicht erforderlich.

Bebauungsplan "GlogaustralRe-Sud", ME 69, Begriindung, Stand: 31.07.2024
Verfahrensstand: § 4a (3) BauGB



10

-99 -

AuBer Kraft tretende Bebauungspldne, Beseitigung des Rechtsscheines
unwirksamer Plane

Der gesamte Geltungsbereich A Uberlagert einen Teilbereich des rechtsverbindli-
chen Bebauungsplan ME 22 und ersetzt soweit das bisher geltende Planungsrecht.

Bebauungsplan "GlogaustralRe-Sud", ME 69, Begriindung, Stand: 31.07.2024

Verfahrensstand: § 4a (3) BauGB



	Vorlage
	Anlage 1: Anlage 1 a: Übersichtskarte Geltungsbereich A
	Anlage 2: Anlage 1 b: Übersichtskarte Geltungsbereich B
	Anlage 3: Anlage 2: Nutzungsbeispiel
	Anlage 4: Anlage 3 a: Zeichnerische Festsetzungen Geltungsbereich A
	Anlage 5: Anlage 3 b: Zeichnerische Festsetzungen, Geltungsbereich B
	Anlage 6: Anlage 3 c Planzeichenerklärung
	Anlage 7: Anlage 4: Textliche Festsetzungen und Hinweise
	Anlage 8: Anlage 5: Begründung mit Umweltbericht
	1 Rechtsgrundlagen - Stand: 22.07.2024 5
	2 Bisherige Rechtsverhältnisse 6
	3 Anlass und Ziel des Bebauungsplanes 8
	4 Umweltbericht 11
	5 Begründung der Festsetzungen 67
	6 Gesamtabwägung 94
	7 Zusammenstellung wesentlicher Daten 97
	8 Wesentliche Auswirkungen des Bebauungsplanes 97
	9 Bodenordnende und sonstige Maßnahmen, für die der Bebauungsplan  die Grundlage bilden soll 98
	10 Außer Kraft tretende Bebauungspläne, Beseitigung des Rechtsscheines  unwirksamer Pläne 99
	1  Rechtsgrundlagen - Stand: 22.07.2024
	2 Bisherige Rechtsverhältnisse
	2.1 Regional- und Landesplanung
	2.2 Integriertes Stadtentwicklungskonzept (ISEK)
	2.3 Flächennutzungsplan
	2.4 Bebauungspläne

	3 Anlass und Ziel des Bebauungsplanes
	4 Umweltbericht
	4.1 Beschreibung der Planung
	4.2 Planerische Vorgaben und deren Berücksichtigung, Quellen
	4.3 Beschreibung der Methodik der Umweltprüfung und Beurteilung der Informationsgrundlagen
	4.4 Beschreibung und Bewertung der Umwelt und Prognosen
	4.4.1 Mensch und menschliche Gesundheit, Lärm, sonstige Emissionen/Immissionen
	4.4.1.1 Lärm, Grundlagen
	4.4.1.2 Verkehrslärm
	4.4.1.3 Gewerbelärm
	4.4.1.4 Sportlärm
	4.4.1.5 Kinderlärm
	4.4.1.6 Weitere Lärmquellen, z.B. Wertstoffcontainer, Landwirtschaft
	4.4.1.7 Maßnahmen zum Schallschutz
	4.4.1.8 Sonstige Emissionen/Immissionen

	4.4.2 Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt
	4.4.3 Fläche
	4.4.4 Boden
	4.4.5 Wasser
	4.4.6 Klima, Luft
	4.4.6.1 Stadtklima, Luft
	4.4.6.2 Klimaschutz
	4.4.6.3 Anfälligkeit gegenüber dem Klimawandel

	4.4.7 Orts- und Landschaftsbild, Erholung
	4.4.8 Kulturgüter und sonstige Sachgüter
	4.4.9 Wechselwirkung zwischen den einzelnen Belangen des Umweltschutzes
	4.4.10 Zusammenwirken mit benachbarten Plangebieten

	4.5 Maßnahmen zur Vermeidung, Verhinderung, Verringerung und zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen
	4.5.1 Maßnahmen zur Vermeidung, Verhinderung und Verringerung erheblicher nachteiliger Umweltauswirkungen
	4.5.2 Maßnahmen zum Ausgleich erheblicher nachteiliger Umweltauswirkungen, Anwendung der Eingriffsregelung (§ 1 a Abs. 3 BauGB i. V. m. dem BNatSchG)

	4.6 Erhebliche nachteilige Auswirkungen, die aufgrund der Anfälligkeit der nach dem  Bebauungsplan zulässigen Vorhaben für schwere Unfälle oder Katastrophen zu  erwarten sind
	4.7 Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Umweltauswirkungen (Monitoring)
	4.8 Ergebnis der Prüfung anderweitiger Planungsmöglichkeiten
	4.8.1 Alternativen zur Art der baulichen Nutzung
	4.8.2 Alternativen zum Maß der baulichen Nutzung
	4.8.3 Alternativen zur Verkehrserschließung
	4.8.4 Alternative Dauerbrache

	4.9 Zusammenfassung

	5 Begründung der Festsetzungen
	5.1 Art der baulichen Nutzung
	5.2 Maß der baulichen Nutzung
	5.2.1 Grundflächenzahl
	5.2.2 Zahl der Vollgeschosse
	5.2.3 Höhen baulicher Anlagen

	5.3 Überbaubare Grundstücksflächen, Bauweise
	5.3.1 Überbaubare Grundstücksflächen
	5.3.2 Bauweise

	5.4 Zahl der Wohnungen
	5.5 Stellplätze und Garagen, Nebenanlagen, Flächen für Fahrradabstellanlagen
	5.5.1 Stellplätze und Garagen
	5.5.2 Nebenanlagen
	5.5.3 Flächen für Fahrradabstellanlagen

	5.6 Erschließung, Öffentliche Verkehrsflächen
	5.6.1 Öffentlicher Personennahverkehr, ÖPNV
	5.6.2 Motorisierter Individualverkehr (MIV)
	5.6.3 Fuß- und Radverkehr

	5.7 Grünordnung, Wasserwirtschaft, Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft
	5.7.1 Grünordnung, Wasserwirtschaft (Geltungsbereich A)
	5.7.2 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft (Geltungsbereiche A und B)
	5.7.2.1 Geltungsbereich A: Nisthilfen
	5.7.2.2 Geltungsbereich B: Externe Ausgleichsmaßnahmen, Zuordnung


	5.8 Festsetzungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
	5.8.1 Grundlagen
	5.8.2 Straßenverkehrslärm
	5.8.2.1 Bestehende Straßen
	5.8.2.2 Straßenneubau (Planstraße)

	5.8.3 Gewerbelärm
	5.8.4 Sportanlagenlärm
	5.8.5 Kinderlärm
	5.8.5.1 Kinderspielflächen
	5.8.5.2 Kindertagesstätte

	5.8.6 Wertstoffsammelstation
	5.8.7 Lärmpegelbereiche (LPB)

	5.9 Erneuerbare Energien
	5.10 Soziale Infrastruktur
	5.10.1 Kindertagesstätten
	5.10.2 Kinderspielflächen
	5.10.3 Jugendspielflächen
	5.10.4 Grundschule

	5.11 Weitere technische Infrastruktur
	5.11.1 Energieversorgung
	5.11.2 Schmutzwasser- und Niederschlagswasser
	5.11.3 Steuerungs- und Kommunikationstechnik
	5.11.4 Beleuchtung
	5.11.5 Wertstoffcontainer

	5.12 Örtliche Bauvorschriften
	5.12.1 Geltungsbereich und Anlass
	5.12.2 Dächer
	5.12.3 Werbeanlagen
	5.12.4 Einfriedungen


	6 Gesamtabwägung
	7 Zusammenstellung wesentlicher Daten
	8 Wesentliche Auswirkungen des Bebauungsplanes
	8.1 Maßnahmen
	8.2 Kosten und Finanzierung
	8.2.1 Städtebaulicher Vertrag
	8.2.2 Grunderwerb
	8.2.3 Straßenbau
	8.2.4 Öffentliche Grünflächen
	8.2.5 Ausgleichsmaßnahmen
	8.2.6 Entwässerung
	8.2.7 Anlagen des Immissionsschutzes
	8.2.8 Soziale Infrastruktur


	9 Bodenordnende und sonstige Maßnahmen, für die der Bebauungsplan  die Grundlage bilden soll
	10 Außer Kraft tretende Bebauungspläne, Beseitigung des Rechtsscheines  unwirksamer Pläne


